
 
 

 

 

 

Abschlussbericht 

Arbeitskreis  

Nachhaltige  
Chemikalienpolitik 
 

8. Regierungskommission 
  

  



2 
 

Inhaltsverzeichnis 

Zusammenfassung .................................................................................................................................... 4 

Abkürzungen und Glossar ......................................................................................................................... 5 

1. Einleitung ........................................................................................................................................... 7 

2. Aufgaben und Ziele ............................................................................................................................ 8 

3. Vorgehensweise ................................................................................................................................. 9 

4. REACH – Begleitung der weiteren Umsetzung und Beteiligung an der Fortentwicklung sowie 

spezielle Behandlung der REACH-Themen ...................................................................................... 10 

4.1 REACH Review 2018 .............................................................................................................................................. 10 

4.2 Zulassungs- und Beschränkungsverfahren ............................................................................................................ 11 

4.3 Registrierung von Polymeren ................................................................................................................................ 11 

4.4 Digitalisierung........................................................................................................................................................ 13 

4.5 Brexit ..................................................................................................................................................................... 13 

4.6 Ende der REACH-Registrierungspflicht für Phase-In Stoffe ................................................................................... 15 

4.7 Nanomaterialien und Registrierungspflicht .......................................................................................................... 15 

4.8 Fazit ....................................................................................................................................................................... 15 

5. Schnittstellen mit anderen  Arbeitskreisen der  8. Regierungskommission.................................... 16 

5.1. Biologisch abbaubare Kunststoffe ......................................................................................................................... 16 

5.2. Chemisches Recycling............................................................................................................................................ 16 

5.3  Schnittstelle Chemikalien – Produkte – Abfall ...................................................................................................... 17 

5.4 Fazit ....................................................................................................................................................................... 17 

6. Weitere Themenfelder .................................................................................................................... 18 

6.1 Selbsteinstufung und Lieferkettenkommunikation ............................................................................................... 18 

6.2 Behandlung des Themas Nachhaltige Chemikalienpolitik .................................................................................... 18 

6.3 Fazit ....................................................................................................................................................................... 19 

7. EU-Chemikalienstrategie ................................................................................................................. 20 

Fazit  ............................................................................................................................................................................... 20 

8. Ausblick und Empfehlungen zur Fortführung des Themas in einer weiteren 

Regierungskommission .................................................................................................................... 21 

9. Anhänge ........................................................................................................................................... 22 

9.1 Empfehlungen zum REACH Review 2018 .............................................................................................................. 22 

9.2 Empfehlungen für eine Entscheidungshilfe zwischen den Regulierungsalternativen „Beschränkung“ und 

„Zulassung“ ............................................................................................................................................................... 33 

9.3 Empfehlungen zur Registrierung von Polymeren .................................................................................................. 38 

9.4 Empfehlungen zur Optimierung von Digitalisierungsprozessen in der  Chemikaliensicherheit ........................... 42 

9.5 Handlungshilfe zum Brexit .................................................................................................................................... 47 

9.6 Flyer zum Ende der REACH-Registrierungspflicht für Phase-In Stoffe .................................................................. 50 

9.7 Empfehlungen zu biologisch abbaubaren Kunststoffen ........................................................................................ 59 



3 
 

9.8 Empfehlungen zum Chemischen Recycling ........................................................................................................... 60 

9.9 Empfehlungen zur EU-Chemikalien-strategie ....................................................................................................... 65 

10. Mitgliederverzeichnis ...................................................................................................................... 67 

 



4 
 

Zusammenfassung 

Der Arbeitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ der  

8. Niedersächsischen Regierungskommission hat sich in 

seinem Arbeitsprogramm mit einer Reihe von Fragestel-

lungen zur europäischen REACH-Verordnung befasst, 

insbesondere mit dem REACH Review 2018 und der 

Weiterentwicklung der REACH-Verordnung,  den Instru-

menten der Zulassungs- und Beschränkungsverfahren, 

der Digitalisierung und der Registrierungspflicht von  

Polymeren (Kunststoffen). 

Weiterhin wurden Themen, die Schnittstellen zu ande-

ren Arbeitskreisen der 8. Regierungskommission haben, 

wie das Thema biologisch abbaubare Kunststoffe, das 

chemische Recycling und die Mitteilung der EU-Kommis-

sion zur Schnittstelle Chemikalien-Produkte-Abfall  

betrachtet. 

Einen breiten Raum nahm die Diskussion der Frage eines 

nachhaltigen Umgangs mit Chemikalien ein, wobei die 

erzielten Erkenntnisse in die aktuelle Diskussion zur EU-

Chemikalienstrategie eingehen können und dort weiter-

geführt werden sollten. 

Zum Thema „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ wurden 

Empfehlungen und Handreichungen für niedersächsi-

schen Unternehmen in den folgenden Bereichen erar-

beitet und einstimmig verabschiedet: 

• REACH Review 2018 

• Zulassungs- und Beschränkungsverfahren 

• Registrierung von Polymeren 

• Digitalisierung 

• Brexit 

• Ende der REACH-Registrierungspflicht für Phase-In 
Stoffe 

• Biologisch abbaubare Kunststoffe 

• Chemisches Recycling 

• EU-Chemikalienstrategie 

Die Empfehlungen und Handreichungen können dem 

Kapitel 9 dieses Berichts und der Internetpräsenz der  

8. Regierungskommission entnommen werden. 
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Abkürzungen und Glossar 

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

BfC Bundesstelle für Chemikalien bei der BAuA 

BLAC Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Chemikaliensicherheit 

CLP Verordnung (EG) 1272/2008 „Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures“ 

(„Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien“)  

C&L Verzeichnis Datenbank mit Informationen zur Einstufung und Kennzeichnung (Classification and Labelling) von 

angemeldeten und registrierten Stoffen, die Hersteller und Importeure übermittelt haben ohne Prü-

fung der Richtigkeit der Angaben 

CSS EU-Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit 

DIN EN 13432 genormtes Prüfverfahren für die Kompostierbarkeit von Verpackungen 

ECETOC Europäisches Zentrum für Ökotoxidität und Toxidität von Chemikalien (European Centre for Ecotoxi-

cology and Toxicology of Chemicals) 

ECHA Europäische Chemikalienagentur (European Chemicals Agency) 

GHS Globally Harmonised System (globales einheitliches Einstufungs- und Kennzeichnungssystem für che-

mische Stoffe) 

IUCLID IUCLID ist eine Softwareanwendung, mit der Daten zu den inhärenten und gefährlichen Eigenschaf-

ten chemischer Stoffe erfasst, gespeichert, gepflegt und ausgetauscht werden können. Die ECHA 

entwickelt diese Software gemeinsam mit der OECD. 

JRC Joint Research Centre der EU-Kommission 

KMU Kleine und mittlere Unternehmen (nicht mehr als 249 Beschäftigte und Jahresumsatz von max. 50 

Mio. Euro) gemäß EU-Empfehlung 2003/361 

PCN Portal Online Portal für die Übersendung der Mitteilungen über die Zusammensetzung als gefährlich einge-

stufter Produkte (PCN engl. Poison Notification Centres) 

PIC Prior Inform Content; PIC-VO VO (EG) 649/2012 – rechtzeitige Information des Empfängerlandes bei 

dem Export gefährlicher Stoffe 

POP Verordnung über persistente organische Schadstoffe, POP-Verordnung VO (EU) 2019/1021 

REACH Verordnung (EG) 1907/2006 – Registrierung, Evaluierung, Authorisierung und Beschränkung von 

Chemikalien (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) 

Anhang XV Dossier   Anhang der REACH-Verordnung: Dossiers werden von der ECHA oder den Behörden der Mitglieds-

staaten erstellt, um Informationen zu einem Stoff zusammenzutragen und zu bewerten. 

Anhang XVII In Anhang XVII der REACH-Verordnung sind Stoffe aufgeführt, die aufgrund unannehmbarer Risiken 

für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt nicht oder nur eingeschränkt hergestellt, in Ver-

kehr gebracht oder verwendet werden dürfen. 

RMOA Regulierungs-Management-Optionsanalyse, auch Risikominderungs-Optionsanalyse, Instrument zur 

Bewertung des regulatorischen Bedarfs 

SDB/SDS Sicherheitsdatenblatt/ Safety Data Sheet 

eSDB erweitertes Sicherheitsdatenblatt/extended Safety Data sheet 

SMART 5 elektronisches Instrument zur betriebsinternen Bewertung von Nachhaltigkeitserfolgen 
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SSbD Safe and Sustainable by Design, Teil der EU-Chemikalienstrategie   

SVHC Substances of Very High Concern: die Stoffe der Kandidatenliste der REACH-Verordnung für das Au-

torisierungsverfahren 
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1. Einleitung 

Die 8. Regierungskommission hat sich im Mai 2018 kon-

stituiert. Gemäß Kabinettsbeschluss hatte sie die Auf-

gabe, die Niedersächsische Landesregierung hinsicht-

lich ihrer Strategien zum Thema Nachhaltige Umwelt-

politik und Digitaler Wandel zu beraten. Sie sollte die 

Praxiserfahrung der niedersächsischen Wirtschaft in die 

Lösung von Umweltproblemen einbringen und einver-

nehmlich mit den betroffenen Gruppierungen (Wirt-

schaft, Umweltverbände, Wissenschaft, Kommunale 

Spitzenverbände, Gewerkschaften) Empfehlungen an 

Politik und Wirtschaft abgeben. In diesem Zusammen-

hang wurden Arbeitskreise zu den folgenden Themen-

feldern eingerichtet: 

• Umweltpolitik in Zeiten des Digitalen Wandels 

• Emissionsrechtehandel 

• Hemmnisse der Sektorkopplung 

• Nachhaltige Chemikalienpolitik 

• Produktverantwortung und Ressourceneffizienz 

• Kreislaufwirtschaft 

 

Aufgrund der drängenden Herausforderungen im Zu-

sammenhang mit der EU-Kunststoffstrategie beschloss 

die Regierungskommission darüber hinaus die Einrich-

tung einer „AG Kunststoffstrategie“, um ausgewählte 

Aspekte mit niedersächsischem Bezug bearbeiten zu 

können. In diesem Zusammenhang wurde die Firma 

Ökopol mit der Erarbeitung eines Gutachtens zu zwei 

ausgewählten Themenfeldern der EU-Kunststoffstrate-

gie beauftragt. 

 

 

 

Die besondere Aufgabenstellung erforderte einen brei-

ten gesellschaftlichen Konsens. In der Kommission so-

wie in den Arbeitskreisen und Projektgruppen waren 

daher die folgenden Gruppierungen vertreten: 

• Wirtschaft 

• Wissenschaft 

• Umweltverbände 

• Kommunale Spitzenverbände 

• Gewerkschaften 

• Verwaltung 

 

Die Regierungskommission hat zahlreiche Empfehlun-

gen verabschiedet, die jeweils zeitnah im Internet ver-

öffentlicht und seitens des Niedersächsischen Umwelt-

ministeriums in entsprechende Entscheidungsprozesse 

und Initiativen eingebracht wurden.     

Mit ihrer letzten Sitzung im Juni 2022 hat die 8. Regie-

rungskommission ihre Arbeiten fristgerecht abgeschlos-

sen. Die Ergebnisse und Empfehlungen der sechs Ar-

beitskreise und der AG Kunststoffstrategie wurden in 

Abschlussberichten dokumentiert und einvernehmlich 

verabschiedet.  

Die 8. Regierungskommission hat empfohlen, die Arbei-

ten in einer 9. Regierungskommission fortzuführen und 

dazu Themenvorschläge erarbeitet. 
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2. Aufgaben und Ziele

Der AK „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ hat bereits 

2017 im Vorfeld der konstituierenden Sitzung der 8. Re-

gierungskommission seine Arbeiten aufgenommen, um 

gezielt den zweiten Review Prozess der europäischen 

REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 auf europäischer 

Ebene von Beginn an zu begleiten und hierzu Empfeh-

lungen auszusprechen. 

In der Folge hat sich der AK jeweils mit den aktuellen 

Themenfeldern befasst und hierzu, soweit die Notwen-

digkeit gesehen wurde, Empfehlungen verabschiedet  

oder Handreichungen für Unternehmen erstellt, um nie-

dersächsischen Betrieben Hilfestellung bieten zu kön-

nen. 

Breiten Diskussionsraum nahmen zusätzlich Themenfel-

der mit Berührungspunkten zu anderen Politikbereichen 

wie der Produktverantwortung und der Kreislaufwirt-

schaft ein. So hat sich der AK mit biologisch abbaubaren 

Kunststoffen und deren Einordnung in ein System der 

Kreislaufwirtschaft von Stoffen und der Möglichkeit der 

Weiterentwicklung der biologischen Abbaubarkeit 

ebenso befasst wie mit Fragestellungen und Möglichkei-

ten der Weiterentwicklung des Verfahrens des chemi-

schen Recyclings von Kunststoffen.
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3. Vorgehensweise

Die 8. Regierungskommission hat auf ihrer Sitzung am 

30. Oktober 2018 das vom AK vorgeschlagene Arbeits-

programm gebilligt. Das verabschiedete Arbeitspro-

gramm umfasste folgende Hauptthemenbereiche: 

• Behandlung aktueller Themen aus der Umsetzung 
vorhandener und neuer Rechtsvorschriften  

• Empfehlungen zum REACH Review Prozess 
2017/2018  

• Ende der REACH Registrierungspflicht für Phase-In 
Stoffe 

• Rahmenbedingungen für Zulassungsanträge  

• Regelung von Nanomaterialien unter REACH  

• Auswirkungen von REACH auf andere Rechtsge-
biete und Schnittstellen Chemikalien- Produkte – 
Abfall (in Zusammenarbeit mit zwei anderen AKen)  

• Brexit und Chemikalienverfügbarkeit für KMU 

• Nachhaltiger Umgang mit Chemikalien  

• Entwicklung eines fiktiven nachhaltig agierenden 
niedersächsischen Unternehmens als Zukunftsmo-
dell mit einer ganzheitlichen Betrachtung ausge-
wählter Produkte/Erzeugnisse, der Vorteile für das 
Unternehmen und der Hemmnisse und Risiken bei 
einer Umstellung 

• Umgang mit vorhandenen Instrumenten zur Erstel-
lung von Nachhaltigkeitsprofilen durch KMU (ggf. 
im Rahmen einer universitären Studie/Abschlussar-
beit)  

• Betrachtung der Möglichkeiten der Anwendung 
des Modells Chemikalienleasing 

Diese Themen wurden in insgesamt 17 offiziellen Ar-

beitskreissitzungen behandelt. Die Prioritätensetzung 

erfolgte in Abhängigkeit der aktuellen Entwicklungen. 

Nach Rückkopplung mit der 8. Regierungskommission 

wurde das Arbeitsprogramm in Details angepasst. 

Das vom AK geplante Pilotprojekt zum nachhaltigen Um-

gang mit Chemikalien in Niedersachsen konnte pande-

miebedingt nicht durchgeführt werden. 
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4. REACH – Begleitung der weiteren Umsetzung und Beteiligung an der 
Fortentwicklung sowie spezielle Behandlung der REACH-Themen 

4.1 REACH Review 2018 

Der sogenannte REACH Review 2018 wurde auf Basis ei-

ner gesetzlichen festgeschriebenen Vorgabe des Artikels 

117 der Verordnung EG Nr. 1907/2006 (REACH) durch-

geführt, nach der die EU-Kommission und die ECHA dazu 

verpflichtet sind, bestimmte Überprüfungen der durch 

REACH etablierten Prozesse vorzunehmen. Daneben 

umfasste der REACH Review auch die Umsetzung einzel-

ner Prüfaufträge, welche durch Artikel 138 REACH fest-

gelegt wurden (z.B. Überprüfung der Einführung einer 

Registrierungspflicht für Polymere). Die Ergebnisse des 

Reviews wurden in einem Bericht der Kommission über 

die Funktionsweise von REACH veröffentlicht, dem ein 

umfassender Bewertungsbericht beigefügt ist. Der ge-

samte Prozess wurde begleitet von zahlreichen themati-

schen Studien, welche den fachlichen Hintergrund für 

den Review als solchen darstellten. Nachfolgend flossen 

die Erkenntnisse aus dem Review in die weitere Diskus-

sion auf europäischer Ebene ein. Unter Beteiligung der 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und der eu-

ropäischen Chemikalienagentur (ECHA) sollten für 16 so-

genannte Action Areas, die im Review Report genannt 

wurden, weitere Maßnahmen zur Verbesserung der 

REACH-Umsetzung sowie der Erreichung der in REACH 

verankerten Ziele erarbeitet werden. 

Bereits im Rahmen der 1. Sitzung des AK im April 2018 

wurden die Teilnehmenden durch die Vertretung der 

Landesregierung über einzelnen Maßnahmen, mit mög-

licherweise direkten praktischen Auswirkungen auf die 

niedersächsischen Stakeholder aus Wirtschaft und Be-

hörden informiert.  

Wichtige Erkenntnisse waren seinerzeit: 

• Die REACH-Verordnung ist grundsätzlich mit allen 
ihren Prozessen EU-weit implementiert und Struk-
turen im Bereich der Normadressaten (Marktak-
teure) sowie im Bereich der zuständigen Behörden 
in den Mitgliedstaaten sowie bei der EU-Agentur 
(ECHA) wurden hinreichend etabliert. 

• Darüber hinaus hat sich REACH als wegweisend 
auch für andere Regionen weltweit etabliert, ähnli-
che Rechtsinstrumente zu erlassen, die wesentli-
che Elemente der REACH-Verordnung übernehmen 

                                                                 
1 (https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/nachhaltigkeit/8_regierungskommission_nachhaltige_umweltpolitik_und_digitaler_wan-
del/nachhaltige_chemikalienpolitik/nachhaltige-chemikalienpolitik-173274.html) 

und somit ein hohes Schutzniveau über den Gel-
tungsbereich der EU hinaus entfaltet (Beispiele: 
China und Korea) 

• Die Direktkosten für Registrierung und Informa-
tionsübermittlung lagen etwas höher als ursprüng-
lich geschätzt (2,3-2,6 Mrd. Euro - 1. und  
2. Registrierungsphase); demgegenüber werden 
aber Vorteile von etwa 100 Mrd. Euro im Bereich 
des Gesundheits- und Umweltschutzes angenom-
men (im Zeitraum von 25-30 Jahren) 

Es wurden zwar auch einige durchaus schwerwiegende 

Defizite festgestellt, z.B. formale und inhaltliche Defizite 

im Bereich der Registrierungsdossiers oder Mängel in 

der nachgeschalteten Informationsweitergabe zu ge-

fährlichen Stoffen in der Lieferkette. Diese wurden aber 

durch Folgemaßnahmen zur besseren REACH-Umset-

zung adressiert und führen auch bereits zu Verbesserun-

gen in einzelnen Teilbereichen.  

Das Thema wurde auch in den Folgesitzungen immer 

wieder aufgerufen, um einzelne Aspekte der aktuellen 

Umsetzungsdiskussion zu diskutieren und wiederkeh-

rend auf ihre Relevanz für die im AK vertretenen Ak-

teure zu prüfen. 

Um die weitere Diskussion zu fokussieren, hat der AK 

seinerzeit einen Unterarbeitskreis (UAK) ins Leben geru-

fen, um die Themen des REACH Review weiter im Detail 

zu begleiten. Ein Ziel war es u.a. Positionen zu entwi-

ckeln, die in der deutschen Debatte zur Begleitung des 

Reviews eingespeist wurden, z.B. im Rahmen des Deut-

schen REACH-Kongress im Dezember 2018. Der UAK hat 

insgesamt 3 Sitzungen im Jahr 2018 durchgeführt und 

im Rahmen dessen Empfehlungen erarbeitet, die dem 

AK zur dessen 3. Sitzung zur Diskussion übermittelt und 

dort mit redaktionellen Änderungen verabschiedet wur-

den. Diese wurden der 8. Regierungskommission zur 

Diskussion und Verabschiedung zur 2. Sitzung der Kom-

mission im Oktober 2018 übermittelt. Diese hat die 

Empfehlungen im Anschluss an die Sitzung im Umlauf-

verfahren zum 17. Januar 2019 verabschiedet. Die Emp-

fehlungen wurden im Internetauftritt des Niedersächsi-

schen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Kli-

maschutz im Abschnitt der Regierungskommission unter 

dem AK Nachhaltige Chemikalienpolitik veröffentlicht1. 

https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/nachhaltigkeit/8_regierungskommission_nachhaltige_umweltpolitik_und_digitaler_wandel/nachhaltige_chemikalienpolitik/nachhaltige-chemikalienpolitik-173274.html
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/nachhaltigkeit/8_regierungskommission_nachhaltige_umweltpolitik_und_digitaler_wandel/nachhaltige_chemikalienpolitik/nachhaltige-chemikalienpolitik-173274.html
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4.2 Zulassungs- und Beschränkungsver-
fahren  

Zulassungs- und Beschränkungsverfahren waren fortlau-

fende Themen, welche wiederholt aufgerufen wurden. 

Dabei befasste sich der AK sowohl mit der grundsätzli-

chen Struktur des Zulassungsverfahrens und auch der 

Rolle von Vorläuferprozessen wie der Risk Management 

Option Analyse (RMOA) sowie der Verknüpfung von Zu-

lassungs und Beschränkungsverfahren.  

Der AK hat hierzu eine Empfehlung für eine Entschei-

dungshilfe zwischen den Regulierungsalternativen „Be-

schränkung“ und „Zulassung“ der Verordnung (EG) 

1107/2006 (REACH-Verordnung) mit Stand vom 27. Ok-

tober 2020 erarbeitet und an die Regierungskommission 

zur Verabschiedung weitergeleitet.  

In Hinblick auf die Empfehlung des AK zu diesem Thema 

erscheint es nötig, abhängig von der Entwicklung des 

Revisionsprozesses ggf. in 2022 eine Neubewertung der 

Situation in Hinblick auf Zulassung und Beschränkung 

vorzunehmen, da die Neustrukturierung dieser beiden 

Prozesse wesentlicher Bestandteil der aktuell in 2022 in 

Planung befindlichen REACH-Revision sein wird. 

Weiterhin hat sich der AK immer wieder mit Fragestel-

lungen im Zusammenhang mit konkreten Zulassungs- 

und Beschränkungsverfahren befasst. Dazu zählen: 

• Zulassungen von Chrom VI-Verbindungen und da-
mit verbundene Folgeprozesse  

• Notifizierungspflichten nachgeschalteter Anwender 

• Vollzug der Anwendungsbedingungen und deren 
Umsetzung im Arbeitsschutz 

Thema der Diskussionen waren insbesondere die Her-

ausforderungen, die für Nutzer von Chrom VI-Verbin-

dungen bestehen, die von den Zulassungsinhabern erar-

beiteten Maßnahmen umzusetzen und ihrer gesetzli-

chen Pflicht zur Notifizierung nachzukommen.  

Ein wichtiger Aspekt dabei war, dass viele gewerbliche 

Nutzer nicht hinreichend mit den Prozessen vertraut 

sind und ggf. mit der Umsetzung auch überfordert sein 

könnten. Es wurde zudem thematisiert, dass die recht 

komplexen Zulassungsentscheide und Lieferketten auch 

für den Vollzug sehr herausfordernd sind und eine Über-

prüfung von Maßnahmen vor Ort möglicherweise nicht 

hinreichend erfolgen kann, da unklar ist, welche konkre-

ten Maßnahmen von den nachgeschalteten Anwendern 

umgesetzt sein müssen. Der Formulierung konkreter An-

forderungen einschließlich der jeweiligen Adressaten in 

Zulassungsbescheiden und Beschränkungsregelungen 

kommt damit eine entscheidende Bedeutung zu. 

Beschränkungsvorschlag für absichtlich zugesetzte 
Mikrokunststoffe 

Im AK wurde der anvisierte Geltungsbereich umfassend 

erörtert und Vorschläge der ECHA, welche den Be-

schränkungsvorschlag auf europäischer Ebene federfüh-

ren erarbeitet hat, wurden thematisiert. Vor allem 

wurde die Definition von „Mikroplastik“ als problema-

tisch für Marktakteure eingeschätzt; außerdem befürch-

teten diese eine starke Belastung durch umfangreiche 

Berichtspflichten. 

Der seit 30. Januar 2019 als Anhang XV Dossier im Ver-

fahren befindliche Beschränkungsvorschlag für absicht-

lich zugesetzte Mikrokunststoffe in Erzeugnissen wurde 

im AK ausführlich im Hinblick auf Belastungen und 

Handlungsmöglichkeiten für niedersächsische Unterneh-

men diskutiert. 

Der AK hat beschlossen, dass auf Grund des weit gefä-

cherten Anwendungsbereiches eine Fokussierung auf 

Themen mit Bedeutung für niedersächsische Unterneh-

men erforderlich ist. Hierzu könnten auf Basis der öf-

fentlich verfügbaren Stellungnahmen wichtige Themen-

felder für Niedersachsen identifiziert werden. Die Dis-

kussion hat allerdings auch ergeben, dass eine spezifi-

sche niedersächsische Betroffenheit nicht gegeben ist. 

Der AK hat deshalb das Verfahren kontinuierlich beo-

bachtet und nach ausführlicher Diskussion  

• auf Grund der Komplexität des Vorschlags,  

• der vielfältigen Betroffenheit aller Branchen über 
die Chemiebranche hinaus,  

beschlossen, die weitere Entwicklung des Beschrän-

kungsvorschlags nur noch zu beobachten und nach Ver-

abschiedung desselben über die Notwendigkeit, Emp-

fehlungen für die Umsetzung in niedersächsischen Un-

ternehmen auszusprechen, erneut zu beraten. Bei Ab-

schluss der Arbeiten des AK lag eine Ergänzung des An-

hangs XVII der REACH-Verordnung zur Beschränkung 

von Mikroplastik nicht vor. 

4.3 Registrierung von Polymeren 

Polymere sind aktuell nach Maßgabe der europäischen 

REACH-Verordnung von der Registrierungspflicht ausge-

nommen. Es existiert stattdessen die Pflicht zur Regist-

rierung der Monomere. 

Der Gesetzestext von REACH sieht eine Überprüfung 

dieser Ausnahme vor (Art. 138 Unterabsatz 2). In den 

Jahren 2013 und 2015 wurden erste Studien dazu von 

der EU-Kommission beauftragt, ohne dass sie zu regula-

torischen Konsequenzen führten. 2019 wurde eine wei-

tere Aktivität gestartet mit dem klaren Ziel, einige Poly-

mere, genannt ‚polymers requiring registration‘ (PRR) in 
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eine Registrierungspflicht zu führen. Im Gespräch waren 

ca. 10% der Polymere. 2020 wurde dieses Ziel als Teil 

der ‚Chemicals Strategy for Sustainability‘ (CSS) bestätigt 

und ein Zeithorizont bis 2022 zur Ausarbeitung von re-

gulatorischen Vorschlägen, ein Inkrafttreten ca. 2023 

und erste Registrierungen für 2024/25 in Aussicht ge-

stellt.  

Regularien außerhalb Europas unterwerfen überwie-

gend nur neue Polymere einer Registrierungspflicht mit 

Datenanforderungen. Es gelten gestaffelte Ansätze und 

die Anwendung eines ‚Polymer of Low Concern‘ (PLC) 

Prinzips. Für solche Polymere, meistens Kunststoffe 

(‚Plastik’), sind in der Regel Ausnahmen oder reduzierte 

Anforderungen vorgesehen. Eine Registrierung von Mo-

nomeren mit vollem Datensatz ist nicht verpflichtend 

vorgegeben.  

Die 8. Niedersächsische Regierungskommission hat den 

AK gebeten, die diesbezügliche Entwicklung in Europa 

im Rahmen der REACH-Verordnung zu beobachten und 

im Bedarfsfall hierzu Empfehlungen auszusprechen. 

Die Vorschläge, die augenblicklich diskutiert werden, 

können hohe Belastungen für Industrie (besonders der 

KMU) und Behörden durch eine große Zahl an zu regist-

rierenden Polymeren zur Folge haben. Mögliche Lö-

sungsvorschläge beinhalten: 

• Einen gestuften Ansatz mit Berücksichtigung von 
Ausnahmen für ‚Polymers of Low Concern‘ und Po-
lymere Vorläufer   

• Gruppierung nach Ähnlichkeit und Registrierung 
entsprechender Polymergruppen 

• Nachvollziehbare und auf intrinsisch chemische 
Gefährdungspotenziale fokussierte Kriterien für re-
gistrierungspflichtige Polymere (‚Polymers requi-
ring registration‘) 

• einfaches Notifizierungssystem 

• zielgerichtete risikobasierte Testanforderungen 

Zur Fokussierung der aktuellen Diskussion und zur Be-

schränkung des Mehraufwandes auf für den Schutz-

zweck relevante Polymere wird die Berücksichtigung der 

folgenden Eckpunkte als wichtig angesehen: 

Polymere sind komplexe Produkte. Ein 1:1 Transfer der 

bestehenden Prinzipien für Substanzen auf Polymere ist 

nicht angeraten. Eine 1:1-Übertragung allein der Sub-

stanz-Identität würde die Anzahl der zu registrierenden 

Substanzen auf Millionen erhöhen, im Extremfall müsste 

jede hergestellte Charge separat als neues Polymer mit 

dem entsprechend jeweils chargenspezifischen Testda-

tensatz erstellt werden. Sollten die Testanforderungen 

ebenfalls 1:1 übertragen werden, würden Millionen 

Tierversuche ohne Mehrwert für Mensch und Umwelt 

durchgeführt werden.  

Bei Polymeren sollte das Merkmal der ‚Ähnlichkeit‘ (‚Si-

milarity') anstelle von ‚Gleichheit‘ (‚Sameness‘) ange-

wandt werden, um die Substanz zu beschreiben. Denk-

bar sind eine ähnliche chemische Struktur und/oder 

ähnliche physikalisch-chemische Eigenschaften sowie 

ähnliche Gefährdungen für die menschliche Gesundheit 

und die Umwelt; ein entsprechendes Schema wurde von 

ECETOC erarbeitet. 

Die Registrierung von Polymeren sollte begrenzt werden 

auf Polymere mit nachgewiesenen intrinsisch chemi-

schen Gefährdungseigenschaften. 

Folgende Ausnahmen von einer Registrierungspflicht 

sollten in Betracht gezogen werden: 

• ‚Polymers of Low Concern’ (PLC) 

• Polymere Vorläufer (‚polymeric precursors‘) 

• Einführung eines pragmatischen und fokussierten 
Identifikationsschemas  

• Keine Aufnahme von Kriterien, die über die intrin-
sisch chemischen Gefährdungseigenschaften hin-
ausgehen (z.B. Entsorgung) 

Polymere sollten in Gruppen registriert werden. Hierzu 

sollte die oben beschriebene Ähnlichkeit herangezogen 

werden. 

Registrierungsanforderungen für Polymere sollten von 

einem risikobasierten Bewertungsansatz ausgehen und 

die spezifischen Eigenschaften der Gruppe sowie Regist-

rierungen verwandter Substanzen berücksichtigen. 

Eine Begrenzung der Anzahl an Tierversuchen durch ent-

sprechende Vorgaben sollte in die Betrachtung einbezo-

gen werden. 

Der AK hat zu diesem Thema die folgende Empfehlung 

ausgesprochen: 

Die Bundesregierung wird gebeten, bei den weiteren 

Beratungen zur Einführung einer Registrierungspflicht 

für Polymere die genannten fachlichen Argumente in 

den Beratungsprozess einzubringen. Ziel ist es, die Be-

lastungen für alle Beteiligten unter besonderer Berück-

sichtigung von KMU auf das umweltpolitisch notwen-

dige Mindestmaß unter Berücksichtigung des Gefähr-

dungspotentials von Polymeren zu begrenzen. 
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4.4 Digitalisierung  

Der AK hat sich im Rahmen einer Unterarbeitsgruppe 

der „Digitalisierung von Prozessabläufen in der Chemi-

kaliensicherheit“ gewidmet und kommt damit einem 

Auftrag der Regierungskommission nach. Für die Emp-

fehlung zu diesem Thema diskutierte der AK den durch 

die Unterarbeitsgruppe erstellten Entwurf im Zeitraum 

vom März bis November 2019. Die Empfehlung wurde in 

der Sitzung am 19. November 2019 finalisiert. 

Das Thema Digitalisierung spielte bereits bei der Imple-

mentierung der REACH-Verordnung eine zentrale Rolle, 

um die Anforderungen dieser Verordnung umsetzen zu 

können. Gefolgt von einer Ziel-/Aufgabenbeschreibung 

befasst sich die Empfehlung mit Verbesserungspotenzia-

len im Bereich der Chemikaliensicherheit hinsichtlich   

digitaler Prozesse: Wo funktionieren diese gut, wo wird 

Verbesserungspotenzial gesehen. Hierzu hat der AK an 

geeigneten, ausgewählten Beispielen den Ist-Zustand 

und den Handlungsbedarf zusammengefasst. Als ein An-

wendungsbeispiel wurde die Registrierung und der da-

mit verbundene elektronische Datenverkehr analysiert. 

In einem weiteren Anwendungsbeispiel wurde die Wei-

tergabe von Informationen zu Stoffen und Gemischen in 

der gewerblichen Lieferkette dargestellt. Die Informatio-

nen zu Artikel 45 in Verbindung mit Anhang VIII der CLP-

Verordnung bildeten ein drittes Anwendungsbeispiel. In 

allen drei Beispielen wurden die Vorteile der elektroni-

schen Kommunikation sowie Verbesserungspotentiale 

zur Steigerung von Effizienz und Effektivität dargestellt.  

Folgende Empfehlungen hat der AK für die drei Beispiele 

formuliert: 

Registrierung 

Der Prozess der Digitalisierung ist beim Registrierungs-

prozess nach der REACH-Verordnung weit fortgeschrit-

ten. Verbesserungspotentiale sind nur in geringem 

Maße erkennbar. 

Der AK empfiehlt der ECHA, die zusätzlichen Pflichtfel-

der bei IUCLID-Updates optisch, z. B. durch eine farbli-

che Unterlegung, erkennbar zu gestalten. Dies würde 

die Überarbeitung der Dossiers erleichtern. 

Zusätzliche Pflichtfelder sollten sich grundsätzlich an 

den inhaltlichen Anforderungen des Artikels 22 der 

REACH-Verordnung orientieren und keine darüberhin-

ausgehenden Anforderungen enthalten. 

Informationen in der gewerblichen Lieferkette 

Im Vergleich zum Registrierungsprozess ist die Digitali-

sierung bei der Informationsweitergabe in der Liefer-

kette deutlich geringer ausgeprägt. Dies betrifft sowohl 

                                                                 
2 Poison Centres Notification, Meldung an die Giftinformationszentren 

die Erstellung und das zugehörige Format als auch die 

Übermittlung der Informationen. 

Der AK empfiehlt der ECHA, ein einheitliches IT-Format 

für SDB/eSDB vorzugeben (analog der IUCLID Felder). 

Dies wird als erster notwendiger Schritt angesehen, um 

Daten in ein allgemein versendbares Übertragungsfor-

mat wie beispielsweise XML umzuwandeln. 

Mitteilungen nach Art. 45 in Verbindung mit Anhang 

VIII der CLP-Verordnung 

Der AK begrüßt die Einrichtung des PCN2-Portals. Mit 

dem Portal wird angestrebt, die Anforderungen und 

Handhabungen der Informationen in den europäischen 

Ländern einheitlich zu gestalten. Allerdings ist es mög-

lich, dass die Mitgliedstaaten sich vorbehalten, zusätzli-

che Anforderungen zu stellen oder Gebühren zu erhe-

ben. 

Der AK empfiehlt, darauf hinzuwirken, dass keine zu-

sätzlichen Anforderungen, die über die Anforderungen 

im PCN-Portal hinausgehen, gestellt werden sollen. 

Weitere, als erforderlich angesehene Anpassungen oder 

Änderungen des Artikels 45 Anhang VIII der CLP-Verord-

nung sollten nach Auffassung des AK gebündelt werden 

und frühestens 12 Monate nach Beginn des regulären 

Betriebs des PCN-Portals erfolgen, um Erfahrungen aus 

dem Produktivbetrieb des Portals einbeziehen zu kön-

nen. 

4.5 Brexit  

Der AK hatte im Rahmen des Austritts des Vereinigten 

Königreichs (UK) aus der EU eine Handlungshilfe mit 

dem Titel „Brexit und REACH: Handlungshinweise zur Si-

cherstellung der zukünftigen Versorgung mit Chemika-

lien aus dem Vereinigten Königreich“ erstellt. 

Nach dem Austritt UKs am 31. Januar 2020 begann die 

Übergangfrist bis zum 31. Dezember 2021, in der die EU 

und UK Einzelheiten des Austritts verhandelten und 

diese mit einem Austrittvertrag abschlossen. Die durch 

den AK erstellte Handlungshilfe befasste sich vor allem 

mit der europäischen Chemikalienregulierung unter 

REACH und die damit verbundenen Hürden für den zu-

künftigen Handel zwischen UK und EU.  

Durch den Austritt fanden sich Hersteller und Händler 

von Chemikalien und Erzeugnissen in einer neuen Rolle 

als Importeur wieder. Durch die Rolle als Importeur er-

geben sich theoretisch unter REACH die entsprechenden 

Verpflichtungen zur Registrierung von Stoffen. 
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Den Betroffenen wurde empfohlen sich frühzeitig mit 

ihrer neuen Rolle auseinanderzusetzen, um die Ver-

kehrsfähigkeit Ihrer Produkte nicht zu gefährden. Sobald 

UK das EU-REACH-System verlassen hatte, wurden EU-

Unternehmen, die sich auf REACH-Registrierungen von 

britischen Zulieferern verlassen, zu Importeuren gemäß 

EU-REACH-Verordnung und unterlagen daher u. U. Re-

gistrierungsanforderungen. Bei Lieferungen aus UK war 

der EU-Abnehmer bisher nachgeschalteter Anwender 

des registrierten Stoffes. Ab dem Brexit war der jewei-

lige Stoff somit NICHT registriert. Der EU-Abnehmer 

konnte zum Beispiel den Lieferanten wechseln (Herstel-

ler/Importeur in der EU, Nicht-EU-Hersteller mit Allein-

vertreter in der EU-27) oder den Stoff als Importeur re-

gistrieren (Registrierungsgebühr, Daten- und Kostentei-

lung, Zeitaufwand).  

Alternativ konnten Hersteller in UK ihre Herstellungstä-

tigkeit auf dem Wege des („klassischen“) Legal Entity 

Change durch Übernahmen, Verlagerungen oder kon-

zerninternen Transfers vor dem Brexit in die EU verle-

gen. Auch die Übertragung einer Registrierung auf einen 

EU-Alleinvertreter nach dem Brexit ist für einen Herstel-

ler in UK eine Möglichkeit, seine Kunden weiterhin be-

liefern zu können, ohne dass diese Registrierungsver-

pflichtungen erfüllen müssten.  

Grandfathering: Aktuell können bestehende EU-Regist-

rierungen von UK Unternehmen in das neu auszugestal-

tende UK-REACH übertragen werden. Um von dieser 

Möglichkeit Gebrauch machen zu können mussten 

grundlegende Informationen bis zum 30. April 2021 

übermittelt werden.  

Die kompletten Datenanforderungen müssen innerhalb 

von Übergangfristen zwischen 2 und 6 Jahren übermit-

telt werden. 

DUIN (Downstream User Import Notification): Als UK 

Nutzer von Stoffen, welche nur in der EU registriert sind, 

ergibt sich eine Registrierungspflicht durch den neuen 

Status als Importeur. Um dieser Herausforderung zu be-

gegnen, wurde die DUIN ins Leben gerufen. Für Importe 

aus der EU ist ab 1. Januar 2021 eine Registrierung in UK 

erforderlich, aber es gibt Übergangsfristen für UK-Unter-

nehmen, die bisher schon entsprechende Stoffe aus der 

EU importieren. Diese UK-Unternehmen mussten bis 

zum 27. Oktober 2021 eine Meldung (Downstream User 

Import Notification, DUIN) an UK über ihre Absicht ma-

chen, weiterhin Stoffe aus der EU zu importieren. Eine 

neue Registrierung muss nun innerhalb von 2, 4 bzw. 6 

Jahren nach dem Stichtag 28. Oktober 2021 bei der UK 

Behörde eingereicht werden. Eine Alternative ist die Re-

gistrierung eines von einem EU-Unternehmen eingesetz-

ten Alleinvertreters im UK. 

Im Rahmen der Erarbeitung der Handlungshilfe wurde 

folgendes Fließschema zur Entscheidungshilfe erstellt.  
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4.6 Ende der REACH-Registrierungs-
pflicht für Phase-In Stoffe  

Auf Grund des Ablaufs der letzten Registrierungsphase 

nach Maßgabe der REACH-Verordnung am 31. Mai 2018 

und in Ergänzung der im Rahmen des Arbeitskreises „Eu-

ropäische Chemikalienpolitik“ der 7. Regierungskommis-

sion initiierten Aktivitäten 

• in Form von Informationsveranstaltungen der In-
dustrie- und Handelskammern Bremen und Nieder-
sachsen sowie  

• von betrieblichen Einzelberatungen  

hat sich der AK in der zweiten Hälfte des Jahres 2017 mit 

möglichen kurzfristigen Unterstützungsmöglichkeiten 

für betroffene niedersächsische Betriebe befasst. Dazu 

wurde der vom Vertreter des REACH Hamburg Netzwer-

kes dort erarbeitete Flyer „REACH 2018: Keine Registrie-

rung aber trotzdem rechtskonform?“ als geeignetes In-

strument identifiziert, um auch niedersächsische Be-

triebe rechtzeitig vor Fristablauf letztmalig zu beraten.  

Der AK hat den zur Verfügung gestellten Flyer über die 

Teilnehmenden im AK niedersächsischen Firmen und 

Behörden als Beratungsunterlage zur Verfügung gestellt. 

Der Flyer ist im Kapitel 9 dieses Berichts enthalten. 

4.7 Nanomaterialien und Registrierungs-
pflicht  

Die EU-Verordnung 2018/1881 vom 3. Dezember 2018 

zur Änderung der Anhänge I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI und 

XII der EU-REACH-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006) hat Pflichten zur Registrierung von Nanoma-

terialien begründet, die von betroffenen Unternehmen 

ab dem 1. Januar 2020 einzuhalten waren. Nanoformen 

von Stoffen können spezifische toxikologische Profile 

und Expositionsmuster aufweisen, so dass eine spezifi-

sche Risikobewertung und angemessene Risikomanage-

mentmaßnahmen erforderlich sind. Grundsätzlich gilt, 

dass die Nano-Eigenschaft als ein Charakterisierungs-

merkmal betrachtet wird. Aus diesem Grund sollen Na-

noformen zusammen mit der Bulkform (Bulk: Nicht-

Nano-Material) eines Stoffes in einem Dossier registriert 

werden, wobei sich die Tonnage aus der Summe aller 

Formen ergibt. 

Der AK hat nach einem Zeitraum von 1,5 Jahren nach in 

Kraft treten der diesbezüglichen Änderung die Bundes-

stelle für Chemikalien (BfC) bei der Bundesanstalt für Ar-

beitsschutz und Arbeitsmedizin als nationalen Knoten-

punkt gebeten, zu den Erfahrungen der neuen Registrie-

                                                                 
3 Modifikation des Kohlenstoffs mit zweidimensionaler Struktur 
4 ECHA Questions and Answers #1838 

rungspflicht für Nanomaterialien zu berichten. Die Ver-

tretung der BfC hat im Oktober 2021 zum Sachstand 

vorgetragen und ist zusätzlich auf den Anknüpfungs-

punkt zum Anhang II der REACH-Verordnung (Anforde-

rungen an Sicherheitsdatenblätter) und die aktuelle Dis-

kussion zur Definition von Nanomaterialien eingegan-

gen. 

Mit Stand Oktober 2021 wurden zu 130 Stoffen nanos-

pezifische Informationen eingereicht. Zu 441 Registrie-

rungsdossiers wurden Updates eingereicht. Die fünf 

häufigsten Stoffe, zu denen ein nanospezifisches Update 

eingereicht wurde, sind: Siliziumdioxid, Industrieruß, Ti-

tandioxid, Eisentrioxid und Hydroxid-Oxide sowie Gra-

phen3. 

Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass, er-

zeugt ein nachgeschalteter Anwender eine (neue) Nano-

form, dies keine Herstellung nach Artikel 6 der REACH-

Verordnung ist.4 Allerdings obliegen dem nachgeschalte-

ten Anwender die Prüfpflichten nach den Artikeln 37 

und 38 der REACH-Verordnung, zum Beispiel die Prü-

fung, ob  

• die Verwendung über die Registrierung abgedeckt 
ist,  

• die Kommunikation der Verwendung in der Liefer-
kette sichergestellt ist, 

• die Erstellung eines eigenen Stoffsicherheitsberich-
tes erforderlich ist, 

• die Überarbeitung des Sicherheitsdatenblattes not-
wendig ist, und 

• die Meldung an die ECHA notwendig ist. 

4.8 Fazit 

Änderungen der rechtlichen Anforderungen im Bereich 

der Regelungen zur Chemikaliensicherheit haben kom-

plexe Auswirkungen auf nicht nur eine Branche und be-

dürfen zur Abschätzung der Konsequenzen für die (nie-

dersächsischen) Wirtschaftsteilnehmer jeweils eines 

ausreichend bemessenen zeitlichen Vorlaufs.  

Der AK hat zu den Themenkomplexen Empfehlungen 

ausgesprochen 

• REACH Review Prozess 2018 

• Zulassungs- und Beschränkungsverfahren 

• Registrierung von Polymeren 

• Digitalisierung 
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und Hilfestellungen zu 

• Brexit 

• Ende der Registrierungspflicht für Phase-In-Stoffe 

für niedersächsische Unternehmen erarbeitet und 

diesen zur Verfügung gestellt. 

5. Schnittstellen mit anderen  
Arbeitskreisen der  
8. Regierungskommission 

5.1. Biologisch abbaubare Kunststoffe  

Die 8. Niedersächsische Regierungskommission hat den 

AK beauftragt, die aktuelle Diskussion der Bewertung 

abbaubarer/kompostierbarer Kunststoffe zu verfolgen 

und hierzu Empfehlungen zu verabschieden, sofern dies 

als sinnvoll angesehen wird. 

Die Diskussion um die Vorteilhaftigkeit von sogenannten 

Biokunststoffen wird aktuell teilweise kontrovers ge-

führt. Biokunststoffe werden als mögliche Alternative zu 

konventionellen Kunststoffen betrachtet; ihre Entsor-

gung und ihr Abbauverhalten in der Natur werden auch 

kritisch gesehen. 

Der AK hat zur Fokussierung der Diskussion und zur Wei-

terentwicklung folgende Empfehlungen verabschiedet: 

• Entgegen der verbreiteten öffentlichen Wahrneh-
mung erfolgt der Abbau von biologisch  
abbaubaren Kunststoffen in der Umwelt nicht in 
ausreichendem Maße, und deshalb muss auch der 
Eintrag von biologisch abbaubaren Kunststoffen in 
die Umwelt vermieden werden. Die Wirtschaftsbe-
teiligten werden in der Verantwortung gesehen, 
die Verbraucher über negative Auswirkungen von 
Littering (Vermüllung) und unsachgemäßer Entsor-
gung von biologisch abbaubaren Kunststoffen auf 
Basis der derzeit verfügbaren Daten zu informie-
ren.  

• Bei der beabsichtigten Zersetzung von Produkten 
aus biologisch abbaubaren Kunststoffen spielen die 
Beschaffenheit der Additive und mögliche Metabo-
liten eine Rolle für deren Umweltverträglichkeit. 
Diese sollten in die Beurteilung der biologischen 
Abbaubarkeit miteinbezogen werden.  

• Bei einer möglichen Bildung von Mikroplastik aus 
biologisch abbaubaren Kunststoffen sind negative 
Effekte auf die Umwelt zu erwarten. Forschungs-
vorhaben zur Untersuchung der Bildung von Mikro-
plastik aus biologisch abbaubaren Kunststoffen 
sollten deshalb initiiert werden. Abhängig von den 

Ergebnissen ist eine Änderung der Norm DIN EN 
13432 anzustreben.  
Ziel des Abbaus von biologisch abbaubaren Kunst-
stoffen muss eine nachgewiesene vollständige Mi-
neralisation unter jeweils realitätsnahen Bedingun-
gen sein. 

• Solange Probleme wie ein unsachgemäßer Umgang 
von Verbrauchern und ein vollständiger Abbau in 
der Umwelt nicht geklärt sind, ergibt sich kein ge-
nereller Vorteil der Nutzung von biologisch abbau-
baren Kunststoffen gegenüber konventionellen 
Kunststoffen. Die ökologische Vorteilhaftigkeit des 
Einsatzes von biologisch abbaubaren Kunststoffen 
sollte deshalb anwendungsbezogen vor einer 
Markteinführung von den jeweiligen Produkther-
stellern geprüft werden, bevor dies beworben 
wird. Aspekte der ökologischen Vorteilhaftigkeit 
können beispielsweise sein: Wiederverwendungs- 
bzw. (roh)stoffliche Verwertungsmöglichkeiten, 
der CO2-Fussabdruck und der Energieaufwand, um 
eine Bezugsmenge herzustellen. 

5.2. Chemisches Recycling  

• Die Weiterentwicklung von Verwertungsverfahren 
für Kunststoffabfälle entbindet nicht von Anstren-
gungen, das mit dem Green Deal der EU-Kommis-
sion angestrebte Ziel zu erreichen. Das sind insbe-
sondere: 

a. eine abfallarme Produktgestaltung,  

b. die möglichst lange Verwendung eines Produkts 
für dessen ursprünglichen Zweck (z.B. durch die 
Möglichkeit zu Reparierbarkeit, die Vorbereitung 
zur Wiederverwendung als in der Abfallhierarchie 
höherwertige Behandlung), 

c. der Verringerung der Komplexität auf Produkt-, 
Material- und sogar auf Molekülebene. 

• Generell sollte bei der Umsetzung von „Design-für 
Sustainability“ Bestrebungen sowohl die Input-An-
forderungen von chemischen als auch von mecha-
nischen Recyclingverfahren Berücksichtigung fin-
den. Funktionale Anforderungen an das Endpro-
dukt sind dabei sicherzustellen. 

• Vom Grundsatz her bestimmen nach Sammlung 
und Sortierung der Reinheitsgrad und die Vielfalt 
der Kunststoffe, die in einer Abfallfraktion enthal-
ten sind, das beste geeignete Verfahren. Diese  
Aktivität kann durch die Bereitstellung definierter 
Zielqualitäten im Rahmen des Qualitätsmanage-
ments für bestimmte mögliche Anwendungen un-
terstützt werden, an denen Recyclingunternehmen 
sich orientieren können. 

• Bei einem Vergleich unterschiedlicher Verwer-
tungs- und Rückgewinnungsverfahren ist eine 
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ganzheitliche Betrachtung des Abfall-/Stoffstromes 
von den Verfahren der Sortierung und Vorbehand-
lung bis zur Bereitstellung für die erneute Nutzung 
erforderlich. Standards für vergleichbare Bilanzie-
rungen sind zu beachten bzw. weitergehend zu 
spezifizieren.  

• Bei einer ökobilanziellen Betrachtung eines Verfah-
rens sollten nicht nur einzelne Ökobilanz Parame-
ter wie beispielsweise die Klima-Wirkung (CO2-
Aquivalent), sondern alle für die möglichen Um-
weltwirkungen des Verfahrens relevanten Parame-
ter einbezogen werden, um ein aussagekräftiges 
und vergleichbares Ergebnis zu erhalten. 

• Die Wirksamkeit als Senke für regulierte Stoffe in 
den Abfall-Kunststoffen ist bei einem Verfahrens-
vergleich ebenfalls zu berücksichtigen. Dabei ist je-
weils die gesamte Behandlungskette inklusive 
möglicher spezifischer Vorbehandlungsprozesse zu 
betrachten. 

Der vollständige Text der Empfehlungen zum Chemi-

schen Recycling ist im Kapitel 9 enthalten. 

5.3  Schnittstelle Chemikalien – Produkte 
– Abfall  

Im Januar 2018 wurde die Mitteilung der Kommission 

über die Umsetzung des Pakets zur Kreislaufwirtschaft: 

Optionen zur Regelung der Schnittstelle zwischen Che-

mikalien-, Produkt und Abfallrecht veröffentlicht. Die 

Mitteilung „analysiert die vier kritischsten Probleme, die 

an der Schnittstelle zwischen Chemikalien-, Produkt- 

und Abfallrecht identifiziert wurden, und inwieweit 

diese die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft behin-

dern5. Die Roadmap wurde am 27. Januar 2017 veröf-

fentlicht, die Stakeholder Conference wurde von der EU-

Kommission und dem Europäischen Wirtschafts- und So-

zialausschuss (EESC) am 9. and 10. März 2017 veranstal-

tet. Die „Stakeholder Consultation“ auf EU-Ebene wurde 

im April 2017 begonnen und endete am 7. Juli 2017.Der 

AK hat sich in seiner Sitzung am 11. Dezember 2017 mit 

der Schnittstelle befasst und ausgehend von den vier 

Problemkreisen über das weitere Vorgehen im AK bera-

ten: 

• Ausreichende Informationen über besorgniserre-
gende Stoffe in Produkten und im Abfall 

• Status dieser Stoffe in recycelten Materialien und 
daraus erstellten Produkten 

• Unsicherheit über den Abfallbegriff in den Regulie-
rungen und dessen Abgrenzung 

• Schwierigkeiten bei der Anwendung der EU-Abfall-
klassifizierungsmethode und deren Einfluss auf die 
Recyclierbarkeit von Materialien 

Die Themenfelder Chemikalien und Produkte werden 

dabei für den AK für geeigneter angesehen als das 

Thema Recycling. Eine isolierte Betrachtung der Schnitt-

stellen allein durch den AK ist nicht möglich. Eine 

exemplarische Befassung wurde stattdessen in einem 

Produkt bezogenen Kontext außerhalb des AKes von der 

8. Regierungskommission in Aussicht gestellt. 

5.4 Fazit 

Mit der Weiterentwicklung der Vernetzung der Themen-

bereiche Chemikalien, Abfallbehandlung und -verwer-

tung sowie der Produktgestaltung können Schnittstellen 

nicht mehr fachbereichsbezogen diskutiert werden, son-

dern bedürfen einer rechtsbereichsübergreifenden Be-

handlung.

 

                                                                 
5 MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN 
AUSSCHUSS DER REGIONEN über die Umsetzung des Pakets zur Kreislaufwirtschaft: Optionen zur Regelung der Schnittstelle zwischen Chemikalien-, 
Produkt- und 
Abfallrecht (COM(2018) 32 final, 16.01.2018 
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6. Weitere Themenfelder 

6.1 Selbsteinstufung und Lieferketten-
kommunikation  

Der AK hat sich u.a. im Rahmen des REACH-Reviews 

2018, des Brexits und der Digitalisierung mit den The-

men Selbsteinstufung und Lieferkettenkommunikation 

befasst.  

Aufgefallen ist, dass die CLP-Datenbank (C&L Verzeich-

nis), in die Selbsteinstufungen der registrierenden Un-

ternehmen gemeldet werden, sehr inkonsistente Klassi-

fizierungen liefert, wobei teilweise für potentielle Nut-

zer nicht transparent ist, ob die Stoffe selbst oder Pro-

dukte mit diesen Stoffen zur Klassifizierung gemeldet 

worden sind.   

Harmonisierte Klassifizierungen (Anhang VI Tabelle 3 

der CLP-Verordnung) haben eindeutige Grundlagen und 

sind für regulatorische Bewertungen bevorzugt heranzu-

ziehen.  

Insbesondere die Lieferkettenkommunikation ist ein 

Schlüsselthema, das den AK immer wieder beschäftigt, 

da alle Regularien Auswirkungen auf die Lieferkette ha-

ben. Besonderer Fokus ist deshalb auf Sicherheitsdaten-

blätter zu legen, da sie das Hauptmittel der Kommunika-

tion zwischen Hersteller und nachgeschalteten Anwen-

dern darstellen.  

6.2 Behandlung des Themas Nachhaltige 
Chemikalienpolitik  

Der AK „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ hat sich erst-

malig in seiner Sitzung am 4. April 2018 mit dem Thema 

befasst. Anhand eines Impulsvortrags der Leuphana Uni-

versität Lüneburg, der aufzeigt, dass allein auf dem EU-

Markt mehr als 100.000 Chemikalien auf dem Markt 

sind, und die weltweiten Konsequenzen einer weiträu-

migen Verteilung von Erzeugnissen, die Chemikalien als 

Additive enthalten, betont, werden die Bedeutung eines 

funktionierenden Recyclings und des Erhalts von Wert-

stoffen im Wertschöpfungskreislauf thematisiert.  Auch 

erfolgt eine erste Einordnung der biobasierten Kunst-

stoffe im Verhältnis zu Kunststoffen aus fossilen Roh-

stoffen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. 

Die „Nachhaltige Chemie“ geht deutlich über die Opti-

mierung einzelner Produkte und Prozesse hinaus und 

bezieht ethische und soziale Aspekte ein, deren Umset-

zung u.a. durch veränderte Geschäftsmodelle erfolgen 

könnte. Schnittstellen existieren zur „Grünen Technolo-

gie“ und zur „Green Chemistry“. Neue Geschäftsmodelle 

sind beispielsweise das „Chemical Leasing and Service“ 

beim Leasing von Katalysatoren und Lösungsmitteln so-

wie bei der Schädlingsbekämpfung. Hierbei wird das 

konventionelle Geschäftsmodell ersetzt durch 

 

 

Ausgangspunkt des Geschäftsmodells ist die Funktion 

des Stoffes, die über eine reine Optimierung einzelner 

Stoffe, Produkte und Prozesse hinausgeht. 

In der zweiten Sitzung des AK in 2018 hat das Umwelt-

bundesamt zu den dortigen Aktivitäten vorgetragen. 

Diese umfassen insbesondere die Erstellung eines Leitfa-

dens nachhaltige Chemikalien – eine Entscheidungshilfe 

für Stoffhersteller, Formulierer und Endanwender von 

Chemikalien (https://www.umweltbundesamt.de/publi-

kationen/leitfaden- nachhaltige-chemikalien), mit dem 

vorrangig kleine und mittlere Unternehmen mit den Kri-

terien des Leitfadens in die Lage versetzt werden sollen, 

Nachhaltigkeitsprofile zu erstellen.  

Der Leitfaden stellt ein Instrument zur Feststellung be-

stimmter Eigenschaften eines verwendeten Stoffes dar; 

die Bewertung und Gewichtung der Kriterien erfolgen 

durch das Unternehmen selbst. Zum Geschäftsmodell 

Chemikalienleasing sind die Instrumente SMART 5 und 

Indikatoren-Checkliste (https://www.umweltbundes-

amt.de/themen/chemikalien/chemikalienmanage-

ment/nachhaltige-chemie/chemikalienleasing/chemika-

lienleasing-in-der-praxis) entwickelt worden.  

Die Möglichkeiten des Einsatzes des Geschäftsmodells 

sind Einzelfallbezogen zu prüfen. Für das Umweltbun-

desamt hatten sich 20218 auf der Basis der freiwilligen 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/chemikalienmanagement/nachhaltige-chemie/chemikalienleasing/chemikalienleasing-in-der-praxis
https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/chemikalienmanagement/nachhaltige-chemie/chemikalienleasing/chemikalienleasing-in-der-praxis
https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/chemikalienmanagement/nachhaltige-chemie/chemikalienleasing/chemikalienleasing-in-der-praxis
https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/chemikalienmanagement/nachhaltige-chemie/chemikalienleasing/chemikalienleasing-in-der-praxis
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Rückläufe von Unternehmen an das UBA zwei Kernbot-

schaften herauskristallisiert:  

• Den Unternehmen fehlen vielfach Daten für eine 
Bewertung der Nachhaltigkeit. Daraus erwächst 
das Erfordernis, die zur Bewertung erforderlichen 
Daten in der Lieferkette weiterzugeben. 

• Durch Anwendung des Geschäftsmodells sind in  
allen betroffenen Bereichen Einsparungen möglich 
(u. a. Chemikalienverbrauch, Energieverbrauch, 
Abfallanfall). Auf der Basis der gewonnenen  
Erkenntnisse erfolgt selten eine Substitution von 
Stoffen, sondern in erster Linie die Optimierung 
der Anwendung.  

In diesem Zusammenhang ging der AK der Frage nach, 

ob die bereits vielfach in der Industrie gehandhabte Pra-

xis, die Anwendung von Chemikalien gemeinsam mit 

den (Groß)Kunden zu optimieren, nicht bereits unter 

dem Begriff Chemikalienleasing zu subsumieren sei, 

ohne dass diese Geschäftspraktik so bezeichnet wird. 

Deshalb sollte ein niedersächsisches KMU Unternehmen 

gewonnen werden, um die vorhandenen Instrumente, 

ggf. gemeinsam mit einer niedersächsischen universitä-

ren Einrichtung, anzuwenden und die gewonnenen  

Erfahrungen festzuhalten.  

Die Suche nach einem geeigneten niedersächsischen 

Unternehmen hat einen nicht unerheblichen Zeitraum 

in Anspruch genommen. Der Projektbeginn musste 

durch die Pandemie bedingten Einschränkungen ausge-

setzt werden und eine Wiederaufnahme des Projektes 

in der Arbeitsphase des AKes und der 8. Regierungskom-

mission konnte Pandemie bedingt nicht mehr erfolgen. 

6.3 Fazit 

Die Frage, was als ein nachhaltiger Umgang mit Chemi-

kalien anzusehen ist, sollte zukünftig anhand einer oder 

mehrerer exemplarischer Anwendungsfälle in der Praxis 

weiter vertieft werden. 

Insbesondere sind hier Aktivitäten vor dem Hintergrund 

der Europäischen Chemikalienstrategie von Interesse 

(vgl. nachfolgendes Kapitel). Bereits in Folge des letzten 

REACH-Reviews hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, 

dass die Nachhaltigkeit von Chemikalien nicht nur an de-

ren intrinsischen, möglicherweise gefährlichen Eigen-

schaften geknüpft werden kann. In der Bewertung von 

Chemikalienrisiken wurde vermehrt versucht, auch die 

Klimawirkung der Gewinnung chemischer Stoffe einzu-

beziehen (insbesondere dann, wenn eine Betrachtung 

möglicherweise gefährlicher Alternativen erfolgt). Vor 

diesem Hintergrund hat die EU-Kommission vorgeschla-

gen, dass die Etablierung neuer Stoffe künftig dem Safe 

and Sustainable by Design (SSbD) Ansatz folgen soll. 

Im Kontext der EU Chemikalienstrategie soll ein metho-

discher Ansatz für die Etablierung von Kriterien entwi-

ckelt werden, um die Stakeholder bei der SSbD Bewer-

tung ihrer Chemikalien und Materialien zu unterstützen. 

Die gemeinsame Forschungsstelle der EU (JRC) leitet 

diese Arbeiten federführend und hat im März 2022 ei-

nen ersten Entwurf von Methodik, möglichen Kriterien 

und Indikatoren sowie der Verknüpfung der zu bewer-

tenden Bereiche vorgelegt. Nach einer Prüfung anhand 

von Praxisbeispielen soll der Ansatz des JRC insbeson-

dere im Forschungskontext genutzt werden.  

Die SSbD-Bewertung soll den gesamten Lebenszyklus, 

also auch die Anwendung von Stoffen in Erzeugnissen 

und komplexen Produkten sowie deren Abfallphase ab-

decken. Allerdings sollen die Kriterien nicht direkt auf 

Erzeugnisse, sondern nur auf Stoffe, Gemische und Ma-

terialien angewendet werden.  

Damit soll eine breitere Betrachtungsperspektive als bis-

her eingenommen werden und in diesem Sinne werden 

auch einige der zuvor dargestellten Fragestellungen auf-

gegriffen. Allerdings ist damit auch eine Auseinanderset-

zung mit den mit einem solchen Ansatz verbundenen 

Herausforderungen (z.B. den vielfach fehlenden Daten 

bei den einzelnen Stakeholdern) erforderlich. 
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7. EU-Chemikalienstrategie 

Während der Laufzeit der 8 Regierungskommission hat 

die Europäische Kommission im Oktober 2020 die EU-

Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit verabschiedet 

(im Folgenden CSS). Die Strategie soll einen wichtigen 

Schritt hin zu einer schadstofffreien Umwelt darstellen, 

wie es im europäischen Grünen Deal angekündigt 

wurde. Die Kommission verfolgt nach eigenen Angaben 

mit dieser Strategie das Ziel, die Sicherheit und Nachhal-

tigkeit im Umgang mit Chemikalien zu stärken.  

Aus diesem aktuellen Anlass hat sich der AK erstmals in 

seiner 10. Sitzung im Juni 2020 mit der damals noch in 

Ankündigung befindlichen Strategie befasst und in den 

Folgesitzungen wurden dann wesentliche Elemente vor-

gestellt und diskutiert. Im Rahmen der 12. Sitzung 

wurde zudem die Empfehlung der Bundesratsaus-

schüsse an den Bundesrat (BR-Drs. 626/1/20) zur „Che-

mikalienstrategie für Nachhaltigkeit – Für eine schad-

stofffreie Umwelt“ COM(2020) 667 final, vorgestellt. In 

dieser wird empfohlen, die CSS als Grundlage für die 

Weiterentwicklung des Chemikalienmanagements in der 

EU zur Verbesserung der Situation in Hinblick auf den 

Umwelt- und Gesundheitsschutz zu unterstützen.  

In der Folgezeit musste die Befassung mit dem Thema 

im Detail aufgrund weiterer wichtiger Themen vorüber-

gehend zurückgestellt worden. Die wichtigsten aktuell 

konkreten Aspekte der CSS sind aus der Sicht des AK, 

dass durch die strategische Neuausrichtung die beiden 

wesentlichen Rechtsakte der EU-Chemikaliengesetzge-

bung, REACH und CLP (Verordnung EU Nr. 1272/2009) 

auch in ihrem Artikelteil einer Revision unterzogen wer-

den sollen und somit erhebliche Änderungen an den bis-

her etablierten Prozessen vorgenommen werden. Vor 

allem die Marktakteure im AK gaben ihrer Besorgnis 

Ausdruck, dass die skizzierten Änderungen zu erhebli-

chen Belastungen der Wirtschaftsteilnehmenden führen 

könnten. Punkte von besonderer Bedeutung sind dabei: 

• Einführung neuer Gefahrenklassen im Rahmen der 
CLP, welche keine Entsprechung im auf der UN-
Ebene entwickelten und mit der Verordnung um-
gesetzten Globally Harmonised System (GHS) ha-
ben und somit der mit diesem Instrument ange-
strebten Harmonisierung von Einstufung und Kenn-
zeichnung von Chemikalien zuwiderläuft. 

• Stärkere gefahrenbasierte Regulierung bestimmter 
Gefahrenklassen („most harmful substances“) auf 
Basis einer Ermächtigung der EU-Kommission und 
einer damit verbundenen aus Sicht der Marktak-
teure unangemessenen Einschränkung der Chemi-
kaliennutzung 

• Grundlegende Änderungen von aus Sicht von 
Marktteilnehmern bewährten Prozessen und ent-
sprechende Anpassungsfolgekosten für die Wirt-
schaft, ohne entsprechende substanzielle Verbes-
serungen in Hinblick auf die Schutzziele menschli-
che Gesundheit oder die Umwelt. 

Insgesamt gibt es aber vor allem Bedenken im Hinblick 

auf die Zeitläufe, mit denen parallel mehrere wesentli-

che Änderungen etabliert werden sollen. Der entspre-

chende Überblick erfolgte im Rahmen der 15. AK Sit-

zung. Relevant ist insbesondere, dass weitere Rechtsbe-

reiche (Kosmetikprodukte, Lebensmittelkontaktmateria-

lien, Spielzeuge etc.), die zumindest indirekt Auswirkun-

gen auf den Umgang mit Chemikalien haben können, 

ebenfalls in der Revision auf der EU-Ebene sind oder ein 

entsprechender Prozess dazu angekündigt ist. Insgesamt 

wird befürchtet, dass dadurch ein effizientes Ineinan-

dergreifen der Regelungen verhindert wird bzw. gegen-

läufige Entwicklungen entstehen können (z.B. Maßnah-

men unter einer novellierten REACH-Verordnung laufen 

einem anderen wesentlichen Ziel des Green Deals, wie 

dem Klimaschutz oder auch dem Aufbau einer effizien-

teren Kreislaufwirtschaft, zuwider).  

Fazit 

Der AK hat in einer Unterarbeitsgruppe eine kurze Emp-

fehlung zum Umsetzungsprozess der CCS erarbeitet, die 

noch vor Abschluss der 8. Regierungskommission verab-

schiedet wurde und insbesondere an die deutschen Nor-

mengeber, die Bundesregierung und das Land Nieder-

sachsen die Empfehlung ausspricht, den weiteren euro-

päischen Prozess, der im Jahr 2022 und 2023 in seine 

entscheidende Phase eintreten wird, auch über den Ab-

schluss der 8. Regierungskommission hinaus, eng zu be-

gleiten. 
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8. Ausblick und Empfehlungen zur Fortführung des Themas in einer wei-
teren Regierungskommission

Vor dem Hintergrund der Bedeutung der Europäischen 

Chemikalienstrategie sieht der Arbeitskreis den Bedarf 

für eine fortlaufende Begleitung der unterschiedlichen 

Themenbereiche zunächst aus der Sicht der Chemikali-

ensicherheit, die in der Strategie behandelt werden, um 

die Betroffenheit niedersächsischer Unternehmen ein-

schätzen zu können. Die Bedeutung und die Konsequen-

zen gehen allerdings weit über den Bereich der Chemi-

kaliensicherheit hinaus, sodass eine Reflexion über ge-

eignete Strukturen und Vorgehensweisen zur Verknüp-

fung von Themenbereichen und zur Beleuchtung von 

damit verbundenen Zielkonflikten sinnvoll erscheint. 

Insbesondere bestehen neben den Bezügen zu den Re-

gelungen in der Chemikaliensicherheit (z.B. REACH-Ver-

ordnung, CLP-Verordnung, POP-Verordnung), starke Be-

züge zur Produktverantwortung (z. B. Ökodesignanfor-

derungen, kreislaufgerechte Produktgestaltung) und zur 

Kreislaufwirtschaft (z. B. Qualität der Sammlung und 

Sortierung von Abfallfraktionen, Schadstoffgehalt und 

Einstufung von Abfällen) und auch zu produktionsbezo-

genen Emissionen (Industrieemissionsrichtlinie). Auch in 

die Bereiche der Finanzregulierung (Taxonomie-Verord-

nung) und der Verantwortung für die Lieferkette (EU-

Sorgfaltspflichten-Richtlinie) wird die Europäische Che-

mikalienpolitik integriert, so dass die oben vorgeschla-

gene Vorgehensweise auch hier sinnvoll ist. 

Der Arbeitskreis spricht sich dafür aus, das Expertengre-

mium auch nach Abschluss der 8. Regierungskommis-

sion (politik)beratend bestehen zu lassen und fortzufüh-

ren. So können insbesondere die weiteren Entwicklun-

gen zur CSS und weitere aktuelle Themen der Chemikali-

enpolitik kontinuierlich weiterverfolgt und dabei die in 

Niedersachsen bei allen Betroffenen vorhandene  

Expertise mit einbezogen werden. 
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9. Anhänge 

9.1 Empfehlungen zum REACH Review 
2018 

Ziele der REACH-Verordnung 

Die REACH-Verordnung, VO (EG) 1907/20066, soll ein 

hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und 

die Umwelt sicherstellen, den freien Verkehr von Stoffen 

als solchen, in Gemischen oder in Erzeugnissen im EU-

Binnenmarkt gewährleisten und gleichzeitig Wettbe-

werbsfähigkeit und Innovation verbessern. Die Umset-

zung der REACH-Verordnung ist auch ein europäischer 

Beitrag zu dem international vereinbarten Ziel eines in-

ternationalen Chemikalienmanagements (SAICM) unter 

dem Dach der Vereinten Nationen bis zum Jahr 2020. Im 

Rahmen von SAICM sollen Chemikalien weltweit so her-

gestellt und eingesetzt werden, dass nachteilige Auswir-

kungen auf die menschliche Gesundheit und Umwelt so 

gering wie möglich gehalten werden. 

Wichtige Kernelemente der REACH-Verordnung 

Registrierung 

Nach Maßgabe der REACH-Verordnung dürfen Stoffe 

nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie zuvor 

registriert wurden. Jeder Hersteller oder Importeur, der 

einen Stoff in einer Menge von mehr als 1 Tonne pro 

Jahr herstellt oder in Verkehr bringt, muss für diesen 

Stoff ein Registrierungsdossier bei der Europäischen 

Chemikalienagentur (ECHA) einreichen. Teil des Registrie-

rungsdossiers ist das technische Dossier gemäß Artikel 

10, Buchstabe a), das unter anderem Informationen zur 

Identität der Stoffe, zur Herstellung und Verwendung 

des Stoffes, Leitlinien für die sichere Verwendung und 

Studienzusammenfassungen enthalten muss. Der Um-

fang der toxikologischen und ökotoxikologischen Daten 

hängt von der Menge eines Stoffes ab, die jährlich in 

Verkehr gebracht wird. Für Stoffe mit einer Jahreston-

nage von mehr als 10 t ist zusätzlich zum technischen 

Dossier ein Stoffsicherheitsbericht nach Artikel 10 Buch-

stabe b) erforderlich, in dem die Risiken für Mensch und 

Umwelt ermittelt und Maßnahmen zur Risikobeherr-

schung beschrieben werden. 

Nach der Abgabe der Registrierungsunterlagen führt die 

ECHA eine formale Vollständigkeitsüberprüfung durch. 

Bei positivem Ergebnis wird eine Registrierungsnummer 

erteilt, mit der der Stoff vermarktet werden kann. 

                                                                 
6 ABl. L 396 v. 30.12.2006, S. 1 
7 Community Rolling Action Plan, CoRAP, https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/corap_list_2019-2021_en.pdf/3be44b84-5d72-01fe- f8d7-
3a5a9c27951e 

 

 

Bewertung (Evaluierung) 

Grundsätzlich ist zwischen Dossierbewertungen und 

Stoffbewertungen zu unterscheiden. 

Die ECHA prüft gemäß Artikel 41, ob die in den Regist-

rierungsdossiers enthaltenen Informationen den Anfor-

derungen der REACH-Verordnung entsprechen und for-

dert gegebenenfalls Angaben nach. 

Die ECHA prüft gemäß Artikel 40 auch, ob die mit den 

Registrierungsdossiers eingereichten Versuchsvor-

schläge zur Bestimmung der Stoffeigenschaften die An-

forderungen der REACH-Verordnung erfüllen und ent-

scheidet über die Versuchsdurchführung. Sie sorgt da-

für, dass gleichartige Versuche nicht mehrfach durchge-

führt werden und stellt damit sicher, dass Tierversuche 

soweit wie möglich vermieden werden. 

Stoffbewertungen werden von den nationalen Behör-

den der Mitgliedsstaaten durchgeführt. In Deutschland 

teilen sich diese Aufgabe drei Bundesoberbehörden: Die 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) ist Koordinierungsstelle und für den Schutz am 

Arbeitsplatz verantwortlich. Das Bundesinstitut für Risi-

kobewertung (BfR) ist für den Verbraucher- und Ge-

sundheitsschutz, das Umweltbundesamt (UBA) für den 

Umweltschutz zuständig. Im Rahmen der Stoffbewertun-

gen prüfen die Behörden auf der Grundlage der Daten in 

Registrierungen und Stoffsicherheitsbewertungen, ob 

zur Bewertung der  Risiken zusätzliche Informationen er-

forderlich, die von den Unternehmen beschriebenen Ri-

sikomanagementmaßnahmen angemessen und weitere 

Regulierungsmaßnahmen zum Schutz von Umwelt oder 

Gesundheit notwendig sind. In dem gemeinsamen Akti-

onsplan zur Stoffbewertung7 legen die ECHA und die EU-

Mitgliedstaaten jährlich fest, welche Stoffe die Behörden 

der Mitgliedstaaten in den nächsten drei Jahren bewer-

ten werden. Mit der Veröffentlichung des CoRAP erhal-

ten die registrierungspflichtigen Unternehmen die Gele-

genheit, mit den Bewertungsbehörden in Dialog zu tre-

ten und den Besorgnisgründen nachzugehen, beispiels-

weise durch ergänzende Studien oder Maßnahmen zur 

Minimierung der Umweltauswirkungen. 

Für die Stoffbewertung steht ein Zeitraum von einem 

Jahr nach Veröffentlichung zur Verfügung. Mit Ablauf 

der Jahresfrist ist der ECHA ein Entscheidungsentwurf 

vorzulegen, der den Anfangsverdacht beurteilt. Mit dem 

Entwurf kann der Mitgliedstaat auch die Notwendigkeit 
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einer Regulierung oder weitergehenden Informations-

bedarf, der sich an den/die Registranten richtet, begrün-

den. Bestätigt die abschließende Stoffbewertung die Ri-

siken, sind weitergehende Maßnahmen zur Minderung 

erforderlich. 

Sind die Kriterien als besonders besorgniserregende 

Stoffe (Substance of very high concern, SVHC) nach Art 

57 der REACH-Verordnung erfüllt, wird der Stoff in die 

sog. Kandidatenliste aufgenommen. 

Zulassung (Autorisierung) 

Stoffe, die auf Grund ihrer intrinsischen8 Stoffeigen-

schaften in besonderer Weise Anlass zur Sorge geben, 

werden in einem Identifizierungsprozess als besonders 

besorgniserregende Stoffe (SVHC) ermittelt und als Kan-

didaten für das Zulassungsverfahren in die sog. Kandida-

tenliste aufgenommen. Von dieser können sie durch in 

der REACH-Verordnung enthaltene Priorisierungskrite-

rien und nach Entscheidung in einem Ausschussverfah-

ren unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten und des Eu-

ropäischen Parlaments in den Anhang XIV der Verord-

nung, die Liste der zulassungspflichtigen Stoffe, aufge-

nommen werden. Diese Liste enthält unter anderem für 

jeden Stoff den Zeitpunkt, ab dem dieser nicht mehr 

verwendet oder in Verkehr gebracht werden darf (Ab-

lauftermin, „sunset date“). Soll der Stoff danach weiter-

verwendet werden, muss spätestens 18 Monate vor 

dem Ablauftermin die Zulassung beantragt werden. Der 

Zulassungsantrag kann von Herstellern, Importeuren o-

der nachgeschalteten Anwendern gestellt werden und 

ist bei der ECHA einzureichen. 

Eine Zulassung wird erteilt, wenn der Antragsteller 

nachweist, dass das mit der Verwendung des Stoffes 

verbundene Risiko für Gesundheit oder Umwelt ange-

messen beherrscht wird. Eine Zulassung kann auch er-

teilt werden, wenn in einer sozioökonomischen Studie 

nachgewiesen wird, dass der wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Nutzen des Stoffes die Risiken überwiegt und 

es keine geeigneten Alternativstoffe oder -technologien 

gibt. 

Für jede Zulassung wird einzelfallbezogen ein befristeter 

Überprüfungszeitraum festgelegt. Um die Zulassung auf-

rechtzuerhalten, muss der Zulassungsinhaber spätestens 

18 Monate vor Ablauf des Überprüfungszeitraums einen 

Überprüfungsbericht vorlegen. Die Kommission kann 

eine Zulassung ändern oder widerrufen, wenn sich die 

für die Erteilung maßgeblichen Umstände geändert ha-

                                                                 
8 Intrinsische Eigenschaften machen einen Gegenstand zu dem, was er ist. Sie sind äußerlich nicht beobachtbar und mithin äußerlich versteckt wie bei-
spielsweise bei der Betrachtung von Stoffen die von ihnen ausgehenden physikalischen Gefahren sowie Gesundheits- und Umweltgefahren 
9 Registry of Intentions (RoI) 
10 Ausgenommen sind vertrauliche Informationen kommerzieller Art 
11 Ablaufschema: https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/REACH/Zulassung- Beschraenkung/Beschraenkung/Beschraenkung.html 

ben oder wenn geeignete Alternativen verfügbar wer-

den. 

Beschränkung der Verwendung von Stoffen 

Als weitere Regulierungsmöglichkeit sieht die REACH-

Verordnung das Instrument der Beschränkung vor. Mit 

diesem Instrument kann die Herstellung, die Vermark-

tung einschließlich der Einfuhr oder die Verwendung  

eines Stoffes beschränkt oder weitestgehend verboten 

werden. Eine Beschränkung kann für einen Stoff als sol-

chen sowie für einen Stoff in einem Gemisch oder in ei-

nem Erzeugnis gelten. 

Ein Mitgliedstaat, oder auf Ersuchen der Europäischen 

Kommission die ECHA, kann das Beschränkungsverfah-

ren einleiten, wenn sie Bedenken haben, dass ein be-

stimmter Stoff ein unannehmbares Risiko für die 

menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellen 

könnte. Die Absicht, einen Beschränkungsvorschlag aus-

zuarbeiten, wird im Verzeichnis der Absichtserklärun-

gen9 veröffentlicht und damit angekündigt. Das zu erar-

beitende Dossier zum Beschränkungsvorschlag enthält 

Hintergrundinformationen wie die Stoffidentität und Be-

gründungen für die Beschränkung. Es gibt Auskunft über 

die festgestellten Risiken und Alternativen für den Stoff 

und die Kosten sowie die Vorteile für die Umwelt und 

die menschliche Gesundheit, die sich aus der vorge-

schlagenen Beschränkung ergeben. Es ist der ECHA bis 

spätestens 12 Monate nach der Absichtserklärung vor-

zulegen. In dem vorgegebenen mehrstufigen Verfahren 

erfolgt nach der positiven Prüfung der Vollständigkeit 

die Veröffentlichung10 mit der Möglichkeit, innerhalb 

der vorgegebenen Fristen Stellung zu nehmen. Danach 

erfolgt die Stellungnahme des Ausschusses für Risikobe-

urteilung (RAC) der ECHA; parallel verfasst der Aus-

schuss für sozioökonomische Analyse (SEAC) eine Stel-

lungnahme über die sozioökonomischen Auswirkungen 

der Beschränkung einschließlich der Verfügbarkeit von 

Alternativen. Auch diese kann innerhalb eines vorgege-

benen Zeitraums kommentiert werden. Die endgültige 

Entscheidung wird in einem Ausschussverfahren nach 

genauer Prüfung und unter Einbeziehung der Mitglied-

staaten und des Europäischen Parlaments gefällt.11 

Weitergabe von Informationen in der Lieferkette und 

für Verbraucher 

Die REACH-Verordnung enthält für Stoffe und Gemische, 

die als gefährlich einzustufen sind, sowie für weitere 

Stoffe mit bestimmten gefährlichen Eigenschaften die 

Verpflichtung, Sicherheitsdatenblätter zur Verfügung zu 
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stellen. Alle Informationen zum sicheren Umgang mit ei-

nem Stoff oder Gemisch, die ein nachgeschalteter An-

wender von seinem Lieferanten erhält oder selbst ausar-

beitet, müssen bei der Erstellung eigener Sicherheitsda-

tenblätter gemäß Artikel 31 berücksichtigt werden und so 

an Kunden weitergegeben werden, damit diese eben-

falls die notwendigen Maßnahmen für eine sichere Ver-

wendung ergreifen können. Unter bestimmten, in Arti-

kel 32 genannten Bedingungen müssen auch für Stoffe, 

für die kein Sicherheitsdatenblatt notwendig ist, zumin-

dest Informationen für einen sicheren Umgang bereitge-

stellt werden. Lieferanten von Erzeugnissen, die einen 

besonders besorgniserregenden Stoff oberhalb einer 

Massenkonzentration von 0,1 Prozent enthalten, sind 

verpflichtet, Abnehmern Informationen zur sicheren 

Verwendung, mindestens aber Auskunft über die An-

wesenheit des Stoffes nach Maßgabe des Artikels 33 

zur Verfügung zu stellen. Dies gilt ebenso für Verbrau-

cher auf deren Ersuchen binnen eines Zeitraums von  

45 Tagen. 

Seit dem Inkrafttreten der REACH-Verordnung am 1. 

Juni 2007 stehen deutlich mehr Informationen über Ei-

genschaften und Verwendungen chemischer Stoffe zur 

Verfügung. Die Anzahl registrierter Stoffe belief sich 

Ende 2017 vor Ablauf der letzten Registrierungsfrist für 

Phase-in-Stoffe auf 17.000 Stoffe. Mit Stand September 

2018 beläuft sich nach Ablauf der letzten Registrierungs-

frist die Anzahl registrierter Stoffe auf ca. 21.500. Der 

Anteil der Registranten aus Deutschland beträgt 25 Pro-

zent. Die im Rahmen der Registrierung zur Verfügung zu 

stellenden Daten über Stoffeigenschaften und Risikomi-

nimierungsmaßnahmen werden für die Bewertung der 

Stoffe und die Minimierung der mit ihrer Nutzung ver-

bundenen Risiken genutzt. 

Gemäß Artikel 138 in Verbindung mit Artikel 117 Absatz 

4 ist die Europäische Kommission verpflichtet, alle fünf 

Jahre einen Gesamtbericht über die Erfahrungen mit der 

Anwendung der REACH-Verordnung vorzulegen. Der 

Vorlagetermin für das Ergebnis der zweiten Überprü-

fung war der 1. Juni 2017. Die Schlussfolgerungen und 

Maßnahmen wurden als Mitteilung der Kommission im 

März 2018 veröffentlicht12. 

Der Arbeitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ der 8. 

Niedersächsischen Regierungskommission hat auf der 

Basis der veröffentlichten Schlussfolgerungen und Maß-

nahmen die nachfolgenden Empfehlungen einvernehm-

lich verabschiedet. Der Arbeitskreis hält es für sinnvoll 

und geboten, den Verbesserungsprozess durch die erar-

beiteten Empfehlungen zu befördern und diese in den 

aktuell laufenden Diskussionsprozess einzubringen. 

                                                                 
12 COM(2018) 116 final 

Änderung der REACH-Verordnung aufgrund des 

REACH-Review Prozesses 

Die EU-Kommission kommt zu einer grundsätzlich positi-

ven Bewertung der REACH- Verordnung, stellt im Bericht 

aber auch Schwachpunkte dar, die als verbesserungs- 

bedürftig gesehen werden. Als die Fragestellungen mit 

dem dringendsten Handlungsbedarf benennt sie Quali-

tätsmängel in Registrierungsdossiers, die Vereinfachung 

des Zulassungsverfahrens, die Sicherstellung der Wett-

bewerbsgleichheit mit außereuropäischen Herstellern 

und die Klarstellung des Verhältnisses zu anderen 

Rechtsgebieten, insbesondere zum Arbeitsschutz. Ände-

rungen des Artikelteils der REACH-Verordnung hält die 

Kommission nicht für erforderlich. Vielmehr seien Maß-

nahmen unterhalb dieser Schwelle geeignet, den Ver-

besserungsbedarf zu erfüllen. 

Der Arbeitskreis hält eine Umsetzung der von ihm be-

schlossenen Empfehlungen ebenfalls ohne Änderungen 

des verfügenden Teils der REACH-Verordnung für mög-

lich. 

Empfehlung 

(1) Der Arbeitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ 

empfiehlt der EU-Kommission, die nachfolgenden 

Verbesserungsvorschläge zur Umsetzung der 

REACH-Verordnung möglichst ohne Änderung des 

verfügenden Teils der Verordnung umzusetzen. 

 

Förderung der Aktualisierung von Registrierungsdos-

siers 

Unternehmen sind verpflichtet, Informationen über die 

Eigenschaften und Verwendungen der Stoffe, die sie in 

Mengen von über einer Tonne pro Jahr herstellen oder 

importieren, zu erheben. Zusätzlich müssen sie die Ge-

fahren und möglichen Risiken, die von diesen Stoffen 

ausgehen, beurteilen. Diese Informationen werden der 

ECHA in einem Registrierungsdossier übermittelt, das 

die Informationen über die schädlichen Wirkungen und 

gegebenenfalls eine Beurteilung der Risiken enthält, die 

durch die Verwendung des Stoffs entstehen können, 

und wie diese Risiken zu beherrschen sind. Die ECHA als 

Hauptakteur ist nach Artikel 41 Abs. 5 verpflichtet, min-

destens 5 Prozent aus der Gesamtzahl der für jeden 

Mengenbereich eingegangenen Dossiers darauf zu über-

prüfen, ob die für das jeweilige Herstellungs- bzw. Im-

portvolumen geltenden Informationsanforderungen der 

Anhänge VII bis X erfüllt werden. 
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Bei Auswertungen der Registrierungsdossiers ist aufge-

fallen, dass viele Registrierungsdossiers nicht hinrei-

chend aktuell sind. Sie weisen zahlreiche Abweichungen 

hinsichtlich geforderter Informationen auf, die dazu die-

nen sollen, weitere Fragestellungen, beispielsweise hin-

sichtlich der Risikokontrolle für diese Stoffe sachgerecht 

beantworten zu können. Möglicher Grund für die hohe 

Anzahl an nicht hinreichend aktuellen Dossiers kann die 

Einbeziehung von Dossiers sein, die für Updates nicht 

relevant sind, wie beispielsweise Member Dossiers, In-

termediate Dossiers oder unter der Richtlinie 

67/548/EWG eingereichte Anmeldedossiers für NONS13. 

Denkbar ist auch, dass die in neuen Pflichtfeldern durch 

fortgeschriebene IUCLID-Versionen14 geforderten Infor-

mationen in der Regel im Stoffsicherheitsbericht15 vor-

liegen, aber mittels automatisierter Recherche nicht auf-

findbar sind. Da eine Überarbeitung der ‚alten‘ Dossiers 

im Arbeitsumfang aufgrund der zahlreichen neuen 

Pflichtfelder der fortgeschriebenen Registrierungssoft-

ware einer Neueinreichung nahekommt, ohne dass 

neue Informationen zum Stoff vorliegen, unterbleibt 

eine Aktualisierung möglicherweise. Die Einführung von 

neuen Pflichtfeldern in IUCLID stellt inhaltlich keine 

neue Information zum Stoff dar. 

Empfehlung 

(2) Der Arbeitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ 

empfiehlt der EU-Kommission, in geeigneter 

Weise klarzustellen, dass eine Aktualisierung ei-

nes Registrierungsdossiers nur aufgrund eines An-

lasses, der in Artikel 22 der REACH-Verordnung 

aufgeführt ist, zu erfolgen hat. Neue Software-

Versionen allein sollten keine Aktualisierungsver-

pflichtung auslösen. Zusätzlich sollen aus Gründen 

der Übersichtlichkeit und Nachverfolgbarkeit ge-

änderte Felder im Dossier erkennbar sein. Bei der 

Verpflichtung zu Aktualisierungen sollten wegen 

des Aufwandes die Belange von KMU besonders 

berücksichtigt werden. 

 

Vorgehensweise bei schwerwiegenden Mängeln in Re-

gistrierungsdossiers 

Registranten erhalten von der ECHA nach der formalen 

Prüfung auf Vollständigkeit ihrer Registrierungsdossiers 

ohne weitergehende inhaltliche Prüfung eine Registrie-

rungsnummer, die eine Vermarktung ihrer Stoffe gemäß 

                                                                 
13 NONS: Notification of New Substances 
14 IUCLID:Registrierungssoftware, von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) zur Verfügung gestellt. 
15 auch CSR: Chemical Safety Report 
16 SVHC: substance of very high concern, s.a. Fußnote 12 
17 Stoffe, die die Kriterien des Anhangs VIII der REACH Verordnung für eine Einstufung als kanzerogen, mutagen, reproduktionstoxisch, persistent, bioak-
kumulierbar oder toxisch erfüllen. 

Artikel 5 der REACH-Verordnung ermöglicht. Eine geson-

derte Bestimmung, bei festgestellten, schwerwiegenden 

inhaltlichen Mängeln die Registrierungsnummer wieder 

zu entziehen, ist im REACH-Verordnungstext nicht vorge-

sehen. Die ECHA kann gemäß Titel IV Kapitel 1 der 

REACH-Verordnung bei der Dossierbewertung Nachbes-

serungen einfordern, um die Ansprüche aus der REACH-

Verordnung nach Stoffsicherheit und Wettbewerbs-

gleichheit durchzusetzen. Für die Sanktionierung von 

Verstößen gegen REACH-Pflichten sind die nationalen 

Vollzugsbehörden zuständig. Aus diesem Grund ist es er-

forderlich, dass eine Abstimmung erfolgt, wie durch die 

ECHA und die zuständigen nationalen Behörden die vor-

handenen Instrumente der Evaluierung durch die ECHA 

und der Auferlegung von Sanktionen im nationalen Voll-

zug der REACH-Verordnung genutzt werden können. 

Empfehlung 

(3) Der Arbeitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ 

empfiehlt der EU-Kommission, den Ablauf des 

Verfahrens zur Mängelbehebung nachvollziehbar 

darzulegen und darzustellen, wie im Fall schwer-

wiegender Mängel in Registrierungsdossiers ver-

fahren wird und ob hierzu Änderungen geplant 

sind. 

 

Verdeutlichung der Entscheidungswege für Stoffe auf 

der Kandidatenliste  

Eines der Ziele der REACH-Verordnung ist es, die Ver-

wendung von besonders besorgniserregenden Stoffen 

(SVHC)16 zu regulieren. Hierfür sind in der Verordnung 

zwei Regelungsinstrumente zur Risikominimierung vor-

gesehen. Ein Instrument ist die Zulassungspflicht der 

Verwendung, das durch die Aufnahme des Stoffes in 

den Anhang XIV der REACH-Verordnung ausgelöst wird. 

Das zweite Instrument ist die Überführung des Stoffes in 

ein Beschränkungsverfahren. Durch Beschränkungen im 

Anhang XVII der Verordnung können spezifizierte Ver-

bote bestimmter Anwendungen des Stoffes selbst oder 

des Stoffes in Erzeugnissen ausgesprochen werden. 

Das in Artikel 59 der REACH-Verordnung vorgesehene 

Verfahren zur Aufnahme von möglichen Verdachtsstof-

fen17 in eine Kandidatenliste (Liste der SVHC-Stoffe) als 

Vorstufe für die spätere Aufnahme in den Anhang XIV, 

das Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe, ist zum 

Teil verwirrend. 
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Es ist im Verordnungstext in Artikel 59 beschrieben, dass 

die jeweiligen Stoffe der Kandidatenliste aufgrund wis-

senschaftlicher Erkenntnisse auf Basis einer Einzelfall-

entscheidung für eine Aufnahme in den Anhang XIV der 

Verordnung in Frage kommen. In der Praxis wird der 

Umgang mit der Kandidatenliste nicht einheitlich ge-

handhabt und die Liste für unterschiedliche Zwecke ge-

nutzt: 

• neben dem Erfordernis eines Zulassungsverfahrens 
kann auch ein Beschränkungsvorschlag zur Auf-
nahme des Stoffes in den Anhang XVII der Verord-
nung die Folge der Aufnahme eines Stoffes in die 
Kandidatenliste sein 

• die Aufnahme des Stoffes in die Kandidatenliste 
zieht keine weiteren regulatorischen Maßnahmen 
zur Risikominimierung nach sich. 

Auch ist es auf Grund neuerer Erkenntnisse grundsätz-

lich möglich, dass der ursprüngliche Verdacht der SVHC-

Eigenschaften aufgrund intrinsischer Stoffeigenschaften 

wieder ausgeräumt werden konnte. Bei letzterer Mög-

lichkeit fehlt eine Klärung, wie ein Stoff auf der Kandida-

tenliste von dieser gestrichen werden kann. 

Empfehlung 

(4) Der Arbeitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ 

empfiehlt der EU-Kommission, für die Identifizie-

rung von Kandidatenstoffen die Rolle der Kandi-

datenliste im Hinblick auf die Auswahl des geeig-

neten Instruments zur Risikominimierung in Form 

des Beschränkungs- oder Zulassungsverfahrens 

klar darzustellen. Wünschenswert wäre es, einen 

Entscheidungsbaum aufzunehmen, um darzule-

gen, wie Stoffe auf der Kandidatenliste nach den 

entsprechenden Kriterien in den Anhang XIV auf-

genommen und damit einem Zulassungsverfahren 

unterworfen werden. Ebenfalls sollte aufgezeigt 

werden, nach welchen Kriterien Stoffe in den An-

hang XVII aufgenommen und Beschränkungen un-

terworfen werden. Eine vergleichbare Klarstel-

lung wird auch für als SVHC identifizierte Stoffe 

empfohlen, für die keinerlei weitere regulatori-

sche Risikomanagementmaßnahmen als erforder-

lich angesehen werden. Sofern Stoffe in beiden 

Verfahren geregelt werden müssen, sind auch 

hierfür die Kriterien und Abläufe zu beschreiben. 

Gleiches gilt für das Verfahren, das die Streichung 

von Stoffen aus der Kandidatenliste ermöglicht, 

sofern für diese die Kriterien zur Aufnahme ge-

mäß Artikel 59 nachweislich nicht mehr zutref-

fend sind. 

                                                                 
18 pbt: persistent, bioakkumulierbar, toxisch; vpvb = sehr persistent, sehr bioakkumulierbar 
19 SVHC Fahrplan 2020; https://echa.europa.eu/de/svhc-roadmap-to-2020-implementation 

Fortentwicklung der Möglichkeiten zur Priorisierung 

von Stoffen auf der Kandidatenliste 

Die REACH-Verordnung sieht aktuell in Artikel 58 Absatz 

3 drei Kriterien zur Priorisierung von Stoffen auf der 

Kandidatenliste für die Empfehlung zur Aufnahme in 

den Anhang XIV, die Liste der zulassungspflichtigen 

Stoffe, vor: PBT- oder vPvB-Eigenschaften18 sowie die 

weit verbreitete Verwendung und das Inverkehrbringen 

großer Mengen. 

Im Jahr 2012 hat die EU-Kommission den Anspruch for-

muliert, im Rahmen der REACH-Verordnung bis zum Jahr 

2020 alle relevanten SVHCs zu identifizieren und in die 

Kandidatenliste für das Zulassungsverfahren aufzuneh-

men. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die EU-Kommis-

sion unter Mitwirkung der Mitgliedstaaten und der ECHA 

einen mehrstufigen Fahrplan, die sogenannte „Roadmap 

on Substances of Very High Concern to 2020“ (SVHC-

Roadmap 202019) entwickelt und Anfang 2013 veröffent-

licht. Durch die damit steigende Anzahl von Stoffen auf 

der Kandidatenliste kommt der Priorisierung der Stoffe 

für die Aufnahme in den Anhang XIV eine besondere Be-

deutung zu, da die Wirtschaftsbeteiligten durch den 

nicht einheitlichen Umgang mit der Kandidatenliste in 

der Praxis Planungssicherheit für ihre wirtschaftliche Tä-

tigkeit benötigen. 

Die vorhandenen drei Kriterien werden nicht mehr als 

ausreichend angesehen, um eine Regelungsnotwendig-

keit durch ein Zulassungsverfahren angemessen zu be-

gründen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, 

dass das Zulassungsverfahren als Instrument der Risiko-

minimierung für Importe von Erzeugnissen aus Nicht-

EU-Staaten nicht greift, das Zulassungsverfahren für 

KMU sehr aufwendig ist, und eine hohe Prozesskontrolle 

ein Zulassungsverfahren gegebenenfalls entbehrlich ma-

chen kann. 

Empfehlung 

(5) Der Arbeitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ 

empfiehlt der EU-Kommission, zusätzlich zu den in 

Artikel 58 Absatz 3 der REACH-Verordnung ge-

nannten Kriterien zur Priorisierung der Stoffe auf 

der Kandidatenliste weitere Informationen für 

eine Priorisierung heranzuziehen. Beispielsweise 

wird auch der abgeschätzte Anteil der jeweiligen 

Stoffe in Erzeugnissen, die Verwendung durch 

KMU und eine hohe Prozesskontrolle als weitere 

Kriterien für notwendig erachtet, um Stoffe zu er-

mitteln, für die ein Zulassungsverfahren die am 
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besten geeignete Risikominimierungsmaßnahme 

ist. 

 

Optimierung des Instruments der Risikomanagement- 

Optionsanalyse 

Die Risikomanagement-Optionsanalyse (RMOA) ist ein 

freiwilliges Instrument außerhalb des Regelungsbereichs 

der REACH-Verordnung. Im Rahmen einer RMOA soll in 

einem Informationsgewinnungsprozess vor dem Beginn 

einer regulatorischen Aktivität geprüft werden, welche 

Risiken durch die Verwendung eines Stoffs oder einer 

Stoffgruppe auftreten können und welche Maßnahme 

am besten geeignet ist, die mit der Verwendung eines 

Stoffes verbundenen Risiken möglichst effektiv und effi-

zient zu begrenzen. Zahlreiche benötigte Informationen 

liegen bei den Herstelllern und Verwendern der Stoffe, 

den Wirtschaftsakteuren, vor. Im Hinblick auf das Ziel, 

die RMOA zum zentralen Instrument der Weichenstel-

lung bei der Regulation von Stoffen in der EU weiterzu-

entwickeln, besteht ein Interesse, diese Informationen 

bei der Erstellung einer RMOA frühzeitig zu berücksichti-

gen. Es besteht daher auch ein Interesse seitens der 

Wirtschaftsakteure selbst, präzise Aussagen zu Risiken 

durch die Verwendung zu generieren. Allerdings ist ak-

tuell insbesondere bei KMU nur ein bedingtes Bewusst-

sein für die Bedeutung dieser Informationen in den wei-

teren Prozessen, die die REACH-Verordnung formal vor-

sieht, vorhanden. Gefragt sind hier neben den Herstel-

lern auch die Anwender von Stoffen, um den Informati-

onsfluss und die Datenlage insgesamt zu verbessern. 

Empfehlung 

(6) Der Arbeitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ 

empfiehlt der EU- Kommission und den Behörden 

der Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass das In-

strument der RMOA immer eine Wirtschafts-/In-

dustriebeteiligung umfasst, bevor ein Stoff einer 

Regulierung unterzogen wird. Zur Steigerung der 

Qualität und der Quantität der für die RMOA be-

nötigten Daten wird weiterhin empfohlen, sicher-

zustellen, dass zeitnah mit dem Beginn entspre-

chender Aktivitäten von Mitgliedstaaten auf nati-

onaler Ebene in der veröffentlichten RMOA-Liste, 

die jeweils federführende Behörde mit einer mög-

lichst präzisen elektronischen Kontaktadresse für 

die frühzeitige Einspeisung von Informationen be-

nannt wird. Das aktuell von Behörden der Mit-

gliedstaaten praktizierte Vorgehen, dass sich die 

für die Erstellung der RMOA zuständige Behörde 

Ansprechpartner sucht, sollte dahingehend geän-

                                                                 
20 International Sustainable Chemistry Collaborative Centre; http://www.isc3.org/en/home.html  

dert werden, dass alle Betroffenen aussagekräf-

tige Daten einbringen können. Dadurch könnte 

die Bedeutung der RMOA als freiwilliges Instru-

ment außerhalb des Regelungsbereichs der 

REACH-Verordnung im Informationsgewinnungs-

prozess gesteigert werden. Wünschenswert wä-

ren weiterhin eine stärkere Nutzung des Instru-

ments und eine Verständigung auf Mindestin-

halte. 

 

Unterstützung der Substitution von SVHC-Stoffen des 

Anhangs XIV 

Die Substitution von besonders besorgniserregenden 

Stoffen (SVHC) ist ein zentrales Ziel der REACH-Verord-

nung. In der Praxis zeigt sich, dass für zahlreiche Stoffe, 

für die eine Zulassungspflicht besteht, keine Zulassungs-

anträge gestellt wurden. Für andere Stoffe wurden zahl-

reiche Anträge gestellt. Häufig wurden diese Anträge 

damit begründet, dass für die Antragssteller bisher 

keine hinreichenden stofflichen oder verfahrenstechni-

schen Alternativen zur Verfügung stehen und somit eine 

Substitution noch nicht möglich erscheint. Daher wird in 

diesem Bereich die Notwendigkeit gesehen, verstärkt 

Forschung im Bereich Substitution zu etablieren. Zent-

rale Vorteile einer Substitution sind die Vermeidung von 

Aufwand und Kosten für die Erstellung von Zulassungsan-

trägen und Planungssicherheit für die Produktion durch 

Verwendung von Stoffen und Verfahren mit geringeren 

Stoffrisiken. Dies könnte auch Marktvorteile durch die 

Nutzung überlegener Technologie gegenüber anderen 

Marktakteuren bieten. 

Deshalb sollten Marktteilnehmer verstärkt an der Ent-

wicklung von Alternativen beteiligt werden. Mit der 

Plattform des International Sustainable Chemistry Colla-

boration Centre (ISC3)20 besteht in Deutschland eine 

Struktur, in der sich Unternehmen in solche Entwick-

lungsprozesse einbringen können. Mit dem Research 

und Education Hub ist ein zentrales Element des ISC3 da-

bei in Niedersachsen an der Universität Lüneburg ange-

siedelt. Hier besteht insbesondere für Unternehmen aus 

diesem Bundesland die Möglichkeit, Forschung im Hin-

blick auf die Substitution von SVHC auf direktem Weg zu 

fördern. Dadurch würden Aktivitäten hinsichtlich einer 

nachhaltigeren Ausrichtung des Produktportfolios und 

der Produktionsprozesse hin zu geringeren Stoffrisiken 

proaktiv initiiert. 

  

http://www.isc3.org/en/home.html


28 
 

Empfehlung 

(7) Der Arbeitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ 

empfiehlt Unternehmen, sich zum Beispiel durch 

Finanzierung von Forschungsvorhaben oder durch 

Bereitstellung anderer Ressourcen (Personal, Pra-

xis Knowhow) in geeignete Aktivitäten, beispiels-

weise des ISC3, einzubringen, um auf diese Weise 

einen Grundstein für die erfolgreiche Substitution 

von SVHC-Stoffen des Anhangs XIV zu legen. Dies 

dient auch der Vorbereitung auf zukünftige Her-

ausforderungen einer weiteren Implementierung 

der REACH-Vorgaben sowie zusätzlicher Vorgaben 

aus dem europäischen21 und dem globalen Regulie-

rungskontext22, um auch in Zukunft eine starke 

Marktposition behaupten oder diese sogar aus-

bauen zu können. 

 

Erhöhung der Transparenz in der Arbeitsweise des Aus-

schusses für Risikobeurteilung der ECHA 

Der Ausschuss für Risikobeurteilung der ECHA (RAC23) 

erarbeitet die Stellungnahmen der ECHA zu Risiken von 

Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

im Zusammenhang mit den REACH- und CLP24-Prozessen 

zu Beschränkungen und Zulassungen sowie zur harmoni-

sierten Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen. Die 

Empfehlungen des RAC bilden die wissenschaftliche 

Grundlage für Entscheidungen der EU-Kommission im 

Hinblick auf Regulierungsmaßnahmen und haben damit 

eine gewichtige Bedeutung. Im Hinblick auf die grund-

sätzlichen Arbeitsweisen in Abhängigkeit von der jewei-

ligen Aufgabe ist auf der Webseite des Ausschusses eine 

Reihe von Beschreibungen öffentlich zugänglich. In Be-

zug auf die Basis der wissenschaftlichen Entscheidung 

fehlen diese. 

Empfehlung 

(8) Der Arbeitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ 

empfiehlt der EU-Kommission, die Arbeitsweise 

des RAC im Hinblick auf die Basis der wissen-

schaftlichen Entscheidung transparenter zu ge-

stalten. Aktuell ist keine allgemein zugängliche 

Vorgabe der EU-Kommission zur Arbeitsweise als 

wissenschaftlichem Gremium bekannt. Die Unab-

hängigkeit des Gremiums wird befürwortet; ein 

öffentlich zugängliches „Guidance Document“ für 

die wissenschaftliche Arbeit des RAC wird gleich-

wohl als erforderlich angesehen. Die personelle 

                                                                 
21 Non Toxic Environment, Circular Economy 
22 z. B. Stockholm Konvention, California Prop. 65, China REACH 
23 RAC: risk assessment committee 
24 CLP Verordnung: classification, labelling and packaging of substances and mixtures; VO (EG) 1272/2008 v. 16.12.2008, ABl. L 353, S. 1 
25 Erzeugnisse, die aus einer großen Zahl von Einzelerzeugnissen zusammengesetzt wurden 

Ausstattung des RAC ist an den erhöhten Auf-

wand, unter anderem durch die Identifizierung 

weiterer SVHC Stoffe, anzupassen. 

 

Verbesserung der Kommunikation in der Lieferkette 

für Erzeugnisse 

Mit dem Urteil des Europäischen Gerichthofes vom 10. 

September 2015 wurde die Anwendung des Erzeugnis-

begriffs im Rahmen der REACH-Verordnung eindeutig 

klargestellt. Dies hat zur Folge, dass für komplexe Ge-

genstände25 die Übermittlung der Informationen für die 

Marktakteure als außerordentlich aufwendig wahrge-

nommen, und im Vergleich zu den Zielen des Artikel 33 

der REACH-Verordnung und unter Einbeziehung der wei-

teren Verpflichtungen zur Datenlieferung wie zum Bei-

spiel aus der Abfallrahmen-Richtlinie, als unverhältnis-

mäßig angesehen wird. Bei komplexen Gegenständen ist 

nicht nur die Kommunikation mit Vorlieferanten extrem 

vielschichtig, sondern auch der sich für den Abnehmer 

und Verbraucher ergebende Informationsgehalt. Eine 

Unverhältnismäßigkeit wird insbesondere dann gese-

hen, wenn die jeweiligen Erzeugnisse bereits zu größe-

ren Baugruppen verbunden wurden und im weiteren Le-

benszyklus - weder von Verbrauchern noch von anderen 

Akteuren der Lieferkette einschließlich der Abfallbe-

handlung - nicht mehr separat gehandhabt werden. 

In diesem Zusammenhang wäre die Definition von Infor-

mationseinheiten für typische Einzelerzeugnisse hilf-

reich, die als Baugruppen in zahlreichen komplexen Ge-

gen- ständen enthalten sind, wie beispielsweise Leiter-

platten, Elektromotoren oder Lüfter. Bei der Festlegung 

der zu kommunizierenden Informationsinhalte können 

die vorhersehbaren Verwendungen sowie die Behand-

lung im Abfallstadium und die damit verbundenen ein-

schätzbaren Expositions-, Umwelt-, Gesundheitsrisiken 

eine Orientierung sein. 

Empfehlung 

(9) Der Arbeitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ 

empfiehlt der EU- Kommission vor dem Hinter-

grund einer bestimmbaren Verhältnismäßigkeit, 

bei komplexen Gegenständen Informationseinhei-

ten erarbeiten zu lassen, wobei die Beteiligung be-

troffener Informationsgeber anzustreben ist. Eine 

vereinfachte Kommunikation auf der Basis von 

Baugruppen wird, besonders für und von KMU, 
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die Informationsdichte erhöhen und damit Auf-

wand, Verständnis und Handbarkeit der Ge-

samtinformation nachhaltig verbessern. 

 

Verbesserung der Kommunikation in der Lieferkette 

durch übersichtliche Sicherheitsdatenblätter für Gemi-

sche 

Ein Sicherheitsdatenblatt (SDB) ist ein Instrument zur In-

formation über einen chemischen Stoff, das strukturiert 

und kurz die wichtigsten Informationen enthält und den 

Stoff über seine gesamte Lieferkette hinweg begleiten 

soll. In erster Linie dient ein SDB dazu, bei Verwendun-

gen im gewerblichen Bereich die notwendigen Maßnah-

men zum Gesundheits- und Umweltschutz und zur Si-

cherheit am Arbeitsplatz zu ergreifen. Aufgrund der 

strukturierten und übersichtlichen Darstellung der cha-

rakteristischen Eigenschaften und der wichtigsten Vor-

gaben beim Umgang mit gefährlichen Stoffen dienten Si-

cherheitsdatenblätter bereits vor Inkrafttreten der 

REACH-Verordnung als das zentrale Instrument für den 

Austausch relevanter Informationen in der Lieferkette. 

Durch die REACH-Verordnung und den Zuwachs an 

Stoffinformationen durch die Registrierung haben die Si-

cherheitsdatenblätter in der bisherigen Form mit ihren 

16 Kapiteln eine enorme Aufwertung erfahren, welche 

sich auch in einer verbesserten Qualität zeigt. 

Gemäß Artikel 14 der REACH-Verordnung wird für alle 

Stoffe, die in einer Menge ab 10 t pro Jahr und Herstel-

ler bzw. Importeur hergestellt bzw. importiert werden, 

die Anfertigung eines Stoffsicherheitsberichtes gefor-

dert. Ist ein Stoff als gefährlich eingestuft26 oder weist er 

PBT- oder vPvB-Eigenschaften auf, muss der Stoffsicher-

heitsbericht eine Expositionsbeurteilung enthalten, wel-

che den gesamten Lebenszyklus eines Stoffes umfasst. 

Die Expositionsbeurteilung erfolgt anhand eines oder 

mehrerer Expositionsszenarien, die für alle identifizier-

ten Verwendungen des Stoffes erstellt werden. Die Ex-

positionsszenarien dokumentieren für spezifische Ver-

wendungen die Ermittlung der Höhe der Exposition für 

die Bereiche Umwelt, Arbeitsplatz und Verbraucher und 

die Durchführung einer Risikoabschätzung. Dabei wer-

den die jeweiligen Verwendungsbedingungen (OC) und 

Risikominderungsmaßnahmen (RMM) bei der Anwen-

dung berücksichtigt und beschrieben. Die vorliegenden 

Erfahrungen mit erweiterten Sicherheitsdatenblättern 

(erweiterte SDB oder eSDB)27 zeigen, dass sie zu einer 

großen Verunsicherung führen und bei Anwendungsbe-

reichen außerhalb der Branche der chemischen  

Industrie vielfach noch ein mangelndes Verständnis der 

                                                                 
26 Einstufung gemäß Stoffrichtlinie (RL 67/548(EWG) bzw. gemäß der CLP-Verordnung (VO (EG) 1272/2008) 
27 vorgeschrieben für Stoffe, die in Mengen größer als 10 t pro Jahr hergestellt bzw. importiert werden und die bestimmte gefährliche Eigenschaften 
gemäß CLP-Verordnung besitzen oder PBT- und vPvB-Stoffe sind. 

Inhalte und der Bedeutung festzustellen ist. Auch lässt 

sich aus der REACH-Verordnung die Forderung nach Ex-

positionsszenarien und erweiterten Sicherheitsdaten-

blättern für Gemische, obwohl dies zum Teil in der Lie-

ferkette praktiziert wird, nicht ableiten. 

Für die Hersteller von Gemischen können erweiterte 

SDBs für Stoffe wertvolle Informationen vermitteln, da 

für Stoffe durch den Stoffsicherheitsbericht mehr wis-

senschaftlich fundierte Informationen vorliegen. Für Ge-

mische liegen diese Informationen üblicherweise nicht 

vor, so dass wiederum nur die Informationen zu den ein-

zelnen Inhaltsstoffen zugrunde gelegt werden können. 

Die Informationen aus den erweiterten SDBs der Stoffe 

lassen sich ohne relevanten Informationsverlust in die 

vorhandenen 16 Hauptabschnitte eines „klassischen“ 

SDB für Gemische integrieren. Risikomanagementmaß-

nahmen sind bereits etablierte Bestandteile der „klassi-

schen“ SDB, Aussagen zu den Verwendungsbedingungen 

können in die vorhandenen Kapitel des SDB eingefügt 

werden. 

Durch eine mögliche Erweiterung der Gemisch-SDB um 

Expositionsszenarien wie teilweise praktiziert, wird der 

Informationsgehalt nicht in jedem Fall gesteigert, so dass 

für den Empfänger nicht immer ein Nutzen erkennbar 

ist. Es trifft eher das Gegenteil zu, da der größere Um-

fang sowie die Aufteilung der Informationen zu Umwelt- 

und Arbeitsschutz auf das Sicherheitsdatenblatt und zu-

sätzliche Expositionsszenarien dazu führen, dass Anwen-

der überfordert werden können. Es sollten daher Maß-

nahmen zur weiteren Verbesserung der Qualität der Ge-

misch-SDBs in den 16 Hauptabschnitten ergriffen wer-

den; ebenfalls kann eine anwenderbezogene Zusam-

menfassung als Anlage, beispielsweise bei der Anwen-

dung eines Gemisches im Kleingewerbe, hilfreich sein. 

Empfehlung 

(10) Der Arbeitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ 

empfiehlt der EU-Kommission nochmals zu ver-

deutlichen, dass erweiterte Sicherheitsdatenblät-

ter für Stoffe, nicht für Gemische vorgeschrieben 

sind. Die für den Umgang mit Gemischen erfor-

derlichen Informationen lassen sich in der Regel 

in die bestehenden 16 Kapitel eines Sicherheitsda-

tenblatts (SDB) integrieren. Die nachgeschalteten 

Anwender von Gemischen sollten nicht durch die 

Weitergabe erweiterter SDB aller Inhaltsstoffe, 

wie es teilweise praktiziert wird, verunsichert wer-

den. Liegt der Einsatzbereich des Gemisches im Be-

reich des Kleingewerbes sollte stattdessen eine 
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anwenderbezogene Zusammenfassung aller not-

wendigen Informationen zur sicheren Verwen-

dung in einem separaten Anhang als sinnvoll und 

hilfreich empfohlen werden. 

 

Weiterentwicklung des Verfahrens für die Aufnahme 

neuer Beschränkungen in den Anhang XVII 

Stoffe, von denen ein unangemessenes Risiko für die 

menschliche Gesundheit oder die Umwelt ausgeht, kön-

nen mit Beschränkungen für die Herstellung, Vermark-

tung und Verwendung in die Liste des Anhang XVII der 

REACH-Verordnung aufgenommen werden. Der Anhang 

XVII der REACH-Verordnung sieht Beschränkungen der 

Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwen-

dung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Er-

zeugnisse bis hin zu weitestgehenden Verboten vor. 

Die derzeitige Struktur der Beschränkungseinträge in 

Anhang XVII der REACH-Verordnung weist durch die 

Übernahme bestehender Herstellungs- oder Verwen-

dungsbeschränkungen bei Inkrafttreten der Verordnung 

einen sehr unterschiedlichen Detaillierungsgrad auf. Die 

Bandbreite reicht von kleinteiligen Beschränkungen bis 

hin zu sehr weit gefassten Regelungen, die ganze Stoff-

gruppen oder Gefährlichkeitsmerkmale umfassen, wie 

beispielsweise Beschränkungen für alle CMR-Stoffe28. 

Zum Teil wird in den Beschränkungsregelungen auf die 

Herstellung, Verwendung oder  das Inverkehrbringen Be-

zug genommen; daneben existieren Verwendungsbe-

schränkungen, die nur bestimmte Verwendungszwecke 

umfassen wie z.B. das Verbot von Quecksilberverbin-

dungen zur Verhinderung des Bewuchses durch Mikro-

organismen, Pflanzen oder Tiere an Bootskörpern. Ins-

gesamt wird ein Problem darin gesehen, dass die Infor-

mationsbasis für unterschiedliche Beschränkungsvor-

schläge unterschiedlich detailliert ist und deshalb mög-

licherweise unzureichend spezifische Regulierungen er-

lassen werden. 

Empfehlung 

(11) Der Arbeitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ 

empfiehlt der EU-Kommission, Sorge dafür zu tra-

gen, dass die Struktur und die Begriffe des An-

hangs XVII der REACH-Verordnung so weit wie 

möglich vereinheitlicht werden. Bei der Überprü-

fung der Anforderungen zur Aufnahme neuer Ein-

träge in den Anhang XVII sollte zusätzlich geprüft 

werden, ob es, bedingt durch möglicherweise 

sehr unterschiedlich differenzierte Rückmeldun-

gen einzelner Wirtschaftsakteure im Regelungs-

verfahren zu unbeabsichtigten oder ungewollten 

                                                                 
28 CMR-Stoffe: als kanzerogen, mutagen oder reproduktionstoxisch eingestufte Stoffe, Nrn. 28 bis 30 des Anhangs XVII der REACH-Verordnung 

spezifischen Detailregelungen für einzelne Ein-

träge kommt. Es wird empfohlen zu prüfen, ob 

Einträge in den Anhang XVII stärker als bisher 

praktiziert über Rahmenbedingungen definiert 

werden können, wie beispielsweise Verbote für 

Verfahren oder Erzeugnisse, bei denen es bestim-

mungs- gemäß zu einer Freisetzung kommen 

kann. 

 

Verbesserung der Informationsbasis für das Beschrän-

kungsverfahren 

Ein Mitgliedstaat, oder auf Ersuchen der Europäischen 

Kommission die ECHA können ein Beschränkungsverfah-

ren einleiten, wenn sie Bedenken haben, dass ein be-

stimmter Stoff ein unannehmbares Risiko für die 

menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellen 

könnte. Für Stoffe, die im Anhang XIV, dem Verzeichnis 

der zulassungspflichtigen Stoffe, enthalten sind, muss 

die ECHA gemäß Artikel 69 (2) der REACH-Verordnung 

nach dem Verwendungsverbot (Sunset Date) prüfen, ob 

die Verwendung in Erzeugnissen ein Risiko darstellt. 

Kommt sie zu dem Ergebnis, dass ein Risiko besteht, 

welches nicht angemessen beherrscht ist, erstellt sie ei-

nen Beschränkungsvorschlag. 

Das erforderliche Dossier zum Beschränkungsvorschlag 

enthält Hintergrundinformationen wie die Stoffidentität 

und Begründungen für die Beschränkung. Es gibt Aus-

kunft über die festgestellten Risiken und Alternativen 

für die Stoffe und die Kosten sowie die Vorteile für die 

Umwelt und die menschliche Gesundheit, die sich aus 

dieser Beschränkung ergeben. Ein wichtiger Aspekt ist 

dabei häufig die Ermittlung von Risiken, die sich aus der 

Anwesenheit eines Stoffes in Erzeugnissen ergeben. Ein 

aktuelles Problem besteht darin, hinreichende Informa-

tionen zu konkreten Erzeugnissen zu ermitteln. Dies 

trifft insbesondere auf Fälle zu, bei denen Stoffe in Er-

zeugnissen aus dem Nicht-EU-Wirtschaftsraum impor-

tiert werden. Da für nicht europäische Akteure keine 

Pflichten zur Weitergabe solcher Informationen beste-

hen, liegen diese Informationen auch bei den Importeu-

ren von Erzeugnissen nur begrenzt vor. Zudem ergibt 

sich im Rahmen der Erarbeitung von Beschränkungsvor-

schlägen keine Pflicht für Marktakteure, zusätzliche In-

formationen zu den in Registrierungsdossiers erforderli-

chen Informationen an Behörden weiterzugeben. Damit 

besteht die Gefahr, dass die Informationsbasis für einen 

Beschränkungsvorschlag nur unzureichend vorhanden 

ist und somit keine oder eine unzureichend spezifizierte 

Regulierung erlassen wird. 
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Derzeit besteht der Hauptantrieb für Marktakteure im 

Rahmen der Erarbeitung eines Beschränkungsvorschlags 

im Wesentlichen darin, benötigte Ausnahmen von einer 

Beschränkung oder eines Verbots zu begründen. Liegen 

zu wenige Informationen über Erzeugnisse und deren 

Stoffgehalte vor, kann das Beschränkungsdossier nicht 

erstellt werden bzw. ist die Erstellung äußerst zeit- und 

kostenaufwändig. Um die entsprechende Informations-

basis zukünftig zu sichern, benötigen Marktakteure 

mehr Bewusstsein, Training und Instrumente sowie 

branchenspezifische Leitfäden. 

Sollen Beschränkungen zusätzlich zu einer Zulassungs-

pflicht erlassen werden, sollte möglichst eine Zeitgleich-

heit des Inkrafttretens einer Beschränkung mit dem je-

weiligen Sunset-Date29 eines SVHC-Stoffes angestrebt 

werden, um Marktverwerfungen zu verhindern. Deutli-

che Unterschiede in Bezug auf das Inkrafttreten zusätzli-

cher Beschränkungen zu einer bestehenden Zulassungs-

pflicht können dazu führen, dass bestimmte Import-Er-

zeugnisse weiterhin Stoffe enthalten, deren Verwen-

dung für Hersteller in der EU ohne Zulassung nicht mehr 

möglich ist. Eine möglichst frühzeitige Prüfung, inwie-

weit Stoffe, die im Anhang XIV aufgeführt sind, zusätz-

lich Beschränkungen unterworfen werden sollten, kann 

daher zielführend sein, um unerwünschte Markteffekte 

zu verhindern. 

Empfehlung 

(12) Der Arbeitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ 

empfiehlt der EU-Kommission zu prüfen, wie not-

wendige Informationen über Konzentrationen 

von in der EU als SVHC identifizierten Stoffen in 

Erzeugnissen, die nicht dem in der EU geltenden 

Regelungen zur Zulassung unterliegen, repräsen-

tativ, kostengünstig und nachweisbar unter Ein-

bindung der Importeure gewonnen werden kön-

nen. Diese Informationen werden benötigt, um 

die wirksamsten Maßnahmen zur Risikominimie-

rung bestimmen zu können. Eine möglichst früh-

zeitige Prüfung, inwieweit Stoffe, die im Anhang 

XIV aufgeführt sind, zusätzlich Beschränkungen 

insbesondere in Erzeugnissen unterworfen wer-

den sollten, wird als zielführend angesehen, um 

unerwünschte Markteffekte zu verhindern. 

 

                                                                 
29 Datum, ab dem ein Verwendungsverbot greift, soweit keine Zulassung beantragt wurde. 
30 Richtlinie 2004/37/EG 

Bewertung von Stoffen an der Schnittstelle zwischen 

der REACH- Verordnung und dem Arbeitsschutzrecht 

Der Ausschuss für Risikobewertung (RAC) arbeitet die 

Stellungnahmen der ECHA zu Risiken von Stoffen für die 

menschliche Gesundheit und die Umwelt im Zusammen- 

hang mit REACH- und CLP-Prozessen im Bereich von Be-

schränkungen, Zulassungen und der harmonisierten Ein-

stufung und Kennzeichnung von Stoffen aus. 

Der Wissenschaftliche Ausschuss für Grenzwerte berufs-

bedingter Exposition (SCOEL) wurde 1995 von der Kom-

mission eingesetzt, um die potenziellen gesundheitli-

chen Auswirkungen der berufsbedingten Exposition ge-

genüber Chemikalien zu bewerten. Hierzu arbeitet der 

Ausschuss unter anderem wissenschaftliche Empfehlun-

gen für die Kommission aus, die als Grundlage für Recht-

setzungsvorschläge zu Expositionsgrenzwerten für che-

mische Stoffe am Arbeitsplatz dienen. Im SCOEL arbei-

ten Experten aus der Industrie mit Fachkenntnissen in 

der Arbeitshygiene sowie Wissenschaftler aus dem 

Fachgebiet der Epidemiologie mit. Es wurden Risikomin-

derungsmaßnahmen, Signifikanz identifizierter Gefähr-

dungen durch epidemiologische Studien und technische 

Umsetzbarkeit bei der Ableitung von Grenzwerten be-

rücksichtigt. Hinzu kommt, dass die SCOEL Stellungnah-

men zur öffentlichen Diskussion gestellt wurden, mit 

dem Ziel, wissenschaftliche Informationen zu sammeln, 

die im bisherigen Prozess nicht berücksichtigt wurden. 

Schließlich fand die Beteiligung der Sozialpartner im 

Rahmen des Beratenden Ausschusses für Sicherheit und 

Gesundheit am Arbeitsplatz (ACSH) statt. 

In der Vergangenheit war festzustellen, dass die EU-Aus-

schüsse RAC und SCOEL aufgrund der Anwendung der 

der jeweiligen Arbeit zu Grunde liegenden unterschiedli-

chen Methoden eine voneinander abweichende Bewer-

tung desselben Stoffes vorgenommen haben. Aktuell ist 

der RAC beispielsweise mit der Bewertung von Stoffen 

bzw. Stoffgruppen und Ableitung entsprechender 

Grenzwerte im Zusammenhang mit der Erweiterung der 

EU-Krebsrichtlinie30 beauftragt worden, die bisher die 

originäre Aufgabe des SCOEL war. Es ist zu hinterfragen, 

ob für diese Bewertung im Regelungsrahmen des Ar-

beitsschutzrechts die notwendige Expertise ausreichend 

im RAC vertreten ist. Bei einer Übernahme von Aufga-

ben des SCOEL durch den RAC wird die Notwendigkeit 

gesehen, wichtige Prozessmerkmale der Arbeit des 

SCOEL auf die Arbeit des RAC zu übertragen und den ge-

stiegenen quantitativen und geänderten qualitativen 

Anforderungen durch eine entsprechende zusätzliche 

Personalausstattung des RAC Rechnung zu tragen.  
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Empfehlung 

(13) Der Arbeitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ 

empfiehlt der EU-Kommission, ein Verfahren zu 

etablieren, das eine übereinstimmende Bewer-

tung desselben Stoffes durch die Ausschüsse RAC 

und SCOEL sicherstellt. Die vorhandenen Prozess-

merkmale der Beratungen im SCOEL wie die Be-

teiligung der Sozialpartner dürfen bei der Über-

nahme entsprechender OELV-Ableitungen31 durch 

den RAC nicht verloren gehen. Die personelle Aus-

stattung des RAC ist an den gestiegenen Aufwand 

und die zusätzlichen Anforderungen anzupassen. 

 

Vorrang von Regelungen an der Schnittstelle zwischen 

der REACH- Verordnung und dem Arbeitsschutzrecht 

Ziel des Arbeitsschutzes im Sinne der Richtlinie über 

Maßnahmen zu Verbesserung der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes32 auf EU-Ebene und national des 

Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) ist die Verhütung von 

Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesund-

heitsgefahren sowie die menschengerechte Gestaltung 

der Arbeit. Mit der REACH-Verordnung soll ein hohes 

Schutzniveau für Mensch und Umwelt sichergestellt 

werden. Es existiert eine Reihe von Schnittstellen zwi-

schen beiden Rechtsgebieten im Bereich des betriebli-

chen Umgangs mit Chemikalien. 

Bei der Diskussion der Anwendung von REACH-Instru-

menten für den Arbeitsschutz sollte beachtet werden, 

dass das wichtigste Instrument für den Arbeitsschutz die 

Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes und aller 

ausgeführten Tätigkeiten ist. Ausgehend von notwendi-

gen Informationen werden mögliche Gefährdungen 

identifiziert, bewertet und anschließend mit Blick auf ein 

Schutzziel diejenigen Maßnahmen festgelegt, die die 

Gefährdung minimieren oder ausschließen. Anschlie-

ßend werden die Maßnahmen umgesetzt und ihre Wir-

kung geprüft. Ohne Zweifel stellen das Sicherheitsdaten-

blatt und die entwickelten Expositionsszenarien nach 

Maßgabe der REACH-Verordnung wichtige Erkenntnis-

quellen für die Erstellung einer umfassenden Gefähr-

dungsbeurteilung dar. 

Eine Gefährdungsbeurteilung ist jedoch umfassender als 

die vorhandenen REACH-Instrumente, da alle und nicht 

nur stoffliche Gefährdungen sowie Wechselwirkungen 

                                                                 
31 OELV: Occupational Exposure Limit Value (Grenzwerte berufsbedingter Exposition) 
32 Richtlinie 89/391/EWG 
33 Verordnung (EU) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien 
34 Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über persistente organische Schadstoffe und zur Ände-
rung der Richtlinie 79/117/EWG 
35 Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- 
und Elektronikgeräten 

von Gefährdungen bis hin zu psychischen Belastungen 

betrachtet werden müssen. 

Zusätzlich dient die jeweils konkrete Situation im Be-

trieb als Grundlage der Gefährdungsbeurteilung, die na-

turgemäß eine Übersetzung bzw. Anpassung allgemei-

nerer Formate wie der Expositionsszenarien aus der 

REACH-Verordnung notwendig macht. 

Empfehlung 

(14) Der Arbeitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ 

empfiehlt der EU-Kommission, Regelungen zum 

Arbeitsschutz vorrangig in Regelwerken für den 

Arbeitsschutz zu integrieren, da die in der REACH-

Verordnung beschriebenen Instrumente nur einen 

Teil der aus der Sicht des Arbeitsschutzes zu be-

trachtenden Maßnahmen abdecken. 

 

Erstellung eines nach Stoffen geordneten Beschrän-

kungsverzeichnisses für europäische Rechtsregelungen 

Europäische Beschränkungsregelungen für gefährliche 

Stoffe finden sich, teilweise mit unterschiedlichen Kon-

zentrationsgrenzen, sowohl im Anhang XVII der REACH- 

Verordnung, in der PIC-Verordnung33, in der POP-Ver-

ordnung34, in Produktrichtlinien wie beispielsweise der 

RoHS-Richtlinie35, der Spielzeug-, Batterie- oder Altfahr-

zeug- Richtlinie, aber auch in Regelungen zu Lebensmit-

teln sowie in Regelungen zum Boden- und Gewässer-

schutz. Es existiert aktuell kein zentraler Zugangspunkt, 

über den geltende stoffbezogene Regelungen abgefragt 

werden können. Dies macht die Suche arbeitsintensiv 

und teuer. Diese Unübersichtlichkeit ist weder im Inte-

resse der Verbraucher, der Industrie und des Handels 

noch der Vollzugsbehörden. 

Im Jahr 2017 hat die EU-Kommission eine Machbarkeits-

studie für den Aufbau eines „Chemicals Legislation Fin-

der (EUCLEF)“ in Auftrag geben. Ziel sollte ein internet- 

basiertes System sein, mit dem unter Eingabe von Stoff-

name oder CAS-Nummer abgefragt werden kann, wel-

che Regelungen und Grenzwerte konkret für einen be-

stimmten Stoff als solchen und für den Stoff in Produk-

ten aus der Sicht der Chemikaliensicherheit gelten. Vor-

geschlagen wird, dass die Überlegungen ausgeweitet, 

und eine nach Stoffen gegliederte Datenbank mit den 
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unterschiedlichen Stoffregelungen in Produkten erstellt 

und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 

Empfehlung 

(15) Der Arbeitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ 

begrüßt eine europäische, stoffspezifische Daten-

bank und empfiehlt der EU-Kommission zu prüfen, 

ob die Arbeit zur Erstellung eines Verzeichnisses – 

des „Chemicals Legislation Finder (EUCLEF)“ fort-

geführt und möglichst auf weitere europäische 

Rechtsregelungen ausgedehnt werden kann. 

 

9.2 Empfehlungen für eine Entschei-
dungshilfe zwischen den Regulie-
rungsalternativen „Beschränkung“ 
und „Zulassung“ 

Einleitung 

Die REACH-Verordnung, VO (EG) 1907/2006, soll ein ho-

hes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und 

die Umwelt sicherstellen, den freien Verkehr von Stof-

fen als solchen, in Gemischen oder in Erzeugnissen im 

EU-Binnenmarkt gewährleisten und gleichzeitig Wettbe-

werbsfähigkeit und Innovation verbessern. Die Umset-

zung der REACH-Verordnung ist auch ein europäischer 

Beitrag zu dem international vereinbarten Ziel eines in-

ternationalen Chemikalienmanagements (SAICM) unter 

dem Dach der Vereinten Nationen. 

Das Zulassungsverfahren sowie das Beschränkungsver-

fahren sind zwei zentrale Instrumente in Bezug auf das 

Risikomanagement von bestimmten chemischen Stof-

fen. Die beiden Verfahren wurden als Bestandteil der 

REACH-Verordnung eingeführt, um die Möglichkeit zu 

schaffen, Art, Umfang und Bedingungen der Verwen-

dung ausgewählter gefährlicher Stoffe in der europäi-

schen Union regulieren zu können. Die beiden Instru-

mente unterscheiden sich im Detail in den Verfahren-

sabläufen und der jeweiligen stoffbezogenen Darle-

gungspflicht. 

Grundlegende Aspekte der Verfahren 

Im Zulassungsverfahren wird ein generelles Verbot der 

Verwendung eines Stoffes mit Erlaubnisvorbehalt in der 

EU festgelegt. Dazu müssen Stoffe, die auf Grund ihrer 

Eigenschaften in besonderer Weise Anlass zur Sorge ge-

ben, wie beispielsweise krebserzeugende oder repro-

                                                                 
36 Substances of high concern 
37 Europäische Chemikalienagentur 
38 Artikel 58 Absatz 2 Satz 1 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) 
39 Artikel 68 Absatz 1 Satz 1 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) 

duktionstoxische Stoffe, zunächst in einem Identifizie-

rungsprozess als besonders besorgniserregende Stoffe 

(SVHC36) ermittelt und als Kandidaten für das Zulas-

sungsverfahren in die sog. Kandidatenliste aufgenom-

men werden. Von dieser Liste können sie durch ein vor-

geschriebenes Verfahren in den Anhang XIV der REACH-

Verordnung, die Liste der zulassungspflichtigen Stoffe, 

aufgenommen werden. Soll ein Stoff des Anhanges XIV 

verwendet werden, muss von dem betroffenen Unter-

nehmen eine verfahrensbezogene Zulassung zur weite-

ren Verwendung beantragt werden. Der Zulassungsan-

trag kann von Herstellern, Importeuren oder nachge-

schalteten Anwendern gestellt werden.  

Eine Zulassung wird von der zuständigen europäischen 

Behörde, der ECHA37, erteilt, wenn der Antragsteller 

nachweist, dass das mit der Verwendung des Stoffes 

verbundene Risiko für Gesundheit oder Umwelt38 ange-

messen beherrscht wird, oder wenn in einer sozioöko-

nomischen Studie nachgewiesen wird, dass der wirt-

schaftliche und gesellschaftliche Nutzen der Verwen-

dung des Stoffes die Risiken überwiegt und es keine ge-

eigneten Alternativstoffe oder -technologien gibt. Die 

einzelnen Verfahrensschritte und Fristen werden in der 

REACH-Verordnung vorgegeben. 

Mit einer Beschränkung kann die Herstellung, die Ver-

marktung einschließlich der Einfuhr oder die Verwen-

dung eines Stoffes beschränkt oder weitestgehend ver-

boten werden. Eine Beschränkung kann für einen Stoff 

als solchen sowie für einen Stoff in einem Gemisch oder 

in einem Erzeugnis gelten. Ein Mitgliedstaat, oder auf 

Ersuchen der Europäischen Kommission die ECHA, kann 

ein Beschränkungsverfahren einleiten, wenn Bedenken 

bestehen, dass ein Stoff ein unannehmbares Risiko für 

die menschliche Gesundheit oder die Umwelt39 darstel-

len könnte. Auch der Ablauf dieses Verfahrens ist in der 

REACH-Verordnung geregelt. 

Problemstellung 

Seitens der betroffenen Industrieakteure wird der Auf-

wand für die Beantragung einer Zulassung als unverhält-

nismäßig hoch im Vergleich zu deren Nutzen einge-

schätzt. Insbesondere die für die erfolgreiche Antrags-

stellung ausreichend belastbare Abschätzung des ver-

bleibenden Risikos sowie die Darstellung sozioökonomi-

scher Effekte stellen Unternehmen vor Herausforderun-

gen, die mit eigenen Mitteln und eigenem Kenntnis-

stand schwer oder nicht zu bewältigen sind. Von den 

Marktakteuren werden aus der eigenen Betroffenheit 

heraus vielfach Beschränkungen als geeigneter für das 
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Risikomanagement besonders gefährlicher Stoffe als Zu-

lassungen wahrgenommen.  

Es wird in diesem Zusammenhang der Wunsch kommu-

niziert, dass die Behörden der Mitgliedstaaten im Rah-

men der sogenannten RMOA (Risk Management Option 

Analysis, auch Regulatory Management Option Analy-

sis)40 möglichst frühzeitig und transparent prüfen, wel-

che Instrumente am effizientesten zu einer Verringe-

rung des Stoffrisikos beitragen, wobei jede RMOA 

grundsätzlich ergebnisoffen durchgeführt werden sollte. 

Damit kann das Ergebnis einer abgeschlossenen RMOA 

auch sein, dass keine Regulierung notwendig ist. Die ver-

pflichtende Durchführung einer RMOA ist gesetzlich 

nicht verankert und kehrt grundsätzlich die in der 

REACH-Verordnung verankerte Beweislast der Wirt-

schaftsbeteiligten, die mit diesen Stoffen umgehen, um. 

Der Arbeitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ der 8. 

Niedersächsischen Regierungskommission hatte sich im 

Zusammenhang mit dem REACH-Review Prozess 2018 

unter anderem auch mit Optimierungsmöglichkeiten der 

beiden Verfahren befasst. Handlungsbedarf wurde zu 

den Themenfeldern gesehen: 

• Verdeutlichung der Entscheidungswege für Stoffe 
auf der Kandidatenliste 

• Fortentwicklung der Möglichkeiten zur Priorisie-
rung von Stoffen auf der Kandidatenliste 

• Optimierung des Instruments der RMOA 

Die Empfehlungen des Arbeitskreises wurden als Emp-

fehlungen41 der 8. Niedersächsischen Regierungskom-

mission veröffentlicht. 

Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Entscheidung 

über Regelungsalternativen 

In Bezug auf den resultierenden Aufwand zeigt eine 

strukturierte Analyse der Anforderungen für beide Ver-

fahren - Zulassung und Beschränkung -, dass sich grund-

sätzlich der Bedarf an Informationen und Begründungen 

zwischen Zulassungs- und Beschränkungsverfahren nicht 

wesentlich unterscheidet. Der Gesamtaufwand für ein 

Verfahren ist in einer übergreifenden Betrachtung aller 

                                                                 
40 Die RMOA als Instrument wurde im Rahmen der „Roadmap on Substances of Very High Concern“ (SVHC-Roadmap 2020) vereinbart (http://regis-
ter.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st05/st05867.en13.pdf); eine Übersicht der Aktivitäten ist unter https://echa.europa.eu/de/rmoa einzusehen 
41 zu finden unter: https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/nachhaltigkeit/8_regierungskommission_nachhaltige_umweltpoli-
tik_und_digitaler_wandel/nachhaltige_chemikalienpolitik/nachhaltige-chemikalienpolitik-173274.html 
42 REACH NACH 2018 – Unter besonderer Berücksichtigung der Regulierungsalternativen „Beschränkung“ und „Zulassung“, Ökopol – Institut für Ökolo-
gie und Politik GmbH, September 2018, Auftraggeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Berlin (DE) (Projekt Nr. 021/16) 

am Verfahren beteiligten staatlichen und nicht staatli-

chen Akteure vergleichbar. Für den einzelnen beteiligten 

Akteur können sich jedoch, abhängig von seiner jeweili-

gen Rolle im Verfahren, signifikante Unterschiede hin-

sichtlich des mit dem Verfahren verbundenen Aufwands 

ergeben. 

Deutliche Unterschiede bestehen darin, von wem be-

stimmte Aufgaben im Rahmen der Verfahren durchzu-

führen sind und zu welchem Zeitpunkt im Verfahren 

welche Art von Informationen beigebracht werden 

muss42. 

Eine fundierte Bewertung des jeweils geeigneteren Ver-

fahrens kann nur einzelfallbezogen erfolgen. Allerdings 

lassen sich bestimmte grundsätzliche Eckpunkte identifi-

zieren. Steht die Beherrschung von Risiken im Umgang 

mit einem Stoff, dessen Nutzung durch eine Vielzahl von 

privaten Verbrauchern erfolgt, im Vordergrund, ist die 

Beschränkung grundsätzlich geeigneter, da der private 

Verbraucher kein Verpflichteter nach der REACH-Ver-

ordnung ist. Wird ein Stoff ausschließlich gewerblich o-

der industriell verwendet, kommt das Zulassungsverfah-

ren als Regelungsalternative in Betracht. Es wird als 

sinnvoll angesehen, weitere Kriterien für eine struktu-

rierte Entscheidung zwischen beiden Alternativen zu 

entwickeln und in den laufenden Diskussionsprozess auf 

europäischer Ebene einzuspeisen. 

Von entscheidender Bedeutung bei der vorgezogenen 

Risikoabschätzung im Rahmen einer RMOA ist die Da-

tenverfügbarkeit bei deren Erstellung. Soll die RMOA zu-

künftig stärker genutzt werden, müssen Verfahren zwi-

schen den Akteuren - staatliche Behörden und Wirt-

schaftsbeteiligte - etabliert werden, die sicherstellen, 

dass die notwendige Informationsbasis zum richtigen 

(frühen) Zeitpunkt verfügbar und belastbar ist.  

In diesem Zusammenhang ist ebenfalls die Rolle der 

Kandidatenliste der REACH-Verordnung im Hinblick da-

rauf zu klären, ob diese eine über die rechtlich geregelte 

Aufgabe der Vorstufe der Kandidatenliste für das Zulas-

sungsverfahren hinausgehende Aufgabe haben soll. 

  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st05/st05867.en13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st05/st05867.en13.pdf
https://echa.europa.eu/de/rmoa
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Empfehlungen 

(1) Der als Anlage beigefügte Entscheidungsbaum 

wird vom Arbeitskreis als geeignetes Hilfsmittel 

zur Auswahl des geeigneteren Regulierungsin-

struments empfohlen. Es wird angeregt, diesen 

auf unterschiedlichen Ebenen mit dem Ziel der 

Unterstützung einer fundierten frühzeitigen 

Mittelauswahl, beispielsweise im Rahmen einer 

RMOA, zu kommunizieren. 

(2) Ebenfalls kommuniziert werden sollte die Not-

wendigkeit, die Rolle der Kandidatenliste über 

die gesetzlich verankerte Vorstufe des Zulas-

sungsverfahrens nach der REACH-Verordnung 

hinaus zu präzisieren. 

(3) Es wird ebenfalls angeregt, das Instrument der 

RMOA im Hinblick auf die Wirtschafts-/ 

Industriebeteiligung zur Datengenerierung wei-

terzuentwickeln. Hierzu könnte beispielsweise 

die Möglichkeit eröffnet werden, dass alle be-

troffenen Wirtschaftsbeteiligten aussagekräftige 

Daten einbringen können bzw. müssen.
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a) Für Verbraucher bestehen unter REACH vereinfachte Mechanismen für Regelungen, wenn die Stoffe CMR-Eigenschaften besitzen. 

Somit sollte die Prüfung einer Regelung über das Verfahren gemäß Artikel 68 (2) „fast track“ höchste Präferenz haben.  

b) Wird keine Beschränkung angestrebt, erfolgt eine Prüfung, ob die CMR-Stoffe in die Kandidatenliste aufgenommen werden sollten.  

c) Für die anderen Stoffe hat eine Aufnahme auf die Kandidatenliste zunächst die Aufgabe ihren Status als SVHC festzuschreiben. Auf 

Ebene der RMOA sollte allerdings auch betrachtet werden, ob der Aufwand für die direkten Folgen der Listung gerechtfertigt ist. Wird 

dies verneint, sollte eine Regulierung ggf. bestehender Risiken über eine Beschränkung gem. Artikel 68 (1) erfolgen oder es sollte zu-

nächst keine Regulierung erfolgen (zumindest vorläufig). Gleiches gilt für Stoffe, die keine Eigenschaften besitzen, die für eine Aufnahme 

auf die Kandidatenliste ausreichen.  

d) Aus der Analyse der Verwendungen in der EU kann abgeleitet werden, ob die Zulassung rein formal ein sinnvolles Instrument ist. Ist 

der Stoff nicht in Verwendungen zu finden, kann sich ein Risiko möglicherweise aus der Anwesenheit in Erzeugnissen ergeben. In diesem 

Fall ist eine Beschränkung zu wählen. Verbraucherrisiken wurden bereits bewertet, daher kann diese Regelung nur über das formale 

Verfahren nach Artikel 68 (1) erfolgen.  

e) Sollen Stoffe in Konzentrationen in Gemischen geregelt werden, die unterhalb der in Artikel 56 (6) genannten Schwellenwerte liegen, 

ist in jedem Fall eine Beschränkung anzuwenden, da in diesen Fällen die Zulassungspflicht nicht greift und die Maßnahme wirkungslos 

wäre.  

f) Ergibt die Analyse, dass bereits eine weitgehende Substitution der Stoffe möglich und etabliert ist (ggf. durch andere Prozesse, techni-

sche Lösungen oder Stoffe), kann das Mittel der Zulassung geeignet sein, einen Prozess der Substitution zu verstetigen / bzw. zu be-

schleunigen, indem das finale Ende der Nutzung eines Stoffs festgesetzt wird. Dabei kann bei der Ausgestaltung des Zulassungseintrags 

eine gewisse Flexibilität zur Anwendung kommen. Das Sunset Date sollte ggf. lange Übergangsfristen berücksichtigen, z.B. in Fällen, bei 

denen eine Substitution eine Revalidierung des Produktionsprozesses aufgrund anderer bestehender gesetzlicher Regelungen nötig ma-

chen würde. Denkbar wären: 

• Verschiedene Fristen für verschiedene Anwendungen auf Basis von Artikel 58 (1c, i und ii)  

• Eine relativ lange Frist, die sich nach dem Stand Substitution und ggf. dem Zeitaufwand für die Revalidierung von Produkten rich-
tet. 

Im Ergebnis dieses Vorgehens sollte die Grundeinstellung sein, dass Markakteure keine Zulassungsanträge stellen müssen, da die Substi-
tution innerhalb der festgelegten Übergangsfrist erfolgt ist. Mögliche Anträge sollten ausschließlich folgende Situationen abdecken: 

• Die Substitution konnte nicht hinreichend schnell implementiert werden und die Verlängerung einer Übergangsfrist für einzelne 
Marktakteure ist notwendig (hier ist eine gute Begründung, inklusive detailliertem Substitutionsplan notwendig, eine mögliche 
Ablehnung sollte ein realistisches Szenario darstellen). 

• Eine Verwendung war zum Zeitpunkt der RMOA-Erstellung nicht bekannt. Für diesen Fall sollten „regulär“ Zulassungsanträge zu 
stellen sein (wie derzeit in der Praxis umgesetzt). 

In beiden Situationen liegt die Verantwortung für die Antragstellung und damit auch die wesentliche ökonomische Last der Antragser-
stellung bei den Marktakteuren. Da die Ausgestaltung des Anhangs XIV im Wesentlichen von der Kenntnis der Verwendungen und mög-
licher Alternativen abhängt, besteht ein Anreiz für Marktakteure, Informationen frühzeitig in den regulatorischen Prozess einzuspeisen. 
g) Mit diesem Schritt soll eine übermäßige Belastung einer hohen Zahl von DU, insbesondere von KMU, vermieden werden. Durch die 
Wahl einer Beschränkung wird der Aufwand für die wissenschaftliche und sozioökonomische Betrachtung der Maßnahme auf die Behör-
den verlagert, die damit eine angemessene Berücksichtigung der KMU-Interessen gewährleisten. Gleichzeitig wird bei weitverbreiteten 
Stoffen die Belastung der Behörden durch eine hohe Anzahl von Anträgen, mit möglicherweise nur geringen inhaltlichen Unterschieden 
vermieden. 
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9.3 Empfehlungen zur Registrierung von 
Polymeren 

Vorwort 

Polymere sind aktuell nach Maßgabe der europäischen 

REACH-Verordnung von der Registrierungspflicht ausge-

nommen. Es existiert stattdessen die Pflicht zur Regist-

rierung der Monomeren als Ausgangstoffe. 

Der Gesetzestext von REACH sieht eine Überprüfung 

dieser Ausnahme vor (Art. 138 Unterabsatz 2). In den 

Jahren 2013 und 2015 wurden erste Studien dazu von 

der EU-Kommission beauftragt, ohne dass sie zu regula-

torischen Konsequenzen führten. 2019 wurde eine wei-

tere Aktivität gestartet mit dem klaren Ziel, einige Poly-

mere, genannt ‚polymers requiring registration‘ (PRR) in 

eine Registrierungspflicht zu führen. Im Gespräch waren 

ca. 10% der Polymere. 2020 wurde dieses Ziel als Teil 

der ‚Chemicals Strategy for Sustainability‘ (CSS) bestätigt 

und ein Zeithorizont bis 2022 zur Ausarbeitung von re-

gulatorischen Vorschlägen, ein Inkrafttreten ca. 2023 

und erste Registrierungen für 2024/25 in Aussicht ge-

stellt.  

Regularien außerhalb Europas unterwerfen überwie-

gend nur neue Polymere einer Registrierungspflicht mit 

Datenanforderungen. Es gelten gestaffelte Ansätze und 

die Anwendung eines ‚Polymer of Low Concern‘ (PLC) 

Prinzips. Für solche Polymere, meistens Kunststoffe 

(‚Plastik’), sind in der Regel Ausnahmen oder reduzierte 

Anforderungen vorgesehen. Eine Registrierung von Mo-

nomeren mit vollem Datensatz ist nicht verpflichtend 

vorgegeben.  

Die 8. Niedersächsische Regierungskommission hat den 

Arbeitskreis gebeten, die diesbezügliche Entwicklung in 

Europa im Rahmen der REACH-Verordnung zu beobach-

ten und im Bedarfsfall hierzu Empfehlungen auszuspre-

chen. 

                                                                 
43 ECETOC, TR 133-2 - The Applicability of Analytical Tools, Test Methods and Models for Polymer Risk Assessment - Ecetoc 

Hintergrundinformationen 

Substanz-Identität und Gruppierung von Polymeren 

Polymere sind komplexe Stoffe. Viele Polymere sind in 

ihrer Struktur und ihren Eigenschaften ähnlich, aber 

nicht identisch. Gleichzeitig werden sie häufig für spezi-

fische Anwendungen maßgeschneidert. Hierdurch er-

höht sich die in der Anwendung befindliche Anzahl an 

Polymeren signifikant, insbesondere solcher mit gerin-

ger Tonnage. Die spezifischen Anpassungsschritte sind 

in der Regel vertraulich und geschäftsentscheidend.  

Eine Anwendung der bestehenden Substanzidentitäts-

prinzipien für niedermolekulare Substanzen (Ausgangs-

stoffe und Herstellweg) würde zu einer sehr hohen An-

zahl registrierungspflichtiger Polymere führen.  

Teilweise würden gleiche Polymere aufgrund von ande-

ren Ausgangsstoffen oder Herstellweisen zu formal un-

terschiedlichen Polymeridentitäten führen. Die damit 

verbundene verpflichtende Ermittlung experimenteller 

Gefährdungsdaten für jedes Polymer würde zu einer er-

heblichen Zunahme an Tierversuchen führen.  

Zur Vereinfachung und gleichermaßen sachgerechten 

Vereinfachung der Anforderungen an die Registrierung 

von Polymeren könnten die Ähnlichkeiten zur Gruppie-

rung genutzt werden. Die Expertengruppe ECETOC (Eu-

ropean Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Che-

micals, www.ecetoc.org) hat hierzu Vorschläge43 ausge-

arbeitet. Die Gruppierung erfolgt sowohl auf Basis ge-

meinsamer Schlüsselkomponenten (Chemische Natur) 

als auch ähnlicher Gefährdungsmerkmale (physikalisch-

chemische und toxikologische/ ökotoxikologische Eigen-

schaften).  

Das folgende Schema wurde von ECETOC entwickelt:

https://www.ecetoc.org/publication/tr-133-2-the-applicability-of-analytical-tools-test-methods-and-models-for-polymer-risk-assessment/
http://www.ecetoc.org/
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Die Farben stehen im Schema für Gruppen von Polyme-

ren; je ähnlicher die Farben sind, desto ‚ähnlicher‘ sind 

auch die Polymere. Oben sind in ‚grün‘ alle zu betrach-

tenden Polymere abgebildet, die nach unten zuneh-

mend weiter aufgegliedert werden, zunächst mit Fokus 

auf der chemischen Natur (z.B. Polyarcylate, Po-

lyurethane, Polyolefine, …), modifiziert durch weitere 

chemische Eigenschaften (z.B. unterschiedliche Seiten-

ketten, unterschiedliche Funktionalisierungen, …). Im 2. 

und 3. Schritt fließen auch physikalisch-chemische Ei-

genschaften (z.B. Aggregatzustand, …) sowie toxikologi-

sche/ökotoxikologische Eigenschaften ein.  

Das Schema erlaubt somit die Registrierung von Polyme-

ren in Form sinnvoller Gruppen. Durch die Beschreibung 

der Gruppen können auch neue (beispielsweise maßge-

schneiderte, niedrigvolumige Polymere) effizient abge-

deckt werden. 

Herausforderungen der direkten Übertragung beste-

hender Registrierungsanforderungen auf Polymere 

Die aktuellen Registrierungsanforderungen für Substan-

zen basieren auf substanzunspezifischen Standardanfor-

derungen, die nach der zu registrierenden Tonnage ge-

staffelt sind. Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass 

dieser unspezifische Ansatz zu einer hohen Anzahl an 

Tierversuchen führt. Gleichzeitig ist festzustellen, dass 

die Akzeptanz von Alternativen zu Tierversuchen (z.B. 

Querlesen/‘Read Across‘ oder ‚Waiving‘) eher als gering 

einzustufen ist.  

In Bezug auf Polymere ist in Betracht zu ziehen, dass 

viele, insbesondere niedermolekulare Polymere eng ver-

wandt mit bereits registrierten Substanzen (Monomere 

oder Oligomere) sind. Darüber hinaus besitzen viele Po-

lymere niedrige Dampfdrücke und hohe Molmassen und 

somit eine geringe Bioverfügbarkeit, weshalb die Not-

wendigkeit weiterer notwendiger Testanforderungen 

zumindest hinterfragt werden sollte.   

In Summe würde somit eine direkte Übertragung der 

bisherigen Registrierungsanforderungen auf Polymere 

zu einer signifikanten Anzahl von Tierversuchen und 

Mehrkosten für eine Vielzahl betroffener Unternehmen 

führen, ohne einen Mehrwert für Mensch und Umwelt 

zu ergeben.  

Für Polymere könnte alternativ ein anderes Modell an-

gewandt werden. Dieses fokussiert auf Testanforderun-

gen, die für die spezifischen Polymergruppen anhand ih-

rer charakteristischen Eigenschaften relevant sind und 

berücksichtigt Risikoaspekte. Weiter sollten existierende 

Registrierungen bekannter Substanzen in die Bewertung 

einbezogen werden; auch als Ersatz für Studien. Die Er-

höhung der Akzeptanz von ‚Read-Across‘ und ‚Waiving‘ 

und die Reduktion der Rechtfertigungs-Anforderungen 

würde das gesamte Testsystem weiter optimieren. Tier-

versuche können so deutlich reduziert werden. 

Auswahl von Polymeren für die Registrierung (PRR Ent-

scheidungsbaum) 

Unter REACH waren Polymere von der Registrierungs-

pflicht ausgenommen. Artikel 138, Unterabsatz 2 lautet:  

Die Kommission kann Legislativvorschläge unterbreiten, 

sobald für die Registrierung in Frage kommende Poly-

mere auf praktikable und kosteneffiziente Weise auf der 

Layer 1 

Layer 2 

Layer 3 

Chemical Nature  

Physico-Chemical Properties 

Ecotoxicological and Toxicological Properties 

Abbildung 1: Schema zur Gruppierung von Polymeren 

https://reachonline.eu/reach/de/kw-kommission.html
https://reachonline.eu/reach/de/kw-registrierung.html
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Grundlage solider technischer und validierter wissen-

schaftlicher Kriterien ermittelt werden können und ein 

Bericht über folgende Aspekte veröffentlicht wurde: 

a) die Risiken von Polymeren im Vergleich zu anderen 

Stoffen; 

b) die etwaige Notwendigkeit, bestimmte Polymertypen 

registrieren zu lassen, wobei zum einen Wettbewerbsfä-

higkeit und Innovation und zum anderen der Schutz der 

menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu berück-

sichtigen sind. 

Die Kommission avisiert nach mündlichem Vortrag, 10 -

15 % der Polymere in eine Registrierung zu bringen; Ba-

sis für die Kriterien sollte der Wood-Bericht44 von 2019 

liefern. Bei der Diskussion standen Gefährdung, d.h. 

mögliche Klassifizierungen, anstelle von Risiko im Fokus. 

In den Diskussionen der CARACAL Subgruppe Poly-

mere45 wurde darüber hinaus angefragt, andere The-

men wie die mögliche Bildung von Mikroplastik, Abfall-

fragen etc. ebenfalls als Registrierkriterien aufzuneh-

men. Viele Polymere sind jedoch maßgeschneidert für 

gewisse Anwendungen, d.h. diese Polymere oder soge-

nannten ‚Polymeren Vorläufer‘ werden im Laufe der 

Wertschöpfungskette mehrfach modifiziert und würden 

so ggfs. immer wieder unter Registrierungspflichten fal-

len. In der Diskussion stand ebenfalls eine mögliche Aus-

nahme für Polymere, die in anderen Regionen als ‚Poly-

mers of Low Concern‘ (PLC) betrachtet werden. Als 

wichtig wurde angesehen, dass/ob die Auswahl ohne 

die Anwendung von (umfangreichen?) Testschemata ge-

troffen werden kann.  

Viele der bisher gemachten Vorschläge würden aller-

dings zu einem erheblichen Aufwand für Industrie und 

Behörden führen und viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte 

für die Umsetzung beanspruchen. Allein die Anwendung 

der PRR (‚Polymers Requiring Registration‘)-Kriterien46 

im Wood-Bericht würde fast alle Polymere in eine Re-

gistrierung führen (s. Abbildung 2).  

Es wurden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, die 

Registrierung auf die relevanten Polymere zu begren-

zen. Dazu sollten ‚Polymers of Low Concern’ weiterhin 

ausgenommen sein, ebenso sog. ‚Polymere Vorläufer47‘ 

(‚Polymeric precursor‘), die unter industriellen, kontrol-

lierten Bedingungen mit niedriger Exposition weiterrea-

gieren und somit eingesetzt werden, um andere Poly-

mere oder Artikel herzustellen. Durch die Gruppierung 

von Polymeren nach dem Prinzip der ‚Gefährdungsähn-

                                                                 
44 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1cc811ff-d5fc-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en 
45 CARACAL = Competent Authorities for REACH and CLP; Link: Caracal paper on polymers (politico.eu) 
46 S. Wood-Bericht, S. 6, Figure 1: Kriterien für ‚Polymers Requiring Registration’ PRR 
47 ‚Polymeric Precursors‘ oder ‚Polymere Vorläufer‘ sind Polymere, die zu anderen Polymeren oder Artikeln weiterreagieren.  
48 PRR = Polymer Requiring Registration, PLC = Polymer of low concern, nicht-PLC/nicht-PRR: erfüllt beide Kriterien nicht.  

lichkeit’ (‚Hazard Similarity’), die Registrierung von Poly-

mergruppen (‚unique PRR‘) anstelle einzelner Polymere 

sowie durch die Entwicklung gezielter Teststrategien un-

ter Berücksichtigung der Exposition und der spezifischen 

Eigenschaften einer Polymergruppe (anstelle von Stan-

dardanforderungen) kann der Aufwand zielgerichtet be-

grenzt werden.  

Entsprechend des zu erwartenden, vergleichsweise 

niedrigen Gefährdungspotentials von Polymeren wäre 

dieses Vorgehen zielgerichtet und würde die Registrie-

rungspflicht auf die anfangs erwähnten relevanten 10 % 

aller Polymere begrenzen. 

 

Abbildung 2: Auswirkungen von Kriterien auf die Anzahl 

der zu registrierenden Polymere48 

Notifizierung für Polymere 

In der Diskussion scheint Konsens zu bestehen, dass nur 

PRR (‚Polymers requiring registration‘) registriert wer-

den sollen. Hinsichtlich der Anforderungen an die nicht 

registrierungspflichtigen Polymere reichen aktuelle Dis-

kussionen von keiner Notifizierung für PLCs und nicht-

PRR über eine ‚Postkarten-Notifizierung‘ aller Polymere 

bis hin zu einer Vorregistrierung aller Polymere. Es gibt 

eine starke Tendenz in Richtung einer allgemeinen ‚Noti-

fizierung‘, ohne dass Details, insbesondere zum gefor-

derten Daten- bzw. Informationsumfang klar sind.  

Für eine solche Notifizierung ist zu beachten, dass die 

Identifizierung von Polymeren schwierig ist. Beispiels-

weise überdecken CAS-Nummern (entspricht inhaltlich 

dem ‚Thought starter‘ von ECHA zur Identifikation von 

https://reachonline.eu/reach/de/kw-bericht.html
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/07/polymers-study-in-caracal.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=0c0c9c0434-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_06_01_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-0c0c9c0434-190474421
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Polymeren) sehr indifferent breite Klassen von Polyme-

ren und könnten sowohl PRR als auch nicht-PRR oder 

auch Polymere mit unterschiedlichem Gefährdungspo-

tenzial enthalten. Das macht den Wert einer  

Vorregistrierung/Notifizierung fraglich. Die Wahrschein-

lichkeit, eine Datensammlung ohne Mehrwert bei signi-

fikantem Aufwand zu erhalten, ist hoch.  

Als möglicher Kompromiss wurde diskutiert, die Notifi-

zierungen auf PRR zu beschränken, bei gleichzeitiger fir-

meninterner Dokumentation, die auf Anfrage oder bei 

Audits Behörden zur Verfügung gestellt werden wird. 

Eine ‚Postkarten-Notifizierung‘ mit Informationen ver-

gleichbar der Vorregistrierung von Substanzen49 könnte 

eine weitere Alternative sein.  

Zusammenfassung 

Die Vorschläge, die augenblicklich diskutiert werden, 

können hohe Belastungen für Industrie (besonders der 

KMU) und Behörden durch eine große Zahl an zu regist-

rierenden Polymeren zur Folge haben. Mögliche Lö-

sungsvorschläge beinhalten: 

Einen gestuften Ansatz mit Berücksichtigung von Aus-

nahmen für ‚Polymers of Low Concern‘ und Polymere 

Vorläufer   

• Gruppierung nach Ähnlichkeit und Registrierung 
entsprechender Polymergruppen 

• Nachvollziehbare und auf intrinsisch chemische 
Gefährdungspotenziale fokussierte Kriterien für re-
gistrierungspflichtige Polymere (‚Polymers requi-
ring registration‘) 

• einfaches Notifizierungssystem 

• zielgerichtete risikobasierte Testanforderungen 

Zur Fokussierung der aktuellen Diskussion und zur Be-

schränkung des Mehraufwandes auf für den Schutz-

zweck relevante Polymere ist die Berücksichtigung der 

folgenden Eckpunkte wichtig: 

• Polymere sind komplexe Produkte. Ein 1:1 Transfer 
der bestehenden Prinzipien für Substanzen auf Po-
lymere ist nicht angeraten. Eine 1:1-Übertragung 
allein der Substanz-Identität würde die Anzahl der 
zu registrierenden Substanzen auf Millionen erhö-
hen, im Extremfall müsste jede hergestellte Charge 
separat als neues Polymer mit dem entsprechend 
jeweils chargenspezifischen Testdatensatz erstellt 
werden. Sollten die Testanforderungen ebenfalls 

                                                                 
49 Cefic hat als Vorschlag eine ‚postcard notification‘ aufgebracht, die analog zur Vorregistrierung von Substanzen funktioniert, ohne dass eine explizite 
Polymeridentifizierung oder -Gruppierung vorab erforderlich ist. Die Vorregistrierung für Substanzen sah vor, die Substanz mit CAS-Nummer, Rechtsein-
heit und geplantem Volumenband der Registrierung vorregistriert wurde.  

1:1 übertragen werden, würden Millionen Tierver-
suche ohne Mehrwert für Mensch und Umwelt 
durchgeführt werden.  

• Bei Polymeren sollte das Merkmal der ‚Ähnlichkeit‘ 
(‚Similarity') anstelle von ‚Gleichheit‘ (‚Sameness‘) 
angewandt werden, um die Substanz zu beschrei-
ben. Denkbar sind eine ähnliche chemische Struk-
tur und/oder ähnliche physikalisch-chemische Ei-
genschaften sowie ähnliche Gefährdungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt; ein ent-
sprechendes Schema wurde von ECETOC erarbei-
tet. 

• Die Registrierung von Polymeren sollte begrenzt 
werden auf Polymere mit nachgewiesenen intrin-
sisch chemischen Gefährdungseigenschaften. 

• Folgende Ausnahmen von einer Registrierungs-
pflicht sollten in Betracht gezogen werden: 

• Polymers of Low Concern’ (PLC) 

• Polymere Vorläufer (‚polymeric precursors‘) 

• Einführung eines pragmatischen und fokussierten 
Identifikationsschemas  

• Keine Aufnahme von Kriterien, die über die intrin-
sisch chemischen Gefährdungseigenschaften hin-
ausgehen (z.B. Entsorgung) 

• Polymere sollten in Gruppen registriert werden. 
Hierzu sollte die oben beschriebene Ähnlichkeit 
herangezogen werden. 

• Registrieranforderungen für Polymere sollten von 
einem risikobasierten Bewertungsansatz ausgehen 
und die spezifischen Eigenschaften der Gruppe so-
wie Registrierungen verwandter Substanzen be-
rücksichtigen. 

• Eine Begrenzung der Anzahl an Tierversuchen 
durch entsprechende Vorgaben sollte in die Be-
trachtung einbezogen werden. 

Empfehlung  

Die Bundesregierung wird gebeten, bei den weiteren 

Beratungen zur Einführung einer Registrierungspflicht 

für Polymere die genannten fachlichen Argumente in 

den Beratungsprozess einzubringen. Ziel ist es, die Be-

lastungen für alle Beteiligten unter besonderer Berück-

sichtigung von KMU auf das umweltpolitisch notwen-

dige Mindestmaß unter Berücksichtigung des Gefähr-

dungspotentials von Polymeren zu begrenzen.  
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9.4 Empfehlungen zur Optimierung von 
Digitalisierungsprozessen in der  
Chemikaliensicherheit 

Bei der Umsetzung wesentlicher Anforderungen im Be-

reich der Chemikaliensicherheit erfolgt die Beteiligung 

der Betroffenen und die Information über Verfahrensab-

läufe vielfach von Beginn an bereits digitalisiert.  

Der Arbeitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ hat 

auf Grund der aktuellen Diskussion um die Vorteile digi-

taler Geschäftsmodelle und Abläufe in Unternehmen an 

ausgewählten Beispielen den Ist-Zustand und den Hand-

lungsbedarf zusammengefasst und der 8. Niedersächsi-

schen Regierungskommission über die erkennbaren Vor-

teile und Handlungsbedarf aus der Sicht des Arbeitskrei-

ses berichtet. 

Einleitung 

Im Kern bedeutet Digitalisierung, dass analoge Informa-

tionen oder Abläufe in eine digitale Form gebracht wer-

den. Heutzutage wird unter dem Begriff Digitalisierung 

mehr verstanden. Er dient als Überbegriff für eine Reihe 

weiterer Schlagworte, wozu unter anderem Industrie 

4.0 und Digitale Transformation gehören. Von Unter-

nehmen werden dem Begriff Digitalisierung unter-

schiedliche Prozesse zugeordnet: Von der Unterstützung 

von betrieblichen Geschäftsprozessen durch Ersatz von 

Papierakten und der elektronischen Buchführung bis zur 

Automatisierung von Geschäftsprozessen, der Entwick-

lung neuer Produkte und Dienstleistungen sowie der Er-

weiterung des Portfolios um digitale Dienstleistungen. 

Aktuell wird der Einfluss der Digitalisierung auch in Be-

zug auf die Ressourcenschonung in der Chemiebranche 

diskutiert. Als ein wichtiger Aspekt wird dabei die Mög-

lichkeit gesehen, mittels Digitalisierung Fragen zur Ent-

wicklung, Produktion und zum Konsum bestimmter Pro-

dukte frühzeitiger als bisher nachgehen zu können und 

Lösungen zu erarbeiten. 

Nachfolgend werden Chancen und Grenzen der Digitali-

sierung am Beispiel von drei wichtigen regulatorischen 

Anforderungen des europäischen Rechts beleuchtet: die 

Registrierungspflichten und die Weitergabe von Daten 

zu Stoffeigenschaften in der Lieferkette nach Maßgabe 

der REACH-Verordnung50  sowie die Meldungen nach Ar-

tikel 45 Absatz 3 und 451 in Verbindung mit dem Anhang 

VIII der CLP-Verordnung52. 

                                                                 
50 VO (EG) 1907/2006, ABl. L 396 v. 30.12.2006, S. 1 
51 Produktmeldungen an die Giftinformationszentren 
52 CLP Verordnung: classification, labelling and packaging of substances and mixtures;  
    VO (EG) 1272/2008 v. 16.12.2008, ABl. L 353, S. 1 
53 International Uniform ChemicaL Information Database, aktuell Version 6 

Mit in Kraft treten der europäischen REACH-Verordnung 

wurde das Mittel der Digitalisierung im Chemiebereich 

von Beginn an intensiv genutzt. 

Mit REACH-IT wurde ein zentrales IT-System geschaffen, 

das die betroffenen Unternehmen, die zuständigen Be-

hörden der Mitgliedstaaten und die ECHA bei der siche-

ren Einreichung, Bearbeitung und Verwaltung von Daten 

und Dossiers unterstützt. Die REACH-IT ist das Kernstück 

der papierlosen Datenübermittlung bei der Registrie-

rung von Stoffen. Jede der beteiligten Parteien hat Zu-

griff auf spezifische Funktionen von REACH-IT, die bei 

der Erfüllung ihrer Anforderungen gemäß der REACH- 

und CLP-Verordnung genutzt werden können. 

REACH-IT ist darüber hinaus ein sicherer Kommunikati-

onskanal zwischen diesen drei Parteien, um ihnen bei 

der Koordinierung, der Verarbeitung und Bewertung 

von Daten und Dossiers behilflich zu sein. REACH-IT ist 

das einzige Mittel, mit dem die ECHA den Beteiligten 

Entscheidungen sowie andere Mitteilungen im Zusam-

menhang mit REACH-IT-Daten übermittelt. Das System 

ist somit die Basis für die Kommunikation zwischen Be-

hörden und Wirtschaft. 

Die elektronisch abzuwickelnden Prozesse sind vielfach 

und reichen beispielsweise von der Registrierung über 

die Zulassungsanträge und die Anmeldung von SVHC-

Stoffen in Erzeugnissen bis zur Mitteilung nachgeschal-

teter Anwender über nicht unterstützte Verwendungen 

und Einstufungsunterschiede. 

Anwendungsbeispiel 1 

Registrierung und elektronischer Datenverkehr 

Nach Maßgabe der REACH-Verordnung dürfen Stoffe 

nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie zuvor 

registriert wurden. Jeder Hersteller oder Importeur, der 

einen Stoff in einer Menge von mehr als einer Tonne pro 

Jahr herstellt oder in Verkehr bringt, muss für diesen 

Stoff ein Registrierungsdossier bei der Europäischen 

Chemikalien-Agentur (ECHA) einreichen. Nach der Ab-

gabe der Registrierungsunterlagen durch das registrie-

rungspflichtige Unternehmen führt die ECHA gemäß Ar-

tikel 6 der REACH-Verordnung eine Vollständigkeits-

überprüfung durch. Bei positivem Ergebnis wird eine Re-

gistrierungsnummer erteilt, mit der der Stoff vermarktet 

werden kann. 

Für die Registrierung von Stoffen steht mit der Registrie-

rungssoftware IUCLID53 ein Softwaretool zur Verfügung. 

Rechtlich ist die Verwendung der IUCLID-Software durch 
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Artikel 111 der REACH-Verordnung vorgegeben. Der Da-

tenaustausch über IUCLID basiert auf einer XML-Vor-

lage54. XML ist eine Auszeichnungssprache zur Darstel-

lung hierarchisch strukturierter Daten im Format einer 

Textdatei, die sowohl von Menschen als auch von Ma-

schinen lesbar ist.  

Damit kann lokal ein IUCLID Datensatz erstellt und dar-

aus das Registrierungsdossier generiert und an die ECHA 

als Eintrag in REACH-IT übermittelt werden. Zusätzlich 

bieten ein Leitfaden55 sowie wiederkehrende Online-

Schulungen Unterstützung. Der Leitfaden bietet Hilfe-

stellung bei grundlegenden Fragen wie beispielsweise  

• Welche Art von Dossier ist zu erstellen?  

• Wie können Informationen als vertraulich gekenn-
zeichnet werden? 

• Wie kann aus dem IUCLID-Datensatz ein Registrie-
rungsdossier erzeugt werden? 

• Wie kann geprüft werden, ob das Dossier vollstän-
dig ist bzw. inwiefern es Unstimmigkeiten auf-
weist? 

Verschiedene Rechtsträger56 können von verschiedenen 

Herstellungsorten oder der gleiche Stoff kann von ver-

schiedenen Rechtsträgern besser verwaltet werden. Die 

integrierte Onlinehilfe ist in das IT-System eingefügt 

worden. 

Es gibt die Möglichkeit, IUCLID als Desktop-Version für 

die Nutzung auf einem einzelnen PC oder als Client-Ser-

ver-Version für die Nutzung auf mehreren PCs in einem 

Netzwerk kostenlos herunterzuladen und zu installieren. 

Die Desktop-Version ist einfach zu installieren, und es 

müssen keine zusätzlichen Programme separat instal-

liert werden. Diese Version ist vorteilhaft, wenn nur we-

nige Registrierungen durchgeführt werden müssen und 

insbesondere für KMU nutzbar. Allerdings kann zum sel-

ben Zeitpunkt jeweils nur eine Person mit der Software 

arbeiten. Für die Ausführung in der Server-Version sind 

weitere Programme erforderlich, die ebenfalls kostenlos 

sind und deren separate Installation in weiteren Leitfä-

den der ECHA erklärt57 wird. Diese Version ist geeignet, 

damit mehrere Personen bei vielen Registrierungen 

gleichzeitig mit IUCLID arbeiten können. Die aktuelle An-

wendung IUCLID, Version 6 liegt in einer Cloud Version 

speziell für die letzte Registrierungsphase, die am  

                                                                 
54 Extensible markup language (deutsch: erweiterbare Auszeichnungssprache), abgekürzt xml 
55 Leitfaden zur Registrierung unter REACH, Teil B: Registrierungsdossier –Arbeiten mit IUCLID,  
   2. überarbeitete Auflage 
56 LEO – Legal Entitys/Objekts 
57 https://iuclid6.echa.europa.eu/documentation  
58 Modelle aus EUSES für die Umwelt, ECETOC TRA für die Exposition von Arbeitsnehmern, ConsExpo für die  
  Bewertung der Verbraucherexposition 

31. Mai 2018 geendet hat und von der KMU besonders 

betroffen sind, vor.  

Bei den ECHA Cloud Services, den Cloud-Dienstleistun-

gen der ECHA, handelt es sich um eine sichere Online-

Plattform zur Verbreitung der IT-Anwendungen der 

ECHA in einer Private-Cloud-Umgebung. Der Dienst ist 

Teil der IT-Infrastruktur der ECHA. Durch die Verwen-

dung verschlüsselter Kommunikation, regelmäßiger Si-

cherheitsaudits und Updates aller Komponenten wird si-

chergestellt, dass die Cloud-Daten sicher sind.  

Zusätzlich zum IUCLID wird von der ECHA beispielsweise 

mit dem Instrument CHESAR ein IT-Tool zur Durchfüh-

rung der Chemikaliensicherheitsbewertung und Erstel-

lung des Stoffsicherheitsberichtes zur Verfügung ge-

stellt. Weiter können mit dem CHESAR Tool auch Exposi-

tionsszenarien für die Kommunikation in der Lieferkette 

generiert werden. Das Instrument setzt auf den IUCLID-

Daten auf und ist in die Programmwelt IUCLID/REACH-IT 

integriert.  

Es enthält weitere Berechnungsmodelle zur Bewertung 

von Chemikalien, deren Spezifika an dieser Stelle nicht 

weiter erläutert werden müssen58. Die Anwendungsver-

sionen sind mit denen des IUCLID vergleichbar. 

Vorteile der elektronischen Kommunikation 

Auf Grund der Vielzahl der Beteiligten aus Wirtschaft 

und Behörden der Mitgliedstaaten sowohl mit der ECHA 

als auch untereinander und der Vielzahl der zu übermit-

telnden Daten und Informationen war eine Alternative 

zu einem papierlosen System praktisch nicht möglich. 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die gute 

Zugänglichkeit der Systeme, die schnelle Kommunikati-

onsmöglichkeit und die weitgehend geschaffene einheit-

liche Datenstruktur. 

Verbesserungspotentiale zur Steigerung von Effizienz 

und Effektivität 

Für eine Registrierung ist vom Registranten ein Regist-

rierungsdossier zu erstellen und der ECHA zu übermit-

teln. Das Registrierungsdossier besteht aus dem techni-

schen Dossier sowie dem Stoffsicherheitsbericht (CSR), 

der für Stoffe benötigt wird, die in Mengen von >10 Ton-

nen pro Jahr hergestellt oder importiert werden. 

Aus den ersten beiden Registrierungsperioden für 

Stoffe, die in Mengen von mehr als 1.000 bzw. mehr als 

https://iuclid6.echa.europa.eu/documentation
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100 Tonnen pro Jahr hergestellt oder importiert wer-

den, liegen die zur Beschreibung der Gefahren, die für 

Mensch und Umwelt von diesem Stoff ausgehen, in der 

Regel im Stoffsicherheitsbericht vor59. Diese sind im ge-

nannten Zeitraum allerdings in der Regel in einem For-

mat eingereicht worden (pdf), das hinsichtlich der Anga-

ben zum Stoff nicht elektronisch recherchierbar ist60.  

Um die Daten aus dem CSR elektronisch auswertbar zu 

machen, wurden bislang mit jedem neuen Software-Up-

date (IUCLID) zusätzliche Pflichtfelder eingeführt. Das 

führt durch das Umpflegen von Daten aus dem CSR in 

das IUCLID bei den betroffenen Unternehmen zu einem 

erheblichen personellen Aufwand, der teilweise einer 

(fast) vollständigen Neueinreichung gleichkommt. Dies 

wird durch geänderte Datenanforderungen aus der IU-

CLID-Fortschreibung auch ohne Änderung der relevan-

ten Stoffdaten aus dem CSR und damit der Verpflich-

tung zur Aktualisierung nach Artikel 22 der REACH-Ver-

ordnung erforderlich. 

Für die Aktualisierung im IUCLID sind neue IT-Funktiona-

litäten erforderlich, um das Prozedere zu erleichtern. 

Die neuen zusätzlichen Pflichtfelder bei IUCLID-Updates 

sollten optisch, z.B. durch eine farbliche Unterlegung, 

erkennbar gestaltet werden. Zusätzlich ist zu hinterfra-

gen, welche neuen Felder in der Software die Eigen-

schaft eines Pflichtfeldes haben sollen. Dies vor dem 

Hintergrund, dass die Daten bereits an anderer Stelle 

vorhanden, aber nicht elektronisch auffindbar sind.  

Für neue Registrierungen existiert mittlerweile mit CHE-

SAR 361 ein nutzbares Instrument zur Erstellung des 

Stoffsicherheitsberichts, das bei den Registrierungen in 

2010 und 2013 noch nicht in einer hinreichenden Quali-

tät zur Verfügung stand. Dessen Nutzung stellt bei 

neuen Registrierungen sicher, dass alle Informationen 

des CSR auch in digitaler Form vorhanden sind. 

Anwendungsbeispiel 2 

Weitergabe von Informationen zu Stoffen und Gemi-

schen in der gewerblichen Lieferkette  

Die REACH-Verordnung enthält für Stoffe und Gemische, 

die als gefährlich einzustufen sind, sowie für weitere 

Stoffe mit bestimmten gefährlichen Eigenschaften die 

Verpflichtung, Sicherheitsdatenblätter (SDB) zur Verfü-

gung zu stellen. Ein SDB ist ein Instrument zur Informa-

tion über einen chemischen Stoff oder ein Gemisch62, 

das strukturiert und kurz die wichtigsten Informationen 

                                                                 
59 Handelt es sich um einen gefährlichen und/oder PBT/vPvB-Stoff, ist im Stoffsicherheitsbericht neben der  
    Gefahrenbewertung auch eine Expositionsbeurteilung und Risikobeschreibung vorgesehen. 
60 Elektronische Datenauswertung, Data Mining 
61 CHESAR = CHEmical Safety Assessment and Reporting Tool 
62 Unter einem Gemisch versteht man einen Stoff, der mindestens aus zwei Reinstoffen besteht. Die  
   spezifischen Eigenschaften wie zum Beispiel Dichte, Siedepunkt oder Farbe sind vom Mischungsverhältnis  
  (Massenverhältnis) der Komponenten abhängig. 

enthält und den Stoff oder das Gemisch über die ge-

samte Lieferkette hinweg begleiten soll. In erster Linie 

dient ein SDB dazu, bei Verwendungen im gewerblichen 

Bereich die notwendigen Maßnahmen zum Gesund-

heits- und Umweltschutz und zur Sicherheit am Arbeits-

platz zu ergreifen. Die Anforderungen an die Inhalte und 

das Format des Sicherheitsdatenblattes sind in Artikel 

31 und Anhang II der REACH-Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006 geregelt. 

Der Lieferant eines Stoffes/Gemisches ist dafür verant-

wortlich, dass das SDB fachlich richtig und vollständig 

ausgefüllt ist. Das Dokument hat zu jedem Zeitpunkt 

den aktuellen Rechtsvorschriften zu entsprechen. Ände-

rungen wie beispielsweise die geänderte Einstufung ei-

nes Produktes (Stoffe/Gemisch) oder eines Inhaltsstof-

fes oder die Anpassung eines Arbeitsplatzgrenzwertes 

müssen berücksichtigt werden. 

Ist im Rahmen der Registrierung eines Stoffes unter 

REACH ein Stoffsicherheitsbericht zu erstellen, müssen 

die Angaben im SDB mit denen im Stoffsicherheitsbe-

richt übereinstimmen. Im Rahmen der Stoffsicherheits-

beurteilung als Bestandteil des Stoffsicherheitsberichts 

für einen Stoff werden für die identifizierten Verwen-

dungen Expositionsszenarien erstellt, die als Anhang des 

SDB in der Lieferkette weitergegeben werden; in diesen 

Fällen handelt es sich um sogenannte erweiterte SDBs 

(eSDB). 

Die fachliche Kommunikation des Lieferanten von Stof-

fen mit Kunden sollte sich zukunftsweisend zunehmend 

auf die digitale Ebene verlagern. Stand der Technik ist 

im Augenblick der (e)SDB-Versand per E-Mail. Manche 

Unternehmen stellen ihren Kunden das SDB und auch 

Anwendungshinweise auf ihrer Homepage zur Verfü-

gung. Zukünftig könnte das eSDB im xml-Format direkt 

in die firmeneigenen Datenbanken eingespielt werden. 

Vorteile der elektronischen Kommunikation 

Die elektronische Kommunikation in der Lieferkette er-

setzt den Papierausdruck von Sicherheitsdatenblättern 

und deren Versand auf dem Postweg. Sie führt zur Be-

schleunigung der Informationsverfügbarkeit, insbeson-

dere bei Änderungen der vorliegenden Informationen 

im Sicherheitsdatenblatt, erleichtert den Datentransfer 

und vermeidet mögliche Übertragungsfehler. 
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Verbesserungspotentiale zur Steigerung von Effizienz 

und Effektivität 

Als Ziel wird das Zur-Verfügung-Stellen der Daten und 

Informationen für das SDB der Firma 1 zur Einspeisung 

in das EDV-System durch Firma 2 unter Verwendung von 

XML-File bzw. sdscom angesehen. Als ein „best practice“ 

Beispiel ist das deutsche „SDBtransfer Projekt“ zu nen-

nen, dessen Ergebnisse 2016 vorgestellt wurden. Mit 

diesem wurde erstmals ein durchgängiger elektroni-

scher Prozess für den elektronischen Austausch von si-

cherheitsrelevanten Daten entwickelt. SDBs werden als 

PDF/A-3-konformes Dokument, in dem die XML-Datei 

im SDScomXML-Format eingebettet wird, erstellt. Fe-

derführend war die Berufsgenossenschaft Bau; es er-

folgte eine Förderung durch das Bundeswirtschaftsmi-

nisterium. Die Ergebnisse wurden 2016 vorgestellt63 

Die aktuellen Strukturen der SDB, insbesondere das in-

haltliche Ausfüllen der Kapitel bei eSDB mittels Freitext, 

erfolgen derzeit wegen verschiedener Eigenentwicklun-

gen uneinheitlich.  

Eine nachträgliche Anpassung der ressourcenintensiven 

Eigenentwicklungen wird auf Grund fehlender einheitli-

cher Vorgaben und aus betriebswirtschaftlichen Grün-

den aus Unternehmenssicht als nicht zumutbar bzw. als 

einheitlicher Standard auf freiwilliger Basis als eher un-

wahrscheinlich angesehen.  

Ein Vorteil wären vereinheitlichte Formulierungen 

(Phrasen), die insbesondere bei eSDB die Möglichkeit 

zur standardisierten Übersetzung bieten würden (Bei-

spiel: Katalog der H- und P-Sätze in der CLP-Verordnung, 

der von der Industrie64 entwickelte EuPhraC (Europäi-

scher Phrasenkatalog65)) 

                                                                 
63 www.sdbtransfer.de 
64 Expert Group des BDI 
65 www. esdscom.eu 
66 https://poisoncentres.echa.europa.eu 
67 www.reach-clp-biozid-helpdesk.de 

Anwendungsbeispiel 3 

Informationen zu Artikel 45 in Verbindung mit Anhang 

VIII der CLP-Verordnung  

Die Informationsübermittlung an die Giftinformations-

zentren der einzelnen Mitgliedsstaaten für die Notfall-

beratung ist bisher in den einzelnen Mitgliedsstaaten 

der EU sehr unterschiedlich geregelt. Es sind je nach 

Mitgliedsstaat unterschiedliche Informationen (z.B. SDB 

oder tiefergehende Auskünfte zur Zusammensetzung 

und zum Gefahrenpotential einzelner Inhaltsstoffe) er-

forderlich. 

Die EU-Kommission kommt ihren Pflichten gemäß Arti-

kel 45 Absatz 4 der CLP-Verordnung nach, indem sie ein 

europäisches Portal und ein einheitliches Format zur 

harmonisierten Übermittlung von Informationen zur 

Verfügung stellt.66 Ab 2021 tritt die für Produktmeldun-

gen auf EU-Ebene erforderliche Durchführungsverord-

nung endgültig in Kraft (VO (EU) 2017/542 zu Artikel 45 

und Anhang VIII der CLP-Verordnung). 

Die EU-Kommission hat zeitgleich eine Übersicht der für 

die Produktmeldungen in den verschiedenen Mitglieds-

staaten zuständigen Stellen, die Informationen über die 

gesundheitliche Notversorgung entgegennehmen, und 

deren Kontaktdaten erstellt. 

Die Verpflichtungen gemäß Art. 45, Anhang VIII der CLP-

Verordnung treten in einzelnen Schritten in Kraft (ab 

2021 für Verbraucherverwendungen, ab 2021 für ge-

werbliche Verwendungen und ab 2024 für industrielle 

Verwendungen). Aktuell ist das dafür zur Verfügung ge-

stellte Portal noch nicht in Gänze aufgebaut (kein Mas-

senupload möglich).  

In Deutschland ist das Bundesinstitut für Risikobewer-

tung (BfR) die zuständige Stelle für die Entgegennahme 

der Produktmeldungen. Die Informationen in diesen 

Produktmeldungen werden von den deutschen Giftin-

formationszentren für die Notfallberatung verwendet.67 

Die Vereinheitlichung der Produktmeldungen auf euro-

päischer Ebene über das PCN-Portal (digitales System 

über eine Webseite) bietet die Möglichkeit, alle Einzellö-

sungen der EU-Mitgliedstaaten zu zentralisieren.  

Dieses führt einerseits zu vereinfachten Strukturen (ein 

einheitliches Format für alle europäischen Produktmel-

dungen), andererseits zu Verbesserungen in der Notfall-

beratung durch eindeutige Zuordnung von Produkten zu 

einer zugehörigen Zusammensetzung (Einführung eines 
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einheitlichen, eindeutigen Rezepturidentifikators [Uni-

que Formula Identifier, UFI], wie in der Durchführungs-

verordnung beschrieben). 

Vorteile der elektronischen Kommunikation 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Verein-

heitlichung des Meldeformats für alle europäischen 

Staaten, sodass Unterschiede der jeweiligen Anforde-

rungen an Informationen in den einzelnen EU-Mitglieds-

staaten weniger differieren (z.B. EU-Mitgliedsstaat A – 

lediglich das SDB erforderlich, EU-Mitgliedsstaat B – aus-

führliche Informationen zu Gesundheitsgefahren erfor-

derlich und Meldung gebührenpflichtig). Das Meldefor-

mat bietet die Möglichkeit, Informationen für mehrere 

Staaten gleichzeitig zu bearbeiten. 

Bei relevanten Änderungen von Zusammensetzungen 

und Einstufungsmerkmalen erfolgt durch das elektroni-

sche Meldesystem eine wesentliche Beschleunigung der 

Verfügbarkeit dieser Informationen in der Kommunikati-

onskette. 

Verbesserungspotentiale zur Steigerung von Effizienz 

und Effektivität 

Die einheitlichen Meldungen für die Giftinformations-

zentren sind ein wichtiges Tool zur schnellen Hilfe bei 

Vergiftungsfällen. Informationen zu gefährlichen Pro-

dukten und deren Inhaltsstoffen (physikalische und ge-

sundheitliche Gefahren) sind für die Beratung essentiell. 

Wichtig dabei ist jedoch (speziell für die Wirtschaft), 

dass der Schutz vor Zugriffen auf die Daten durch Dritte 

sichergestellt ist. Dieser Schutz sollte bei allen Verbesse-

rungen und Anpassungen des Meldesystems im höchs-

ten Maße berücksichtigt werden. Hintergrund ist der 

Schutz von „Know-how“ und Spezialwissen einzelner Fir-

men vor Piraterie (z.B. sensible Rezepturen, die einen 

Innovationsvorsprung bieten). 

Eine weitere Verbesserung liegt in der Verpflichtung al-

ler EU-Mitgliedsstaaten durch die EU-Kommission, das 

zur Verfügung gestellte europäische Portal zwingend 

und ausschließlich zu verwenden. Einige EU-Mitglieds-

staaten haben sich aktuell noch nicht endgültig ent-

schieden, ob sie das europäische Portal akzeptieren. 

Empfehlungen 

(1) Registrierung 

Der Prozess der Digitalisierung ist beim Registrierungs-

prozess nach der REACH-Verordnung weit fortgeschrit-

ten. Verbesserungspotentiale sind nur in geringem 

Maße erkennbar. 

Der Arbeitskreis empfiehlt der ECHA, die zusätzlichen 

Pflichtfelder bei IUCLID-Updates optisch, z.B. durch 

eine farbliche Unterlegung, erkennbar zu gestalten. 

Dies würde die Überarbeitung der Dossiers erleichtern. 

Zusätzliche Pflichtfelder sollten sich grundsätzlich an 

den inhaltlichen Anforderungen des Artikels 22 der 

REACH-Verordnung orientieren und keine darüberhin-

ausgehenden Anforderungen enthalten. 

(2) Informationen in der gewerblichen Lieferkette 

Im Vergleich zum Registrierungsprozess ist die Digitali-

sierung bei der Informationsweitergabe in der Liefer-

kette deutlich geringer ausgeprägt. Dies betrifft sowohl 

die Erstellung und das zugehörige Format als auch die 

Übermittlung der Informationen.  

Der Arbeitskreis empfiehlt der ECHA, ein einheitliches 

IT-Format für SDB/eSDB vorzugeben (analog der IUCLID 

Felder). Dies wird als erster notwendiger Schritt ange-

sehen, um Daten in ein allgemein versendbares Über-

tragungsformat wie beispielsweise xml umzuwandeln. 

In einem zweiten Schritt wird empfohlen, Phrasenkata-

loge zu entwickeln bzw. fortzuschreiben. Die Inhalte 

des EuPhraC, der als Empfehlung bereits Anwendung 

findet, könnten als verbindlicher Katalog vorgegeben 

und auf erweiterte Sicherheitsdatenblätter erweitert 

werden. 

(3) Mitteilungen nach Art. 45 in Verbindung mit  

Anhang VIII der CLP-Verordnung 

Der Arbeitskreis begrüßt die Einrichtung des PCN-Por-

tals. Mit dem Portal wird angestrebt, die Anforderungen 

und Handhabungen der Informationen in den europäi-

schen Ländern einheitlich zu gestalten. Allerdings ist es 

möglich, dass die Mitgliedstaaten sich vorbehalten, zu-

sätzliche Anforderungen zu stellen oder Gebühren zu er-

heben.  

Der Arbeitskreis empfiehlt, darauf hinzuwirken, dass 

keine zusätzlichen Anforderungen, die über die Anfor-

derungen im PCN-Portal hinausgehen, gestellt werden 

sollen 

Weitere, als erforderlich angesehene Anpassungen o-

der Änderungen des Artikels 45, Anhang VIII der CLP-

Verordnung sollten nach Auffassung des Arbeitskreises 

gebündelt werden und frühestens 12 Monate nach Be-

ginn des regulären Betriebs des PCN-Portals erfolgen, 

um Erfahrungen aus dem Produktivbetrieb des Portals 

einbeziehen zu können. 
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9.5 Handlungshilfe zum Brexit 

Brexit und REACH 

Handlungshinweise zur Sicherstellung der zukünftigen 

Versorgung mit Chemikalien aus dem Vereinigten König-

reich 

Die Handlungshinweise wurden auf der Basis der im No-

vember 2018 verfügbaren Informationen erstellt. Die 

kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte wurden mit 

größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann jedoch keine 

Gewähr für die Vollständigkeit und Aktualität der bereit-

gestellten Informationen übernommen werden. Glei-

ches gilt für die zur Verfügung gestellten Links zu exter-

nen Webseiten. 

Der Termin für den Austritt des Vereinigten Königreichs 

aus der EU – dem "Brexit" – Ende März 2019 rückt nä-

her. Erst kürzlich wurde der Entwurf einer Austrittsver-

einbarung ausgehandelt, die insbesondere auch eine 

Übergangsfrist bis Ende 2020 enthält. Gleichwohl lässt 

sich ein konkretes Verhandlungsergebnis nicht absehen, 

weil die Parlamente der EU und des VK eine Austritts-

vereinbarung ratifizieren müssen. Über den Verlauf der 

Verhandlungen informiert die EU-Kommission regelmä-

ßig auf Ihren Internetseiten. 

REACH ist nur ein kleiner Aspekt des Themas „Marktzu-

gang“ bei den laufenden Brexit-Verhandlungen – die 

Frage zukünftiger Zölle68 genießt im Allgenmeinen sehr 

viel mehr Aufmerksamkeit. Da mit Übergangsregelun-

gen nicht sicher gerechnet werden kann, sollten Unter-

nehmen die eigene Betroffenheit unverzüglich prüfen, 

um Vorsorgemaßnahmen treffen und die Versorgung 

mit benötigten Chemikalien auch in Zukunft sicherstel-

len zu können.  

Insbesondere wenn Dritte involviert sind, sollte der Zeit-

aufwand für Abstimmungsprozesse nicht unterschätzt 

werden. Da die Verkehrsfähigkeit der betroffenen Stoffe 

über die zukünftige Grenze gefährdet ist, sollten Unter-

nehmen nicht bis zur letzten (juristischen) Sekunde war-

ten. 

Aufgrund der starken Vernetzung der Lieferketten für 

Chemikalien wird der Brexit wichtige Auswirkungen im 

Bereich der Chemikalienvorschriften für Unternehmen 

sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den 

EU27/EWR-Ländern haben. Im Falle eines „No-Deals“ 

wird das Vereinigte Königreich REACH am 30. März 2019 

um 00:00 Uhr MEZ (dem 29. März 2019 23:00 Uhr briti-

scher Zeit) ungeregelt verlassen, was bedeutet, dass bri-

                                                                 
68 Laut BDI-Berechnung müssten deutsche Exporteure bei einem ungeregelten Brexit täglich 9,2 Mio. Euro an Zöllen an das VK zahlen, wenn das Han-

delsvolumen unverändert bliebe (Quelle: „Zahl des Tages“, BDI-Agenda # 11, 05.11.2018).  

tische Unternehmen zu „Nicht-EU-Unternehmen“ wer-

den. Die britische Regierung wird REACH am Austrittstag 

des Vereinigten Königreichs durch den European Union 

(Withdrawal) Act 2018 in britisches Recht umwandeln.  

Dieser Ansatz bedeutet, dass zunächst die gleichen ge-

setzlichen Anforderungen für die Herstellung und den 

Import chemischer Produkte in bzw. nach Großbritan-

nien am Austrittstag des Vereinigten Königreichs und 

darüber hinaus gelten. 

Überlegungen für in der EU-ansässige Unternehmen 

mit Liefer- und Handelsbeziehungen im Vereinigten Kö-

nigreich 

• Nach dem Brexit unterliegen Einfuhren in die EU 
weiterhin REACH. Sobald das Vereinigte Königreich 
das EU-REACH-System verlässt, werden EU27-
/EWR-Unternehmen, die sich auf REACH-Registrie-
rungen von britischen Zulieferern verlassen, zu Im-
porteuren gemäß EU-REACH-Verordnung und kön-
nen daher Registrierungsanforderungen unterlie-
gen. Bei Lieferungen aus dem Vereinigten König-
reich war der EU-27-Abnehmer bisher nachge-
schalteter Anwender des registrierten Stoffes. Ab 
dem Brexit wäre der jeweilige Stoff NICHT regis-
triert! Der EU-27-Abnehmer könnte zum Beispiel 
den Lieferanten wechseln (Hersteller/Importeur in 
der EU-27, Nicht-EU-Hersteller mit Alleinvertreter 
in der EU-27) oder den Stoff als Importeur regist-
rieren (Registrierungsgebühr, Daten- und Kosten-
teilung, Zeitaufwand).  

• Dabei ist unbedingt zu beachten, dass sowohl ein 
Lieferantenwechsel als auch eine Registrierung als 
Importeur eines zeitlichen Vorlaufs bedarf: im ers-
ten Fall für die Lieferantensuche, die Vertragsver-
handlungen und bis eine erste Lieferung eintrifft 
und im zweiten Fall für die Kontaktaufnahme mit 
dem federführendem Registranten eines Stoffs, die 
Verhandlungen über Daten- und Kostenteilung und 
die Registrierung bei der ECHA.  
 

• Alternativ könnten Hersteller im Vereinigten Kö-
nigreich ihre Herstellungstätigkeit auf dem Wege 
des („klassischen“) Legal Entity Change durch 
Übernahmen, Verlagerungen oder konzerninter-
nen Transfers vor dem Brexit in die EU-27 verle-
gen. Auch die Übertragung einer Registrierung auf 
einen EU27-Alleinvertreter nach dem Brexit ist für 
einen Hersteller im Vereinigten Königreich eine 
Möglichkeit, seine Kunden weiterhin beliefern zu 
können, ohne dass diese Registrierungsverpflich-
tungen erfüllen müssten.  
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• Eine Prüfung der notwendigen Schritte sollte nach 
obigem Schema für jeden ihrer notwendigen Stoffe 
erfolgen. 

 

Bestandsbewertung 

• Überprüfen Sie die Liste Ihrer tatsächlichen Liefe-
ranten Ihrer Stoffe und Gemische und ermitteln 
Sie – soweit möglich – Stoffe und Gemische, die 
von britischen Lieferanten bezogen werden. Im 
Falle eines ungeordneten Brexits gelten solche 
Stoffe an sich und als Bestandteil in Gemischen für 
Sie als nicht registriert unter REACH, sondern als 
Import von Nicht-EU-Lieferanten. 

• Bitte beachten Sie, dass die Stoff-Registrierung pro 
juristischer Person und nicht pro Unternehmen er-
folgt. Wenn eine Unternehmensgruppe aus mehre-
ren Rechtspersonen besteht (z. B. ein Mutterunter-
nehmen mit seinen Töchtern), ist für jede dieser 
Rechtspersonen eine eigene Stoff-Registrierung er-
forderlich. 

 

Lieferantenanfrage 

• Wenn es nicht-britische Lieferanten für Ihre Stoffe 
in den EU-27/EWR-Ländern oder andere Nicht-EU-
Lieferanten gibt, die von einem OR in der EU/dem 
EWR vertreten werden, kommen diese möglicher-
weise für Sie als Ersatz-Lieferanten in Betracht. 

Die Prüfung, ob dies der Fall ist, kann in manchen 
Fällen recht umständlich und zeitaufwändig sein 
(z.B. ist die Suche nach einem anderen Lieferanten 
für einen Katalysator umständlicher, als einen Er-
satz-Lieferanten für ein Lösungsmittel wie Aceton 
zu finden). 

• Prüfen Sie alternativ, ob britische Lieferanten die 
Ernennung einer EU-Rechtsperson beabsichtigen, 
die als EU-weit operierender Alleinvertreter (OR) 
nach dem Brexit tätig wird, um die weitere Versor-
gung in der EU sicherzustellen. Alternativ ist abzu-
klären, ob britische Lieferanten eine Rechtsperson 
nutzen können, die die fraglichen Stoffe in den 
EU27-/EWR-Ländern registriert hat und damit EU-
Importeur werden kann. 
 

• Achtung bei Gemischen: ein EU27/EWR-Lieferant 
kann für einen Stoff oder ein Gemisch in einem Ge-
misch von einem britischen Lieferanten abhängig 
sein, was die zukünftige Lieferfähigkeit des Gemi-
sches beeinflussen könnte.  

 

Aktion 

• Lassen Sie sich von britischen Lieferanten Ihrer 
Stoffe bestätigen, dass die weitere Versorgung in 
der EU auch im Falle eines ungeregelten Brexits si-
chergestellt ist (durch Beauftragung eines OR oder 
Übertragung der Registrierung auf einen 
EU27/EWR-Rechtsperson). 
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• Lassen Sie sich vom Lieferanten eines Gemisches 
bestätigen, dass seine Lieferanten der für das Ge-
misch verwendeten Stoffe in der EU27/EWR ange-
siedelt sind. Trifft dies zu, sind keine Probleme zu 
erwarten. In allen anderen Fällen besteht die Ge-
fahr einer potenziellen Unterbrechung der Liefer-
kette, wenn in der Zukunft keine Maßnahmen er-
griffen werden (vgl. Aktion für Stoffe britischer Lie-
feranten). 

• Wenn die anderen Optionen nicht verfügbar sind 
oder Sie sich nicht sicher sind, müssen Sie darüber 
nachdenken, ob die Registrierung von Stoffen an 
sich oder als Bestandteil in Gemischen als EU-Im-
porteur nach dem Brexit für Sie eine Möglichkeit 
sein kann (sofern Ihre Einfuhr in die EU 1 Tonne o-
der mehr pro Jahr erreicht). Eine Registrierung als 
Importeur würde den Import aus verschiedenen 
Nicht-EU-Quellen ermöglichen, wenn der Stoff der-
selbe ist und Ihre Anforderungen dies zulassen. 

HINWEIS: Wenn Ihr Unternehmen chemische Produkte 

in Großbritannien verkauft, berücksichtigen Sie bitte, 

dass Einfuhren aus der EU in Großbritannien in Zukunft 

britischen Rechtsvorschriften unterliegen werden. 

Weitere Informationen (nicht ausschließlich zur Chemi-

kalienverfügbarkeit) 

EU-Kommission zu Brexit-Verhandlungen: 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/rela-

tions-non-eu-countries/relations-united-kingdom_en   

ECHA-FAQ-Bereich: 

https://bit.ly/2J6urRs   

Leitlinie der UK-Regierung zu REACH und Brexit: 

http://www.gov.uk/government/publications/regula-

ting-chemicals-reach-if-theres-no-brexit-deal/regula-

ting-chemicals-reach-if-theres-no-brexit-deal   

Brexit-Dossier des Instituts der deutschen Wirtschaft: 

https://www.iwd.de/dossiers/brexit/?pk_cam-

paign=Newsletter&pk_kwd=iwd_Brexit   

BDI/BDA/vbw-Leitfaden (111 Fragen & Antworten): 

https://bdi.eu/media/publikationen/?publication-

type=Themenbrosch%C3%BCren#/publika-

tion/news/der-brexit-kommt-was-ist-zu-tun/   

DIHK-Brexit-Check: 

https://www.ihk.de/themen/aussenwirtschaft/brexit-

5419952   

Brexit-Kompendium deutscher Wirtschaftsverbände: 

http://www.brexit-kompendium.de/de/ueber-uns.html  

Veröffentlichung der ECHA: Liste (Excel Datei, Stand 

Februar 2019) mit Stoffen, die ausschließlich von Her-

stellern im VK registriert wurden  

https://bit.ly/2EMOGmt  

Anleitung der ECHA (Schritt-für-Schritt Anleitung, Stand 

Februar 2019) der ECHA, wie REACH-Registrierungen 

von VK Unternehmen vor dem Brexit übertragen wer-

den können  

https://bit.ly/2I4w2Kz 

 

  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom_en
https://bit.ly/2J6urRs
http://www.gov.uk/government/publications/regulating-chemicals-reach-if-theres-no-brexit-deal/regulating-chemicals-reach-if-theres-no-brexit-deal
http://www.gov.uk/government/publications/regulating-chemicals-reach-if-theres-no-brexit-deal/regulating-chemicals-reach-if-theres-no-brexit-deal
http://www.gov.uk/government/publications/regulating-chemicals-reach-if-theres-no-brexit-deal/regulating-chemicals-reach-if-theres-no-brexit-deal
https://www.iwd.de/dossiers/brexit/?pk_campaign=Newsletter&pk_kwd=iwd_Brexit
https://www.iwd.de/dossiers/brexit/?pk_campaign=Newsletter&pk_kwd=iwd_Brexit
https://bdi.eu/media/publikationen/?publicationtype=Themenbrosch%C3%BCren#/publikation/news/der-brexit-kommt-was-ist-zu-tun/
https://bdi.eu/media/publikationen/?publicationtype=Themenbrosch%C3%BCren#/publikation/news/der-brexit-kommt-was-ist-zu-tun/
https://bdi.eu/media/publikationen/?publicationtype=Themenbrosch%C3%BCren#/publikation/news/der-brexit-kommt-was-ist-zu-tun/
https://www.ihk.de/themen/aussenwirtschaft/brexit-5419952
https://www.ihk.de/themen/aussenwirtschaft/brexit-5419952
http://www.brexit-kompendium.de/de/ueber-uns.html
https://bit.ly/2EMOGmt
https://bit.ly/2I4w2Kz
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9.6 Flyer zum Ende der REACH-Registrierungspflicht für Phase-In Stoffe
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9.7 Empfehlungen zu biologisch abbau-
baren Kunststoffen 

Die Vorteilhaftigkeit von sogenannten Biokunststoffen 

wird aktuell aus unterschiedlichen Blickwinkeln disku-

tiert. Biobasierte Kunststoffe werden einerseits als vor-

teilhafte Alternative zu fossil basierten Kunststoffen be-

worben, andererseits werden Entsorgung und Abbau-

verhalten von biologisch abbaubaren Kunststoffen in 

der Natur auch kritisch gesehen. 

Die Betrachtung des Arbeitskreises „Nachhaltige Chemi-

kalienpolitik“ hat sich auf Gesichtspunkte der ökologi-

schen Vorteilhaftigkeit fokussiert. Der Arbeitskreis hat 

Empfehlungen zu wichtigen Aspekten beim Einsatz von 

biologisch abbaubaren Kunststoffen ausgesprochen, die 

in die laufende Diskussion insbesondere zur Europäi-

schen Kunststoffstrategie einfließen können. 

Arbeitsauftrag 

Die 8. Niedersächsische Regierungskommission „Nach-

haltige Umweltpolitik und Digitaler Wandel“ hat den Ar-

beitskreis „Nachhaltige Chemikalienpolitik“ beauftragt, 

die aktuelle Diskussion der Bewertung biologisch abbau-

barer Kunststoffe zu verfolgen und hierzu Empfehlungen 

zu verabschieden, sofern dies als sinnvoll angesehen 

wird. 

Einleitung 

Unter dem Begriff Biokunststoffe werden biobasierte 

und biologisch abbaubare Kunststoffe zusammenge-

fasst. Es können drei Hauptgruppen unterschieden wer-

den: biologisch abbaubare Materialien, die aus nach-

wachsenden Rohstoffen hergestellt werden, biologisch 

abbaubare Materialien, die aus fossilen Rohstoffen wie 

Erdöl hergestellt werden und nicht biologisch abbaubare 

Materialien, die aus nachwachsenden Rohstoffen herge-

stellt werden. 

Die Diskussion um die Vorteilhaftigkeit von sogenannten 

Biokunststoffen wird aktuell teilweise kontrovers ge-

führt. Biobasierte Kunststoffe werden als mögliche Al-

ternative zu fossil basierten Kunststoffen betrachtet; 

Entsorgung und Abbauverhalten der biologisch abbau-

baren Kunststoffe in der Natur werden auch kritisch ge-

sehen. 

Die Betrachtung des Arbeitskreises „Nachhaltige Chemi-

kalienpolitik“ hat sich auftragsgemäß auf die ökologi-

sche Vorteilhaftigkeit des Merkmals „biologisch abbau-

bar“ fokussiert. Allgemein bedeutet biologische Abbau-

barkeit eine Zerlegung von organischen Substanzen in 

niedermolekulare Bestandteile durch Mikroorganismen. 

                                                                 
69 RICHTLINIE (EU) 2019/904 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
vom 5. Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt 

Vollständige Mineralisation bedeutet, dass eine Zerset-

zung zu CO2 und Wasser stattfindet. Sie ist in der Um-

welt in nicht zu großen Zeitskalen notwendig, so dass 

keine eventuell umweltschädlichen Folgeprodukte resul-

tieren. Der biologische Abbau ist abhängig von der An-

zahl und der Zusammensetzung der Mikroorganismen, 

den Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Sau-

erstoffgehalt sowie der Bioverfügbarkeit des Materials. 

Ziel sollte sein, dass alle Polymere, die bestimmungsge-

mäß in die Umwelt gelangen, vollständig und zertifiziert 

biologisch abbaubar sind, d.h. dass eine vollständige Mi-

neralisation stattfindet. 

Auf Grund der essentiellen Beteiligung von jeweils na-

türlich vorkommenden Mikroorganismen ist die biologi-

sche Abbaubarkeit immer mit dem jeweiligen Habitat 

verbunden und sollte auch so kommuniziert werden 

(bspw. kompostierbar, bodenabbaubar, meeresabbau-

bar).  

Die Begriffe bioabbaubar und kompostierbar werden in 

der Praxis häufig gleichgesetzt. Die Norm DIN EN 13432 

definiert einen Werkstoff als biologisch abbaubar in der 

industriellen Kompostierung, wenn nachweislich min-

destens 90% des organischen Materials in sechs Mona-

ten in Kohlendioxid umgewandelt werden. Als kompos-

tierbar gilt ein Stoff, wenn nach drei Monaten Kompos-

tierung und anschließender Absiebung durch ein Zwei-

Millimeter-Sieb nicht mehr als 10% Rückstände, bezo-

gen auf die Originalmasse, verbleibt. Bei der praktischen 

Prüfung der Kompostierbarkeit im Technikmaßstab oder 

einer Praxisanlage dürfen keine negativen Auswirkun-

gen auf den Kompostierprozess erfolgen. Eine Zertifizie-

rung stellt die Verbindung zwischen der Prüfnorm und 

der Kennzeichnung von Produkten im Markt her.  

Bei der Produktklasse der oxo-abbaubaren Kunststoffe 

handelt es sich um additivierte konventionelle Poly-

mere. Die Additive sollten hierbei eine oxidative Spal-

tung des Polymers in kleinere Fragmente hervorrufen, 

welche dann abgebaut werden sollen. Diese vollständige 

Abbaubarkeit konnte bisher nicht nachgewiesen wer-

den. Im Rahmen der europäischen Richtlinie zu Einweg-

kunststoffen69 wird diese Klasse verboten und deshalb 

in die weitere Betrachtung nicht einbezogen. 

Polymere unterliegen aktuell keiner Registrierungsver-

pflichtung nach der europäischen REACH-Verordnung. 

Insofern liegen aus diesem Bereich keine verfügbaren 

umwelt- und humantoxikologischen Kenntnisse zu biolo-

gisch abbaubaren Kunststoffen vor, die im Rahmen ei-

ner Registrierungsverpflichtung von den Herstellern zu 

ermitteln wären. 
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Empfehlungen 

(1) Entgegen der verbreiteten öffentlichen Wahrneh-

mung erfolgt der Abbau von derzeit unter dem 

Begriff „biologisch abbaubar“ vermarkteten 

Kunststoffen in der Umwelt nicht in allen Habita-

ten in ausreichendem Maße, und deshalb muss 

auch der Eintrag von biologisch abbaubaren 

Kunststoffen in die Umwelt vermieden werden.  

 

Zertifiziert kompostierbare Produkte wie bspw. 

der kompostierbare Beutel für Bioabfälle sind 

nicht für einen Verbleib in der Umwelt konzipiert, 

sondern zur Erleichterung der Sammlung von bio-

logischen Abfällen. Erfahrungen mit diesen Pro-

dukten zeigen allerdings, dass diese im Rahmen 

der derzeit praktizierten industriellen Kompostie-

rungsverfahren nicht vollständig mineralisiert 

werden. Hier ist es wichtig, dass Materialien ver-

wendet werden, die unter den gängigen Umwelt-

bedingungen vollständig mineralisiert werden. 

 

Die Wirtschaftsbeteiligten werden in der Verant-

wortung gesehen über negative Auswirkungen 

von Littering (Vermüllung) und unsachgemäßer 

Entsorgung von biologisch abbaubaren Kunststof-

fen auf der Basis der derzeit verfügbaren Daten zu 

informieren.  

(2) Biologische Abbaubarkeit muss intrinsisch als Ma-

terialeigenschaft vorhanden sein und sollte sich 

immer auf die vollständige Mineralisation bezie-

hen. Bei Produkten aus biologisch abbaubaren 

Kunststoffen kann auch die Beschaffenheit der 

Additive und möglicher Metaboliten eine Rolle für 

deren Umweltverträglichkeit spielen. Diese soll-

ten in die Beurteilung der biologischen Abbaubar-

keit regelmäßig miteinbezogen werden, wobei 

auch für diese das Ziel einer vollständigen Mine-

ralisierbarkeit gilt.   

(3) Bei einer möglichen Bildung von Mikroplastik aus 

biologisch abbaubaren Kunststoffen sind negative 

Effekte auf die Umwelt zu erwarten. Forschungs-

vorhaben zur weiteren Untersuchung der Bildung 

von Mikroplastik aus biologisch abbaubaren 

Kunststoffen sollten deshalb initiiert werden. Ab-

hängig von den Ergebnissen ist ggf. eine Änderung 

der Norm DIN EN 13432 zur industriellen Kompos-

tierbarkeit anzustreben; für den Abbau in ande-

ren Umweltbedingungen sind entsprechende Nor-

men zu entwickeln. Die Entwicklung von Stan-

dards zur Beurteilung des marinen Abbaus von 

Kunststoffen wird derzeit in ISO vorgenommen. 

Ziel des Abbaus von biologisch abbaubaren Kunst-

stoffen muss eine nachgewiesene vollständige Mi-

neralisation unter jeweils realitätsnahen Bedin-

gungen sein.  

(4) Die Kommunikation einer generellen Umweltab-

baubarkeit kann zu Irritationen der Nutzer und 

zum Littering führen. Die ökologische Vorteilhaf-

tigkeit des Einsatzes von biologisch abbaubaren 

Kunststoffen sollte deshalb anwendungsbezogen 

vor einer Markteinführung von den jeweiligen 

Produktherstellern geprüft werden, bevor dies 

beworben wird. Aspekte der ökologischen Vorteil-

haftigkeit können beispielsweise sein: Wiederver-

wendungs- bzw. (roh)stoffliche Verwertungsmög-

lichkeiten, der CO2-Fußabdruck und der Energie-

aufwand, um eine Bezugsmenge herzustellen. 

 

Forschungsvorhaben zur weiteren Verbesserung 

der biologischen Abbaubarkeit und vollständigen 

Mineralisierbarkeit von Kunststoffen in verschie-

denen Umweltmedien sollten initiiert werden. Zu-

dem sollten geeignete Anwendungsgebiete iden-

tifiziert und die Vorteilhaftigkeit in Bezug auf das 

Umweltverhalten untersucht werden. 

9.8 Empfehlungen zum Chemischen     
Recycling 

Vorwort 

Kunststoffe sind aufgrund ihrer vielseitigen Funktionali-

täten aus dem Alltag nicht wegzudenken. Sie erfüllen in 

Endprodukten verschiedenste Aufgaben und müssen da-

bei diversen Anforderungen gerecht werden. Dazu ge-

hören z.B. Qualität, Sicherheit, Bruchfestigkeit, thermi-

sche Belastbarkeit, Langlebigkeit, Toxizität, Lebensmit-

telsicherheit, Erscheinungsbild, Haptik oder Geruchsfrei-

heit. Die Anforderungen ergeben sich ihrerseits aus re-

gulatorischen oder Kundenanforderungen. 

Die Vermeidung und Verwertung von Kunststoffabfällen 

im Sinne einer erneuten Nutzung und die dazu etablier-

ten und in Entwicklung befindlichen Verfahren sind ak-

tuelle Themen der technischen und politischen Debatte. 

Vor dem Hintergrund der steigenden Umweltbelastung 

durch Kunststoffabfälle weltweit, werden die unter-

schiedlichen Lösungsansätze teilweise kontrovers disku-

tiert. 

Da die Herstellung von Kunststoffen hauptsächlich aus 

fossilen Rohstoffen wie Öl, Gas und Kohle erfolgt, stellt 

sich unter dem Aspekt von Ressourceneffizienz die 

Frage nach den Möglichkeiten, Kunststoffe nach ihrem 

ersten Lebenszyklus als Polymere im Wertstoffkreislauf 

zu halten und umweltschonend einer erneuten Nutzung 

zuzuführen. Durch die erneute Nutzung der Kunststoff-
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materialien kann die aufwendige Herstellung von Basi-

schemikalien und neuen Polymeren aus Rohöl verringert 

und im Fall des mechanischen Recyclings auch der ener-

gieintensive Polymerisationsprozess ersetzt werden, 

was sich positiv auf den Klimaschutz auswirken kann. 

Zudem ist zu erwarten, dass vermehrt regulatorische 

Vorgaben zum Rezyklatanteil bzw. dessen Erhöhung in 

Produkten gestellt werden. Gleichzeitig sind aber auch 

die eingangs dargestellten regulatorischen und kunden-

spezifischen Anforderungen für einen weiteren Lebens-

zyklus der Materialien zu berücksichtigen und umzuset-

zen. 

Neben den etablierten Ansätzen des physikalischen Re-

cyclings, welches mechanische und lösemittelbasierte 

Verfahren umfasst (vgl. Schema in der Anlage), stehen 

Verfahren der chemischen Rückgewinnung, das soge-

nannte „chemische Recycling“ als zusätzliche Verfah-

rensoptionen aktuell im Fokus einer umweltpolitischen 

Einordnung. Sie werden dabei hinsichtlich Klimaverträg-

lichkeit und ökologischer Vorteilhaftigkeit zum Teil un-

terschiedlich bewertet und zum Teil gibt es kontroverse 

Auffassungen in Hinblick auf den Beitrag zur Stärkung 

des Recyclings insgesamt. Es steht in Diskussion, ob 

diese Verfahren in Konkurrenz zur bestehenden Praxis 

Abfallströme in ein anderes Verfahren umleiten, aber 

keine bisher ungenutzten Abfalle erschließen.  

Bei einer Bewertung ist zu berücksichtigen, dass es sich 

bei den angesprochenen Verfahren um Verfahrensgrup-

pen handelt, die innerhalb der Gruppe unterschiedliche 

Ausprägungen haben können. Die Art des letztlich ange-

wendeten Verfahrens ist u.a. abhängig von der Her-

kunft, der Zusammensetzung und dem Sortierungsgrad 

des Vormaterials. Folgerichtig sind entsprechend dazu, 

unterschiedliche Ergebnisse in Qualität und Anwendbar-

keit und infolgedessen auch auf die Auswirkungen auf 

die Umwelt zu erwarten.  

Auf Basis einzelner Pilotprojekte (z.B. der LCA basierten 

Analyse eines Verfahrens bei der BASF70 und anderer 

                                                                 
70 https://www.basf.com/global/de/who-we-are/sustainability/we-drive-sustainable-solutions/circular-economy/mass-balance-approach/chemcyc-
ling/lca-for-chemcycling.html  
71 Vgl. CEFIC Sammlung von Beispielen https://cefic.org/a-solution-provider-for-sustainability/chemical-recycling-making-plastics-circular/chemical-
recycling-examples-from-cefic-member-companies/  
72 https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/chemisches-recycling  
73 Die Umweltauswirkungen des chemischen Recyclings von Kunststoffen Zehn Kritikpunkte an vorliegenden Ökobilanzen https://www.nabu.de/impe-
ria/md/content/nabude/abfallpolitik/201218_die_umweltauswirkungen_des_chemischen_recyclings_von_kunststoffen_final.pdf  
74 Forschungspolitische Empfehlungen zum chemischen 
Kunststoffrecycling – neue Verfahren und Konzepte https://www.vci.de/ergaenzende-downloads/2021-07-05-dechema-ped-vci-forschungspolitische-
empfehlungen-zum-chemischen-recycling.pdf  
75 https://echa.europa.eu/documents/10162/1459379/chem_recycling_final_report_en.pdf/887c4182-8327-e197-0bc4-
17a5d608de6e?t=1636708465520 
76 Kunststoffe, die sich in einem bestimmten Temperaturbereich einfach (thermoplastisch)  
  verformen lassen. 
77 beispielsweise Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyethylenterephthalat (PET) mit   
  vergleichbaren Additiven 

Unternehmen der chemischen Industrie71) und der da-

mit verbundenen Verfahren im Bereich des chemischen 

Recyclings lassen sich erste Bewertungen und Einord-

nungen in Hinblick auf den ökologischen Nutzen ablei-

ten. Dabei wird allerdings deutlich, dass die Entwicklung 

noch nicht abgeschlossen ist, was sich auch in einigen 

kritischen Betrachtungen der Entwicklung widerspiegelt 

(vgl. UBA 202072, div. Umweltverbände 202073, VCI 

202174, ECHA 202175). 

Ziel dieses Dokuments ist es, auf der Basis der bestehen-

den Möglichkeiten der Entsorgung und Verwertung im 

Sinne einer erneuten Nutzung von Kunststoffabfällen 

eine erste Einordnung der Verfahren in den Kontext zu 

treffen und auf weiterführenden Präzisierungs- und Klä-

rungsbedarf hinzuweisen. Die Einordnung und die Struk-

turierung wesentlicher, aus der Sicht des Arbeitskreises 

offener Fragestellungen und Handlungsfelder sollen als 

Hilfestellung für die weitere Diskussion dienen.  

Physikalisches Recycling von Kunststoffen 

Beim mechanischen oder auch werkstofflichen Recycling 

von thermoplastischen76 Kunststoffen werden Kunst-

stoffabfälle zu Sekundärrohstoffen und Produkten ver-

arbeitet, wobei darauf gezielt wird, die Kunststoffmate-

rialien für eine erneute Nutzung zu erhalten. Es erfolgt 

eine mehr oder weniger aufwendige (Abfall-)Vorbe-

handlung. Diese umfasst eine mechanische Zerkleine-

rung, ggf. Nassreinigungsschritte mit chemischen Zusät-

zen und Sortierungen mit unterschiedlichen Techniken. 

Die Nassreinigungsschritte wirken allerdings nicht auf 

die Polymerstruktur und lassen diese intakt.  

Im nachfolgenden Prozess des mechanischen oder löse-

mittelbasierten Recyclings ändert sich der Aggregatzu-

stand des Polymers (fest, flüssig), die Polymerzusam-

mensetzung bleibt im Prinzip aber unverändert. 

Sofern definierte Kunststoffabfälle eines Typs77 vorlie-

gen, können sie auf diese Art mit geringem bzw. ohne 

Qualitätsverlust erneut genutzt werden. Einige Kunst-

stoffabfallströme, wie z. B. getrennt gesammelte PE-Ab-

fälle (post-production und post-consumer) oder PET-

https://www.basf.com/global/de/who-we-are/sustainability/we-drive-sustainable-solutions/circular-economy/mass-balance-approach/chemcycling/lca-for-chemcycling.html
https://www.basf.com/global/de/who-we-are/sustainability/we-drive-sustainable-solutions/circular-economy/mass-balance-approach/chemcycling/lca-for-chemcycling.html
https://cefic.org/a-solution-provider-for-sustainability/chemical-recycling-making-plastics-circular/chemical-recycling-examples-from-cefic-member-companies/
https://cefic.org/a-solution-provider-for-sustainability/chemical-recycling-making-plastics-circular/chemical-recycling-examples-from-cefic-member-companies/
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/chemisches-recycling
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/abfallpolitik/201218_die_umweltauswirkungen_des_chemischen_recyclings_von_kunststoffen_final.pdf
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/abfallpolitik/201218_die_umweltauswirkungen_des_chemischen_recyclings_von_kunststoffen_final.pdf
https://www.vci.de/ergaenzende-downloads/2021-07-05-dechema-ped-vci-forschungspolitische-empfehlungen-zum-chemischen-recycling.pdf
https://www.vci.de/ergaenzende-downloads/2021-07-05-dechema-ped-vci-forschungspolitische-empfehlungen-zum-chemischen-recycling.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/1459379/chem_recycling_final_report_en.pdf/887c4182-8327-e197-0bc4-17a5d608de6e?t=1636708465520
https://echa.europa.eu/documents/10162/1459379/chem_recycling_final_report_en.pdf/887c4182-8327-e197-0bc4-17a5d608de6e?t=1636708465520
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Mehrwegflaschen, können auf diesem Weg erfolgreich 

recycelt werden. Beim Einsatz eines Materialmix aus 

lange in Nutzung befindlichen Kunststoffen (z.B. in kom-

plexen Produkten wie Elektronikgeräten, Fahrzeugen, 

Haushaltsgeräten, Bauprodukten) und verunreinigten 

Kunststoffabfällen, die auf Grund von Degradation, Um-

welteinflüssen wie UV-Strahlung, Hitze, Kontamination 

beeinträchtigt sind, sind Qualitätseinbußen zu erwarten. 

Herausforderungen im Bereich des Kunststoffrecyclings 

bestehen im Bereich der Kunststoffabfälle aus Haushal-

ten. Dieser Stoffstrom besteht aus einem Gemisch von 

unterschiedlichen Kunststoffmaterialien, oft mit einer 

Variabilität in Hinblick auf die Auslegung mit Additiven 

und ggf. Verunreinigungen aus dem Gebrauch im ersten 

Lebenszyklus. Der Aufwand für das Sammeln, Sortieren, 

Reinigen und Recyceln und der hohe Anteil an Material-

verlusten während der Wiederaufbereitung verursachen 

hohe Kosten und führen zu einem Recyclingrohstoff, der 

nicht alle Zielqualitäten denkbarer Einsatzbereiche erfül-

len kann. Dies kann es kommerziell unattraktiv machen, 

die recycelten Rohstoffe aus diesen Strömen in neuen 

Produkten zu verwenden (z.B. weil nur geringe Mengen 

einer Kunststoffqualität zur Verfügung steht). Dennoch 

ist ein Wiedereinsatz, z.B. im Bereich von Verpackungen 

(u.a. für Wasch und Reinigungsmittel) heute durchaus 

möglich und bereits gelebte Praxis.  

Der Fokus auf ein nachhaltigeres Produktdesign (z. B. die 

Verwendung von mehr sortenreinen Kunststoffmateria-

lien und ein Verzicht auf Verbundmaterialien, die Be-

trachtung der Variabilität eingesetzter Additive, eine 

bessere Trennung an der Anfallstelle des Abfalls und 

technische Entwicklungen rund um das automatische 

Sortieren und Entfärben (Deinken) könnten auch das 

mechanische Recycling dieser Abfallströme attraktiver 

werden lassen. 

Mechanische Recyclingansätze stoßen jedoch bei Duro-

plasten und Elastomeren an ihre technischen oder aber 

ökonomischen Grenzen. Dies gilt gleichfalls für Thermo-

plaste, die zum Zeitpunkt des Recyclings regulierte 

Stoffe wie beispielsweise Flammhemmer enthalten, 

welche nicht in Produkte zurückgeführt werden können. 

Chemisches Recycling von Kunststoffen 

Chemisches Recycling zielt auf die stoffliche Verwertung 

von Kunststoffabfällen im Sinne einer erneuten Nutzung 

zur Herstellung von Chemikalien zur Herstellung neuer 

Produkte ab. Dabei werden die Polymere in ihre Mono-

mere oder auch weitergehend zerlegt und anschließend 

als Rohstoff am Beginn für chemische Prozesse einge-

setzt. Primäre fossile Rohstoffe können dadurch einge-

spart werden.  

                                                                 
78  http://wip-kunststoffe.de/wip/index.php?id=8&tx_ttnews%5Btt_news%5D=969392&cHash=713f900216a8fffbf76c832d9f011ebf  

Handelt es sich bei den Produkten um Kunststoffe, sind 

diese primär hergestellten Materialien gleichwertig und 

frei von abfallbürtigen Rückständen. Alternativ können 

die Rohstoffe auch in alternative Synthesestränge einge-

speist werden, um Stoffe herzustellen, die keine Kunst-

stoffe sind. Chemisches Recycling umfasst u.a. die Pro-

zesse der Vergasung, Pyrolyse, Solvolyse und Depoly-

merisation. 

Chemisches Recycling sollte darauf abzielen, Kunststoff-

abfälle stofflich zu verwerten, die bisher verbrannt oder 

deponiert werden, und ist somit als eine ergänzende Lö-

sung zum mechanischen Recycling anzusehen. Aller-

dings kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass 

bereits jetzt genutzte Ströme in das chemische Recycling 

verschoben werden. Aus ökonomischen Gründen ist 

dies derzeit nicht zu erwarten. 

Grundsätzlich haben die verschiedenen Technologien 

bei entsprechender Weiterentwicklung das Potenzial, 

• kritische Verbindungen in Kunststoffabfällen zu 
zerstören und/oder zu entfernen und so die Mate-
rialien in den Kreislauf zurückzuführen; 

• die fossilen Ressourcen (mindestens) in gleichem 
Umfang wie beim mechanischen Recycling zu scho-
nen und somit zu einer Verbesserung der Klimawir-
kung der Kunststoffproduktion beizutragen; 

• zu einer Verringerung der Verbrennung von Kunst-
stoffen beizutragen und so Materialien stofflich 
nutzbar zu machen, die derzeit nicht durch das me-
chanische Recycling erschlossen werden können 
und damit einen Beitrag zur Klimawirkung der 
Kunststoffnutzung zu leisten. 

Auch beim chemischen Recycling sind vom Grundsatz 

her Anforderungen an den Reinheitsgrad der eingesetz-

ten Kunststoffabfälle (Inputstrom) einzuhalten, die 

durch eine entsprechende Vorsortierung erreicht wer-

den. Um die oben genannten Vorteile zu nutzen, sind 

vorzugsweise die gesammelten Kunststoffabfälle im Hin-

blick auf eine Trennung von für das chemische Recycling 

geeignete Material und die mechanisch recycelbaren 

Kunststoffabfälle zu behandeln.  

Erforderlich sind weitere Untersuchungen über die tech-

nischen Anforderungen der Beschaffung und Vorbe-

handlung geeigneter Kunststoffabfälle sowie über die 

nötigen Maßnahmen der Qualitätssicherung für das me-

chanische und das chemische Recycling.78 

 

 

http://wip-kunststoffe.de/wip/index.php?id=8&tx_ttnews%5Btt_news%5D=969392&cHash=713f900216a8fffbf76c832d9f011ebf
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Wesentliche Erkenntnisse 

• Die Weiterentwicklung von Verwertungsverfahren 
für Kunststoffabfälle entbindet nicht von Anstren-
gungen, das mit dem Green Deal der EU-Kommis-
sion angestrebte Ziel zu erreichen. Das sind insbe-
sondere: 

a) eine abfallarme Produktgestaltung,  

b) die möglichst lange Verwendung eines Produkts 
für dessen ursprünglichen Zweck (z.B. durch die 
Möglichkeit zu Reparierbarkeit, die Vorbereitung 
zur Wiederverwendung als in der Abfallhierarchie 
höherwertige Behandlung), 

c) der Verringerung der Komplexität auf Produkt-, 
Material- und sogar auf Molekülebene. 

• Generell sollte bei der Umsetzung von „Design-für 
Sustainability“ Bestrebungen sowohl die Input-An-
forderungen von chemischen als auch von mecha-
nischen Recyclingverfahren Berücksichtigung fin-
den. Funktionale Anforderungen an das Endpro-
dukt sind dabei sicherzustellen. 

• Vom Grundsatz her bestimmen nach Sammlung 
und Sortierung der Reinheitsgrad und die Vielfalt 
der Kunststoffe, die in einer Abfallfraktion enthal-
ten sind, das am besten geeignete Verfahren. 

Diese Aktivität kann durch die Bereitstellung defi-
nierter Zielqualitäten im Rahmen des Qualitätsma-
nagements für bestimmte mögliche Anwendungen 
unterstützt werden, an denen Recyclingunterneh-
men sich orientieren können. 

• Bei einem Vergleich unterschiedlicher Verwer-
tungs- und Rückgewinnungsverfahren ist eine 
ganzheitliche Betrachtung des Abfall-/Stoffstro-
mes, von den Verfahren der Sortierung und Vorbe-
handlung bis zur Bereitstellung für die erneute 
Nutzung, erforderlich. Standards für vergleichbare 
Bilanzierungen sind zu beachten bzw. weiterge-
hend zu spezifizieren.  

• Bei einer ökobilanziellen Betrachtung eines Verfah-
rens sollten nicht nur einzelne Ökobilanz Parame-
ter wie beispielsweise die Klima-Wirkung (CO2-
Aquivalent), sondern alle für die möglichen Um-
weltwirkungen des Verfahrens relevanten Parame-
ter einbezogen werden, um ein aussagekräftiges 
und vergleichbares Ergebnis zu erhalten. 

• Die Wirksamkeit als Senke für regulierte Stoffe in 
den Abfall-Kunststoffen ist bei einem Verfahrens-
vergleich ebenfalls zu berücksichtigen. Dabei ist je-
weils die gesamte Behandlungskette inklusive 
möglicher spezifischer Vorbehandlungsprozesse zu 
betrachten.

  



64 
 

Empfehlungen 

Die Weiterentwicklung von Verwertungsverfahren für Kunststoffabfälle kann zusätzliche Wege eröffnen, die im Green 

Deal der EU-Kommission formulierten Ziele hin zu einer europäischen Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Dies erfordert 

seitens wesentlicher Stakeholder (Rohstoffhersteller, Hersteller und Nutzer von Erzeugnissen, Recycler, Gesetzgeber, 

Wissenschaft) verstärkte Anstrengungen, wie in der Tabelle aufgeführt:

Stakeholder Empfehlungen 

Rohstoffhersteller 
• Angewandte Forschung zum Einsatz recyclierter Materialien fördern und durchführen 

• Machbarkeitsstudien durchführen 

• Qualitätsansprüche formulieren 

• Recyclierte Materialien bereitstellen 

Hersteller und Nut-

zer von Erzeugnissen 
• Angewandte Forschung zum Einsatz recyclierter Materialien fördern und durchführen 

• Machbarkeitsstudien durchführen 

• Qualitätsansprüche formulieren 

• Recyclateinsatz ermöglichen zur Schaffung einer gesicherten Nachfrage für die Materia-
lien 

Recycler 
• Sich an angewandter Forschung beteiligen insbesondere im Bereich der Erfassungs- und 

Sortiertechnologien sowie der Recyclingverfahren 

• Machbarkeitsstudien durchführen 

• Qualitätsansprüche sicherstellen 

• Recyclierte Materialien in ausreichender Menge bereitstellen 

Gesetzgeber 
• Standardisierung fördern 

• Forschung durch Bereitstellung von Fördermitteln initiieren und Forschungskoordina-
tion zur Förderung einer breiten Etablierung der Verwendung von Recyclingmaterialien 
verstärken 

• Regulatorische Rahmenbedingungen an neue Technologien anpassen 

Wissenschaft 
• Forschungsprojekte vorzugsweise als Verbundprojekte von Rohstoffherstellern, Herstel-

lern von Erzeugnissen und Recyclern durchführen 
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9.9 Empfehlungen zur EU-Chemikalien-
strategie 

Vorwort 

Die Europäische Kommission hat im Oktober 2020 die 

EU-Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit79 verab-

schiedet (im Folgenden CSS). Die Strategie soll einen 

wichtigen Schritt hin zu einer schadstofffreien Umwelt 

darstellen, wie es im europäischen Grünen Deal80 ange-

kündigt wurde. Die Kommission verfolgt nach eigenen 

Angaben mit dieser Strategie das Ziel, die Sicherheit und 

Nachhaltigkeit im Umgang mit Chemikalien zu stärken.  

Die CSS beinhaltet ein Bündel von aktuell 85 Aktivitä-

ten81, die auf Grund des von der Europäischen Kommis-

sion selbst gesetzten Ziels weitgehend parallel ablaufen 

werden. Nach dem Plan der Europäischen Kommission 

                                                                 
79 COM(2020) 667 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND 
SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS “Chemicals Strategy for Sustainability - Towards a Toxic-Free Environment”    
80 COM (2019) 640 final MITTEILUNG DER KOMMISSION „Der europäische Grüne Deal“ https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN  
81 Quelle: https://ec.europa.eu/environment/system/files/2021-11/Table_implementation_CSS_actions.pdf  
82 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_20_1846 
Weitere Informationen: 
83 Derzeit in Vorbereitung ein breit angelegter Beschränkungsvorschlag, durch mehrere Mitgliedstaaten erwartet für Januar 2023 (Link zum ROI der 
ECHA https://echa.europa.eu/de/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18663449b) 

sollen die ersten Maßnahmen in 2022 zum Abschluss 

gebracht werden. 

Wesentliche Inhalte der CSS 

In einer Pressemitteilung hat die Kommission folgende 

Eckpunkte der CSS hervorgehoben82: 

• „Verbot der schädlichsten Chemikalien in Verbrau-
cherprodukten  - Verwendung nur gestattet, wenn 
sie unverzichtbar sind 

• Berücksichtigung des „Cocktail-Effekts“ von Chemi-
kalien bei der Risikobewertung 

• Schrittweise Einstellung der Verwendung von Per- 
und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) in der EU, so-
fern sie nicht unverzichtbar sind83 
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• Förderung der Investitions- und Innovationskapazi-
täten für die Herstellung und Verwendung von 
Chemikalien, die während ihres gesamten Lebens-
zyklus inhärent sicher und nachhaltig sind84 

• Förderung der Resilienz der Versorgung der EU und 
der Nachhaltigkeit kritischer Chemikalien (Roh-
stoffe) 

• Einführung eines einfacheren Verfahrens nach dem 
Prinzip „Ein Stoff, eine Bewertung“ für die Gefah-
ren- und Risikobewertungen von Chemikalien 

• Übernahme einer Führungsrolle in der Welt, indem 
hohe Standards gefördert und in der EU verbotene 
Chemikalien nicht ausgeführt werden“ 

Die Umsetzung der einzelnen Bausteine der CSS wird 

wesentliche Auswirkungen auf die Gesellschaft, die 

Wirtschaftsbeteiligten, die nationalen Gesetzgebungen 

der Mitgliedstaaten und die Tätigkeit der nationalen 

Überwachungsbehörden haben.  

Über die chemische Industrie hinaus wird eine Vielzahl 

von Wertschöpfungsketten in nachgeschalteten Sekto-

ren betroffen sein, wie beispielsweise Klebstoffe und 

Dichtstoffe, Farben, Wasch- und Reinigungsmittel sowie 

eine Vielzahl weiterer Produkte, die u.a. auch für die 

Umsetzung der Klimaschutzziele benötigt werden. Des-

halb kommt es entscheidend darauf an, wie der Trans-

formationsprozess im Detail gestaltet wird und was von 

den Betroffenen tatsächlich technisch und wirtschaftlich 

in welchem Zeitrahmen realisiert werden kann. 

Der Umfang der geplanten Rechtsänderungen im Hin-

blick auf die Chemikaliengesetzgebung, aber auch im 

Kontext mit den anderen im Rahmen des Grünen Deal 

anvisierten Maßnahmen und die avisierten Zeitleisten 

sind als ausgesprochen herausfordernd anzusehen. Die 

Umsetzung der diskutierten Maßnahmen sollten eng be-

gleitet werden und Wechselwirkungen einzelner Aktivi-

täten genau analysiert werden, um ggf. resultierende 

negative Folgen und Widersprüche im Hinblick auf die 

gesundheitlichen Risiken für Menschen und die Umwelt, 

aber auch die ökonomische Leistungsfähigkeit des Wirt-

schaftsraums Europas identifizieren zu können.  

Dabei muss in der Umsetzung beachtet werden, dass 

mögliche Zielkonflikte beispielsweise im Bereich der Kli-

maneutralität85 ausreichende Beachtung finden. Hierzu 

bedarf es voraussichtlich einer Gewichtung der Ziele 

und einer Identifizierung der dafür Verantwortlichen. 

Empfehlungen 

(1) Die Bundesregierung wird gebeten, sich gegen-

über der Europäischen Kommission für einen aus-

reichenden Zeitrahmen, insbesondere zur Ermitt-

lung und Bewertung der Zielkonflikte und den 

Auswirkungen konkreter Änderungsvorschläge, 

einzusetzen.  

(2) Die niedersächsische Landesregierung wird gebe-

ten, die weitere Ausgestaltung zukünftiger Recht-

sänderungen unter dem Aspekt einer zielgerichte-

ten Weiterentwicklung der Marktüberwachung in 

Niedersachsen zu verfolgen und geeignete Maß-

nahmen zu deren Weiterentwicklung abzuleiten. 

Dies trägt zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

der niedersächsischen Wirtschaft bei.  

(3) Der niedersächsischen Landesregierung wird emp-

fohlen, die weiteren Entwicklungen zur CSS konti-

nuierlich weiter zu verfolgen und dabei die in Nie-

dersachsen bei allen Betroffenen vorhandene Ex-

pertise einzubeziehen. 

(4) Die Wirtschaftsverbände, nicht nur im Bereich der 

Chemie, werden gebeten, die betroffenen Unter-

nehmen über die aktuellen Aktivitäten zur CSS 

fortlaufend zu informieren und darauf hinzuwir-

ken, dass diese sich aktiv in die jeweiligen Pro-

zesse mit den erforderlichen wissenschaftlichen 

und sozioökonomischen Fakten einbringen. 

                                                                 
84 Siehe auch Studie zum Thema Joint Research Center (JRC, 2022) Patinha Caldeira, C., Farcal, R., Moretti, C., Mancini, L., Rauscher, H., Rasmussen, K., 
Riego Sintes, J. and Sala, S., Safe and Sustainable by Design chemicals and materials Review of safety and sustainability dimensions, aspects, methods, 
indicators, and tools, EUR 30991 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-47560-6 , doi:10.2760/879069, 
JRC127109 https://www.umwelt.niedersachsen.de/download/189542  
85 Beispiel für einen Zielkonflikt im Hinblick auf Klimaneutralität und schadstofffreie Umwelt:  
Im Rahmen der Chemikalienstrategie sollen bspw. Grenzwerte bei Restemissionen von Anlagen (z.B. organische Schadstoffe in der Abluft) verschärft 
werden. Nach dem Stand der Technik können diese Grenzwerte nur durch eine thermische Nachverbrennung erreicht werden. Der Nutzen für die Umwelt 
ist erkennbar, allerdings werden die Schadstoffe durch die Verbrennung in CO2 umgewandelt und tragen negativ zur Klimabilanz bei.  
Hier ist es wichtig zu betrachten, ob das Maß der Risikominderung diese zusätzliche Umweltkosten rechtfertigen oder ob andere Maßnahmen zu Verrin-
gerung des Umwelt- und Gesundheitsrisikos herangezogen werden können. 
 

https://www.umwelt.niedersachsen.de/download/189542
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Nds. Ministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Calenberger Straße 2 
30169 Hannover 
 
 

Geschäftsführung 
 
Dr. Heike Buschhorn 
Nds. Ministerium für Umwelt, Energie 
und Klimaschutz 
Archivstraße 2 
30169 Hannover 
 
 
 
 
 
 
 

Nils Fröhlich 
Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V. 
Schiffgraben 36 
30175 Hannover 
(bis 08/2019) 
 
Agneta Wiedbrauk 
Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V. 
Schiffgraben 36 
30175 Hannover 
(seit 09/2019) 
 
 

Geschäftsstelle  
 
Annika-Kim Paas 
Nds. Ministerium für Umwelt, Energie 
und Klimaschutz 
Archivstraße 2 
30169 Hannover 
 
Silke Wingendorf 
Nds. Ministerium für Umwelt, Energie 
und Klimaschutz 
Archivstraße 2 
30169 Hannover 
 

 


